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«Die Deutsche Regierung und das Deutsche Volk sollten klar 
und unzweideutig der Welt verkünden, dass keinem 
Deutschen mehr für Kriegsverbrechen der Prozess gemacht 
wird, ehe nicht auch die Alliierten beginnen, ihre 
Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen.» 

(Prof Dr A. J App, Philadelphia) 

Anstand und Ehrfurcht vor den Lebenden und Toten – Kamera-
den wie ehemaligen Gegnern – erfordern eine Abkehr von den 
unmoralischen, verlogenen, hassmotivierten, von keiner ethi-
schen Norm getragenen Wertordnung der Stalin, Roosevelt 
und Churchill und ihrer Helfershelfer. Wer dieses Umdenken 
nicht aus Gewissensgründen vollzieht, den wird die politische 
Zukunft dazu zwingen! 

Udo Walendy 

Dieses Nachkriegsfilmbild, das das Zweite Deutsche Fernsehen am 8. 

März 1976 um 21.15 Uhr aus dem Film «Der Märtyrer» ausstrahlte 

mit dem Anspruch, einen historisch wahrhaftigen Sachverhalt wieder-

zugeben, gehört ebenfalls zur Umerziehungsmethode. Bei uns horte 

man von «Dr. Korczak» zum erstenmal, «als 1957 Erwin Sylvanus’ 

Theaterstück ,Korczak und die Kinder’ an den deutschen Bühnen ge-

spielt wurde». «Bild und Funk» ergänzt, dass Dr. Korczak posthum 

den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen bekommen 

hat. – Hinter dem Pseudonym «Dr. Korczak» verbirgt sich Dr. Henryk 

Goldszmidt. «Der nternationale Suchdienst besitzt jedoch keine indi-

viduellen Unterlagen über die betreffende Person. Auch hinsichtlich 

des Transportes der 203 Waisenkinder aus dem Getto Warschati nach 

Treblinka, der von Dr. Janusz Korczak begleitet wurde, konnten hier 

keine Dokumente festgestellt werden . . (Arolsen, 13. August 1976). 

– Es würde doch sicher etwas fehlen, hätten die Umerzieher nicht auch 

ihre Kindergeschichten. Das wirkte doch schon im Ersten Weltkrieg 

so gut! 

Damals die «abgehackten Kinderhände – nunmehr die «Gaskammern 

in Treblinka». 

LETZTE MELDUNG: 
«Die CDU liess die SPD inzwischen wissen, dass, wenn sie die Lock-

heed-Affäre in den Wahlkampf bringe, sie ihrerseits auspackcn werde: 

Sowohl Willy Brandt wie DGB-Funktionär Rosenberg sollen nach 

Unterlagen der Strauss-Partei nach dem Krieg Millionen Dollar vom 

US-Geheimdienst für den Aufbau der SPD und des Gewerkschafts-

bundes bekommen haben Die CDU ist bereit, dafür mit amerikani-

schen Zeugen aufzuwarten’’ (Vertrauliche Mitteilungen 3091, Alten-

brücken 8.9.1976.) Doch einen noch besseren Überblick hat Bundes-

kanzler Helmut Schmidt. Anlässlich seines Besuches zum 20Cjähri-

gen Jubiläum der USA erklärte er: «Wir sind alle Amerikaner gewor-

den.» «Wir alle» bezieht sich dabei offensichtlich nur auf die Deut-

schen bis zur Elbe.

«Ich möchte Sie daran erinnern, mit welchem System sie – die aussenpolitischen Beziehungen – aufgenommen wurden. Hier, mit diesem: 
Es war ein System, das mittels eines bewaffneten Aufstandes an die Macht kam, das die verfassunggebende Versammlung auseinandenrieb, 

es war ein System, das ohne jedes gerichtliche Verfahren mit den Gegnern abrechnete, das die Streiks der Arbeiter unterdrückte, das die 

Dörfer so unerträglich ausplünderte, dass es die Bauern zu Aufständen trieb, die es dann blutig unterdrückte, 

es war ein System, das die Kirche vernichtete, das zwanzig Gouvernements des Landes in den Hunger trieb, 

es war ein System, das als erstes im 20. Jahrhundert Konzentrationslager eingeführt hat sowie das Verfahren der Geiselnahme, d.h. nicht 

denjenigen, der verfolgt wurde, zu fassen, sondern dessen Familien oder wahllos irgendjemanden, um sie zu erschiessen, es war das System, 

das die Werktätigen mit allen seinen Dekreten getäuscht hat: im Dekret über die Landreform, im Dekret über den Frieden, im Dekret über 

die Fabriken, im Dekret über die Freiheit der Presse, 
es war das System, das alle übrigen Parteien liquidiert hat. Ich bitte Sie, das richtig zu verstehen: Es vernichtete nicht nur die Parteien als 

solche, es loste nicht bloss die Parteien auf, sondern es liquidierte deren Mitglieder, 

es war das System, das den Genozid der Bauernschaft eingeführt hat: 15 Millionen Bauern wurden zur Liquidierung verschleppt, 

es war das System, das die Leibeigenschaft wieder eingeführt hat, 

es war das System, das in Friedenszeit in der Ukraine eine künstliche Hungersnot hervorgerufen hat. 6 Millionen Menschen starben an 

Hunger in der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933 am Rande Europas! 

In den Jahren 1918 und 1919 hat die Tscheka ohne Gerichtsverfahren mehr als 1’000 Menschen im Monat erschossen. Auf dem Höhepunkt 
des Stalin’sehen Terrors, in den Jahren 1937/1938, erhält man bei Aufteilung der Zahl der Monate einen Durchschnitt von mehr als 40’000 

Erschossenen im Monat. Und mit diesem Land, mit dieser Sowjetunion, ging im Jahre 1941 die gesamte vereinigte demokratische Welt ein 

Kriegsbündnis ein». 
Alexander Solschenizyn in einer Rede am 30.6.1975 im Washingtoner 

Hilton Hotel auf Einladung der US-amerikanischen Gewerkschaftsorganisation AFL/CIO 
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Lügen als legitimes Mittel der Politik 
Grundsätzliche Einstellung namhafter «Demokraten»:

 

Winston Churchill: 

 

«Damals hatte ich noch keine Ahnung, welche grosse und frag-
los hilfreiche Rolle der Schwindel im Dasein derjenigen grossen 
Völker spielt, die sich des Zustandes demokratischer Freiheit 
erfreuen». 
(«Weltabenteuer im Dienst» – Leipzig 1946 S. 61) 
«Im Kriege», so bemerkte ich, «ist die Wahrheit so kostbar. dass 
sie nie anders als mit einer Leibwache von Lügen auftreten 
sollte». Stalin und seine Mitarbeiter fanden in dem Bonmot, als 
es übersetzt wurde, grossen Gefallen. So endete die offizielle 
Sitzung in heiterer Tonart. 
(W. Churchill «Der Zweite Weltkrieg» V. Bd. 2. Buch «Von Tehe-
ran bis Rom» S. 75) 
«Unter dem Druck der Verhältnisse spürte ich die Unmöglich-
keit, auf dem Standpunkt der reinen Moral zu beharren».
 («Der Zweite Weltkrieg» IV, 1 S.381) 
Und der daraus resultierende Zynismus: 
«Krieg ist ein Spiel, das mit lächelndem Gesicht gespielt werden 
muss». (E. Hughes «Churchill, ein Mann in seinem Wider-
spruch» S. 81) 

«Wir haben nie an einen Frieden gedacht, selbst in dem Jahr 
nicht, in dem wir ganz allein standen und mit Leichtigkeit hätten 
Frieden schliessen können ohne ernstliche Einbusse für das 
Britische Empire, und weitgehend auf Ihre (Stalins) Kosten. 
Weshalb sollten wir jetzt daran denken, wo die Sache für uns 
drei dem Siege entgegengeht?» (Brief Churchills an Stalin am 
24.1.1944 – «Schriftwechsel» Bd. I S. 189) 

 

 

Franklin Delano Roosevelt: 

«Lange bevor die Öffentlichkeit etwas davon merkte, plante und 
organisierte Washington für den wirklichen Krieg. Bedeutsam 
war, dass, obgleich diese Aufrüstung und Mobilisierung dem 
Volk immer als für die Verteidigung der Hemisphäre präsentiert 
wurde, die strategische Planung der USA niemals so begrenzt 
war. Die Armee plante nicht und bereitete nicht die Erdtruppen 
auf eine Abwehr einer Invasion durch die Achsenmächte vor, – 
sie begann eine grosse, mobile Expeditionsstreitmacht vorzu-
bereiten, die überall in der Welt verwendet werden konnte .... 

Während der Präsident wiederholte, er wünsche keinen Krieg 
und habe keine Absichten, Expeditionstruppen nach Europa zu 
schicken, brandmarkten die militanten Sekretäre der Flotte und 
des Kriegsministeriums, Knox und Stimson. in Reden und öf-
fentlichen Erklärungen, die Neutralitätsgesetzgebung und rede-
ten einer amerikanischen Intervention in der Atlantikschlacht 
das Wort. Als Kabinettsmitglieder konnten sie dies nicht ohne 
Zustimmung des Präsidenten tun Als Frank Knox in der Presse 
zitiert wurde, dass er gesagt habe, ,die einzige Hoffnung für 
Frieden für die Vereinigten Staaten wäre die Zerschlagung 
Deutschlands’, wies F.D.R. ihn nicht zurecht.» (T.R.Fehrenbach 
«F.D.R.s’ Undeclared war 1939 to1941» S. 121, 135, 189) 

«Clare Booth-Luce hat viele Menschen schockiert, als sie an-
lässlich des Parteikonvents der Republikaner 1944 sagte. 
Roosevelt ‚hat uns (die USA) in den Krieg gelogen’. Als sich 
diese Feststellung dann aber als zutreffend erwies, hörten die 
Roosevelt-Anhänger auf, sie abzustreiten, und rühmten sie mit 
der Behauptung, er habe ‚lügen müssen’, um sein Land und 
dann England und ‚die Weit’ zu retten‘. 
(P.H. Nicoll «Englands Krieg gegen Deutschland» S. 4
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‚Der Terror Ist ein Mittel der Überzeugung ...!‘ 
Das Gericht soll den Terror nicht beseitigen – das zu verspre-
chen wäre Selbstbetrug oder Betrug –, sondern ihn prinzipiell, 
klar, ohne Falsch und ohne Schminke begründen und gesetzlich 
verankern. Die Formulierung muss so weitgefasst wie möglich 
sein, denn nur das revolutionäre Rechtsbewusstsein und das re-
volutionäre Gewissen legen die Bedingungen fest für die mehr 
oder minder breite Anwendung In der Praxis.‘ 

(Lenin ‚Werke‘, 3. Ausg Bd 27, Moskau 1937, S 296) «Kommt es 
nicht von selbst zum Krieg, so muss dieser angestiftet werden. 
Keine Macht der Welt kann den Weg von der kommunistischen 
Weltrevolution zur sowjetischen Weltrepublik aufhalten». 
(Lenin ‚Ausgewählte Werke‘ Bd. II S.31C) 
Da grundsätzlich dio kommunistische Ideologie vorschreibt, der 
Objektivität zugunsten der ‚kommunistischen Parteilichkeit‘ ab-
zuschwören, ist die Lüge zum legitimen Mittel der Politik erklärt 
worden Betrug, Verleumdung, Gewissenlosigkeit, Hass, Mord, 
Massenmord, Krieg – alles ist für den Kommunisten gerechtfer-
tigt, .. ‚moralisch’ sofern es nur seiner Partei dient. 
Die französische Sozialistin Suzanne Labin hat In einem Aufruf 
‚In letzter Stunde‘ (veröffentliclit in der Zeitschrift ‚Die politische 
Meinung‘, Bonn, Febr. 1961, ebenfalls von Kurt Ziesel ‚Der rote 
Rufmord’ S 170/71) die kommunistischen Beeinflussungs- und 
geistigen Aggressions- methoden dahingehend klassifiziert: 
.Die erste Voraussetzung für den Erfolg einer Verschwörung ist 
(Die Verleumdung derjenigen, die diese aufdecken. So besteht 
eine der Hauptaufgaben des kommunis tischen Apparates darin, 
die aktiven Kommunistengegner mit allen Mitteln anzuschwär-
zen. Niemals ist eine Menschengruppe einer derartigen stetigen 
Flut gehässiger Verleumdungen und zynischer Einschüchterun-
gen ausgesetzt worden Dieser Hexenjagd der Moskauer Inquisi-
toren ist es leider gelungen In weiten Kreisen den Gedanken zu 
verbreiten, dass es unanständig sei, den totalitären Kommunis-
mus systematisch zu bekämpfen, der aber seinerseits unabläs-
sig gegen die Freiheit Sturm läuft Das ist ein bedenkliches Zei-
chen geistiger Kapitulation In der freien Welt .... Der Kommunis-
mus setzt aut die Frechheit seiner eigenen Lügen, auf die hem-
mungslose Demagogie, auf die Grundsätze der Linken, um die 
Linke zu fesseln, auf die Friedensliebe der anderen, um seinen 
eigenen Krieg einzuleiten, auf die Toleranz der Demokraten, um 
seine eigenen Diktaturpläne abzuschirmen, auf die nationalen 
Gegensätze, um den eigenen Imperialismus zu fördern, auf die 
Sensationsgier der Presse, auf den Eigennutz und den Ehrgeiz, 
auf die politische Ignoranz, die Untätigkeit und Denkfaulheit der 
Öffentlichkeit, auf den Schuld-Komplex der Anständigen, um 
seine eigenen Laster zu verschleiern.» 

«Die Sowjets geben für ihren gesamten Propaganda-, Durchset-
zungs- und Aufweichungsapparat schätzungsweise jährlich über 
zwei Milliarden Dollar aus {das ist ein Fünftel des gesamten 
Haushaltes der Bundesrepublik) und setzen 500’000 offene und 
geheime Agenten in der ganzen Welt ein. Diese Tatsache sollten 
sich die freien Menschen ständig vor Augen halten. Es handelt 
sich hier um die ungeheuerlichste Maschinerie zur Unterjochung 
der öffentlichen Meinung, die jemals in der Geschichte konstru-
iert wurde. Das schlimmste hierbei ist aber, dass die Gegenwehr 
des Westens hundertmal schwächer Ist als die Angriffsenergie 
des Ostens.» 



 

 

 

Poltawa Sommer 1941. Vor dem Einmarsch der Deutschen von den Sowjets umgebrachte 

Ukrainer ‘ 

Die Deutsche Wehrmacht hatte bei ihrem Vormarsch in Russland 1941 bis 1943 an die 
50 ähnliche Massengräber festgestellt; die Weltöffentlichkeit griff jedoch nur jene der 

polnischen Offiziere auf. 

Sofern es gegen Deutschland ging, waren sich die Führungs-
staaten in Ost und West bei diesen Methoden einig. In der Praxis 
wirkte sich das dann so aus, dass ‚den Feinden’, die man zu 
bekämpfen, die man ‚zu zermalmen’, «auszurotten», zu vernich-
ten gedachte, alles und jedes in die Schuhe schob und diese 
Lügen monoton jahrein, jahraus in die Öffentlichkeit lancierte, 
von der Kriegsschuld bis zum ‚Verbrecherstaat‘ angefangen bis 
zu den Kriegsverbrechen und 6 Millionen ‚vergaster Juden‘. Lord 
Northcliffe, der ehemalige Reporter Alfred Harmsworth, später 
der britische «Director of Propaganda» hatte schliesslich ge-
lehrt: 
«Man muss den Deutschen nur 99 x eine Lüge als Wahrheit auf-
tischen, vom 100. Mal ab glauben sie die Lüge als Wahrheit». 
dpa, 24.9.1945, New York: 

«Der Vorsitzende der ‚Jüdischen Liga‘ in den USA, Rabbi Ben-
jamin Schultz, erklärte am Donnerstag Abend in New York, wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges seien 3’390’000 Juden auf sowje-
tischem Gebiet spurlos verschwunden! Im Jahre 1941 habe es 
in einem Gebiet, in dem heute nur noch 1’175’000 Juden leben. 
5’140’000 Juden gegeben. Rabbi Schultz behauptete: ‚Diese 
Massaker haben bestimmte westliche. Stellen vorsätzlich ver-
heimlicht, die aus Überzeugung oder aus diplomatischen Erwä-
gungen nicht die Wahrheit über die Sowjetunion erzählen woll-
ten‘» (Nation Europa, Febr. 1955, S. 65). 
Am 29. Februar 1944 gab das britische Informationsministerium 
eine Note an alle höheren Beamten und die Gestalter der öffent-
lichen Meinung in Umlauf, durch die sie angewiesen wurden, 
von den zu erwartenden Greueln der nach Mitteleuropa vordrin-
genden Roten Armee durch eine «gegen den Feind gerichtete 
Greuelpropaganda abzulenken.» 
Wörtlich lautete diese Mitteilung, ‚über die das Ministerium in 
keinerlei Korrespondenz eingehen‘ könne: 

 

 

«Sir, 
Ich bin vom Ministerium angewiesen, Ihnen folgenden Rundbrief 
zu übersenden: 
Es ist oft die Pflicht guter Bürger und frommer Christen, ein Auge 
zuzumachen gegenüber Besonderheiten jener, die mit uns ver-
bündet sind. Aber es kommt die Zelt, da solche Besonderheiten, 
während sie noch in der Öffentlichkeit geleugnet werden, be-
rücksichtigt werden müssen, wenn eine Stellungnahme von uns 
gefordert wird. 
Wir kennen die vom bolschewistischen Diktator angewandten 
Herrschaftsmethoden in Russland selbst, und zwar durch die Ar-
tikel und Reden des Premierministers persönlich im Verlauf der 
letzten zwanzig Jahre. Wir wissen, wie die Rote Armee sich in 
Polen 1920 verhielt und in Finnland, Estland, Litauen, Galizien 
und Bessarabien erst kürzlich. 

Wir müssen daher in Rechnung stellen, wie die Rote Armee sich 
sicherlich verhalten wird, wenn sie Zentral-Europa überrennen 
wird. Wenn nicht Vorsichtsmassnahmen in Angriff genommen 
werden, dann werden die augenscheinlich unvermeidlichen 
Schrecken, die sich ergeben, eine unpassende Belastung auf 
die öffentliche Meinung in diesem Lande werfen. Wir können die 
Bolschewisten nicht reformieren, aber wir können unser Bestes 
tun, um sie – und uns –vor den Konseguenzen ihres Handelns 
zu retten. Die Enthüllungen des letzten Viertels eines Jahrhun-
derts geben lediglich nicht überzeugende Verleugnungen wie-
der. Die einzige Alternative zur Verleugnung ist, die öffentliche 
Aufmerksamkeit von dem ganzen Thema abzulenken. 

Erfahrung hat gezeigt, dass die beste Ablenkung eine gegen 
den Feind gerichtete Greuelpropaganda ist. Unglücklicherweise 
ist die Öffentlichkeit nicht mehr so empfänglich wie In den Tagen 
der «Leichenfabriken», der «verstümmelten belgischen Kinder* 
und der «gekreuzigten Kanadier». Ihre Zusammenarbeit ist da-
her ernsthaft erbeten, um die öffentliche Aufmerksamkeit von 
den Taten der Roten Armee abzulenken, und zwar durch Ihre 
volle Unterstützung der verschiedenartigsten Anklagen gegen 
die Deutschen und Japaner, welche bereits vom Ministerium in 
Umlauf gesetzt worden sind und weiter in Umlauf gebracht wer-
den. 

Ihre zum Ausdruck gebrachte Anschauung in diesen Dingen 
möge andere überzeugen. 

Ich bin, Sir, Ihr ergebener Diener, gezeichnet 

H. Hewet, Assistant Secretary 

(E. Rozek «Allied wartime diplomacy-A pattem in Poland»  
S. 209/210) ______________________________________  

Ergänzen wir dieses Thema «Endlösung der Judenfrage» durch 
einen Briefauszug eines Schweizer Bürgers an den US-Bürger 
Mr Henry F Sherwood (Nation Europa) Juli 1956, S. 73: 
«Die Betonung der Zahl von 6 Millionen hat einen ganz bestimm-
ten Zweck von sehr aktueller Bedeutung. Mit dieser Zahl will 
man nämlich dartun: 

1 Dass die ‚Verbrechen der Nationalsozialisten’ ganz ohne glei-
chen seien; 

2 . Dass demzufolge die Mächte, die in Nürnberg und anderswo 
zu Gericht sassen und sitzen, eine volle moralische Berechti-
gung zu ihrem Richteramt hatten und haben, obwohl es er-
wiesen ist. dass sie selbst schwerste Verbrechen begangen 
haben.
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Weil die Mächte, die sich zu Sittenrichtern aufwerfen, bluttrie-
fende Hände haben, kommt es ihnen sn sehr darauf an, den 
‚nationalsozialistischen Gewalttaten’ ein solches Ausmass bei-
zulügen, dass daneben ihre eigenen Vorbrechen verblassen. 
Und in Bonn finden sie dabei eifrige Unterstützung, weil die 
These von der nie dagewesenen Verruchtheit des Dritten Rei-
ches geeignet scheint, das Verbrechen des Verrats am eigenen 
Volk und Reich zu ‚bagatellisieren’....» 

Nicht unbeachtlich dürfte im Zusammenhang mit dieser Grund-
satzeinstellung zur legitimierten Lüge eine Aussage von Dr. Jo-
seph Goebbels gegenüber Prinz zu Schaumburg-Lippe aus der 
Vorkriegszeit sein: 

«Aufgabe der Ausländsabteilung ist nur» – so sagte er-, «die 
Beziehungen mit dem Ausland möglichst gut zu gestalten.» Wir 
nannten die Abteilung zunächst ‚Lügenabwehrabteilung’ – aber 
das war schlecht, rein negativ. 
«Sie sollen sich nicht bemühen, den Nationalsozialismus zu 
verteidigen oder gar zu verbreiten – sondern Sie sollen 
Deutschland beliebt machen. Sie arbeiten in der Abteilung als 
Beamter, und das heisst für alle Deutschen, gleich ob sie Natio-
nalsozialisten sind nder nicht. Der Nationalsozialismus Ist ganz 
auf deutsche Art und Verhältnisse zugeschnitten Wir sind Natio-
nalsozialisten, und jedes Volk hat auf Grund seiner Lage, seiner 
Struktur und Geschichte besondere soziale Verhältnisse. Es 
wäre ein Wahnsinn, den Nationalsozialismus auf andere Völker 
übertragen zu wollen – unsere Bewegung ist keine neue Inter-
nationale, wie der Marxismus es ist. der die ganze Menschheit 
bekehren will! ,.. 

Ich sehe täglich, wie voreingenommen die Welt uns gegenüber 
ist. Diese Stimmung kam nicht durch den Nationalsozialismus. 
Sie herrschte schon zu Kaisers Zeiten. Denken Sie an die 
Kriegsschuldlüge und die vielen Greuelmärchen aus der Zeit 
des Krieges – die abgehackten Kinderhände und so weiter. Wir 
haben diese Dinge nie so ernst genommen, weil wir wussten, 
wie abwegig und absurd sie waren. Aber draussen galten sie 
für Millionen von Menschen als unbestreitbare Tatsachen. Wir 
Deutsche fangen jetzt an, uns mit Propaganda zu beschäftigen, 
nachdem wir bereits seit Jahrzehnten das Opfer gegnerischer 
Propaganda sind. Unsere Revolution ist unblutig verlaufen – die 
französische war eine Orgie von Blutrausch, noch mehr die rus-
sische – das innenpolitische Chaos Anfang der zwanziger 
Jahre, die ersten Jahre der Republik in Deutschland kosteten 
Tausenden das Leben. Alles nahm man zur Kenntnis – uns 
aber klagt man an. Dagegen muss endlich etwas geschehen. 

Es geht bei der Propaganda nicht darum, wer recht hat – son-
dern darum, wem man Glauben schenkt .. Glauben schenkt 
man demjenigen, der einem sympathisch ist. Dabei spielt das 
Recht keine so grosse Rolle Wir aber waren den anderen un-
sympathisch, das war es, – allein das. Die gegnerische Propa-
ganda hatte uns unsympathisch erscheinen lassen. Also müs-
sen wir zu erreichen suchen, dass wir ihnen sympathisch wer-
den. Ganz bestimmt erreichen wir das nicht, wenn wir auf unser 
Recht und unsere Macht pochen. Wen man fürchtet, den mag 
man nicht. Furcht ist keine Voraussetzung für ein friedliches, 
gedeihliches Zusammenleben. Furchtverbreiten heisst ab-
schrecken – und abschrecken bedeutet über kurz oder lang 
Krieg, denn einmal platzt jedem der Kragen ...»  
(Fr. Chr. Prinz zu Schaumburg-Lippe. Dr. G S. 119/120 

SeftonDelmer. 1904 in Berlin geboren, mit Lord Beaverbrocks 
Hilfe langjähriger Mitarbeiter des «Daily Express», avancierte 
im Jahre 1940 zum führenden Mitarbeiter des britischen Infor-
mationsministers Duff Cooper und lenkte schliesslich die 

deutsch-sprachigen Rundfunksendungen des RBC und die da-
mit verbundene Propaganda. Ober seine erste BBC Sendung 
schreibt S Delmer wörtlich: 

«Denn Hitler hat sich ausgerechnet meinen ersten Freitag – 
den 19. Juli 1940 – ausgesucht, um anlässlich seines Sieges 
über Frankreich seine triumphale Rede im Reichstag zu halten. 
Und was noch wichtiger war, er hatte diese Gelegenheit wahr-
genommen, um seinen allerletzten ‚Friedensappell’ an England 
zu richten. 

Ich sass mit gespitzten Ohren am Lautsprecher Im BBC-Studio 
«So tut mir fast weh», hörte ich Hitler salbungsvoll sagen, ‚wenn 
mich das Schicksal dazu ausersehen hat, das zu stossen, was 
durch diese Menschen zu Fall gebracht wird . . Und Herr 
Churchill sollte mir dieses Mal vielleicht ausnahmsweise glau-
ben, wenn ich als Prophet jetzt Folgendes ausspreche, es wird 
dadurch ein grosses Weltreich zerstört werden. Ein Weltreich, 
das zu vernichten oder auch nur zu schädigen niemals meine 
Absicht war. In dieser Stunde fühle ich mich verpflichtet, vor 
meinem Gewissen, noch einmal einen Appell an die Vernunft 
auch in England zu richten .... ich sehe keinen Grund, der zur 
Fortsetzung dieses Kampfes zwingen könnte!»   

Eine Stunde nach Hitlers Rede ging meine Antwort bereits 
durch den Äther. Und ohne auch nur einen Augenblick zu zö-
gern, lehnte ich sein Friedensangebot ab. Meine Kollegen bei 
der BBC hatten dem, was ich sagen wollte, zugestimmt Und 
das genügte mir als Vollmacht –. Herr Hitler ... lassen Sie mich 
Ihnen sagen, was wir hier in England von Ihrem Appell an das 
denken, was Sie unsere Vernunft zu nennen belieben. Herr 
Führer und Reichskanzler, wir werfen Ihnen diese unglaubliche 
Zumutung zurück, mitten in Ihre übelriechende Führerfresse». 

(Die Deutschen und ich» S. 421) 

«Duff Cooper kam mir mit all seiner gewiegten Autorität zu Hilfe 
Er versicherte dem Parlament, meine Rede habe die volle Zu-
stimmung des Kabinetts. Und als einige Tage später Aussen-
minister Lord Halifax Hitler antwortete, sagte er sinngemäss 
das gleiche, was ich gesagt hatte.» (S.423) Sefton Delmer 
wurde schliesslich die Leitung einer «Research Unit» übertra-
gen, die jedoch mit «Forschung» nichts zu tun hatte – sondern 
einfach der Deckname war – für Spezialsender, die den Ein-
druck erweckten, «als ob sie an irgendeinem Ort innerhalb des 
von Hitler besetzten Europa arbeiteten» Delmers Aufgabenstel-
lung: «Jeder Griff ist erlaubt» (S. 443) Sein anfänglicher Chef 
war Leonhard Ingrams , der «verantwoitlich war für die Organi-
sation von Widerstands- und Sabotageakten, Ermordungen 
und ähnlichen Unternehmungen» (S. 441) Sefton Delmers An-
weisungen spezifizierten diese Aufgabenstellung: 

«Vor allem Genauigkeit» – predigte ich meinen Leuten immer 
wieder. Wir dürfen nie zufällig oder aus Nachlässigkeit lügen, 
sondern immer nur bewusst und überlegt. 
Und während wir so eine Nachrichtensendung nach der ande-
ren und ein Wehrmachtsprogramm nach dem anderen brach-
ten, bildete sich ein ganzes System von Hetzkampagnen her-
aus (S 499) . . . 



7 

Senfton Delmer 

«Ich nahm mir den Bart ab – das Gesicht eines alten Gauners 
sah mich an» 

CS. Delmer «Die Deutschen und ich» S. 631) Wir 
führen eire Art totalen Nervenkrieg gegen Hitler. Dabei ist alles 
erlaubt, sofern es dazu dient, das Ende des Krieges und Hitlers 
Niederlage zu beschleunigen. Wenn Sie auch nur die gerings-
ten Bedenken haben, etwas gegen Ihre eigenen Landsleute zu 
unternehmen, so sagen Sie es mir jetzt. Ich würde es verste-
hen. Sie würden dann allerdings nicht mit uns arbeiten können. 
Sollten Sie jedoch Lust haben (zu Otto John), sich meiner Ein-
heit anzuschliessen, so muss ich Sie gleich darauf aufmerksam 
machen, dass wir jeden, auch den schmutzigsten Trick anwen-
den, der sich nur denken lässt. Jeder Griff ist erlaubt. 

Je übler, umso besser Lügen, Betrug – alles – 

Ich tat mein Bestes, um auf diesem Wege auch das älteste Ziel 
unserer psychologischen Kriegführung zu fördern: Deutsche 
gegen Deutsche aufzuhetzen. (S. 617) 
Clifton Child war ein Genie darin, eine Nachricht mit ein paar 
neuen Zutaten so aufzuputzen, dass man den Eindruck ge-
wann, das. was er berichtete, sei am Abend zuvor passiert. 
(S. 620) 

Wir versuchten nie, uns auf individuelle Unternehmen zu kon-
zentrieren, sondern sahen es stets als unsere Aufgabe an, das 
eiserne Kontrollsystem, in das Hitlers Polizeistaat Körper und 

Seele der Deutschen gepresst hatte, durch eine stetige Berie-
selung mit zersetzenden Nachrichten und Beweisen» anzufres-
sen und zu durchdringen « (S. 626) 

Beispiele für solche Massnahmen: 

«Als nächstes veranlasste ich die Abfassung eines angeblich 
von Mölders geschriebenen Briefes, in dem dieser sich über die 
ihn und seine Kameraden bewegenden Zweifel ausliess, ob 
man für den Atheisten Hitler kämpfen dürfe ... Denn Mölders 
war genau der Mann gewesen, dem man einen solchen Brief 
zutraute. Nur er allein hätte die Urheberschaft überzeugend ab-
streiten können, und er war tot, – von den Nazis ermordet, wie 
jeder glaubte. «Bei anderen Gelegenheiten wandten wir die 
gleiche Technik an, um den Angehörigen toter Soldaten mitzu-
teilen, dass diese nicht an ihren Verwundungen, sondern an ei-
ner ‚Todesspiitze‘ gestorben seien. Der nationalsozialistische 
Arzt im Lazarett, so liessen wir durch die angebliche Kranken-
schwester erklären, sei zu der Ansicht gelangt, der Verwundete 
werde vor Beendigung des Krieges nicht wieder kampffähig 
sein. Deshalb habe der Arzt das Bett für einen anderen Solda-
ten frei machen wollen, der bessere Aussichten auf baldige Ge-
nesung hatte. Bei der zweiten Aufgabe für unsere polnischen 
Freunde machten wir uns ebenfalls den Tod eines Soldaten zu-
nutze, und zwar auf eine noch zynischere Art. (S. 543) Dass im 
Zuge dieser Arbeit eine ungeheuere Fülle von Dokumenten ge-
fälscht wurden, versteht sich am Rande. 

Und nach dem Krieg 1945: 

«Ihr habt mit Aussenstehenden nicht über Eure Arbeit gespro-
chen, und über uns und unsere Methoden ist kaum etwas an 
die Öffentlichkeit gedrungen. Manche Leute haben vielleicht 
ihre Vermutungen, aber mit Sicherheit wissen sie nichts. Ich 
möchte gern, dass das so bleibt. Lasst Euch nicht dazu verlei-
ten, Euch mit der Arbeit, die wir geleistet und den Fallen, die wir 
dem Feind gestellt haben, grosszutun. 

Wenn wir jetzt anfangen wollten, uns der gerissenen Tricks zu 
rühmen, die wir angewandt haben – wer weiss – was daraus 
entstehen könnte. Darum kein Wort darüber! Propaganda ist et-
was, worüber man den Mund hält. 
Auf eines war ich nicht gefasst gewesen: dass nämlich SHAEF 
unsere ‚schwarzen Operationen‘ in ihre offizielle Geschichts-
schreibung mit einbeziehen würde und dass wir infolgedessen 
in die Streitigkeiten zwischen den beiden amerikanischen 
‚Sykewar-Stellen’ verwickelt würden. 

(S. 632/633) 

Sefton Delmer gehörte zu den Männern, «denen 1945 die 
Chance geboten wurde, Veränderungen in Deutschland vorzu-
nehmen» (S. 638). Wie diese beabsichtigten Veränderungen 
aussahen, schildert der deutsche Staatsrechler Prof. Friedrich 
Grimm in seinem Buch ‚Politische Justiz‘ S. 146-148: 

‚Ich hatte im Mai 1945, wenige Tage nach dem Zusammen-
bruch, eine denkwürdige Aussprache mit einem bedeutenden 
Vertreter der Gegenseite. Er stellte sich mir als Universitätspro-
fessor seines Landes vor, der sich mit mir über die historischen 
Grundlagen des Krieges unterhalten wollte. Es war ein Ge-
spräch von hohem Niveau, das wir führten. Plötzlich brach er 
ab, zeigte auf die Flugblätter, die vor mir auf dem Tisch lagen, 
mit denen wir in den ersten Tagen nach der Kapitulation über-
schwemmt wurden und die sich hauptsächlich mit den KZ-
Greueln beschäftigten. «Was sagen Sie dazu?» so fragte er 
mich. Ich erwiderte: «Oradour und Buchenwald? Bel mir rennen 
Sie da offene Türen ein. Ich bin Rechtsanwalt und verurteile das
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Unrecht, wo ich ihm begegne, am meisten aber, wenn es auf 
unserer Seite geschieht. Ich weiss jedoch einen Unterschied zu 
machen zwischen den Tatsachen und dem politischen Ge-
brauch, den man davon macht. Ich weiss, was Greuelpro-
paqanda ist. Ich habe nach dem ersten Weltkrieg alle Veröffent-
lichungen Ihrer Fachleute über diese Frage gelesen, die Schrif-
ten des Northcliffbüros, das Buch des französischen Finanzmi-
nisters Klotz ‚Vorn Krieg zum Frieden’ (Paris 1923). indem er 
schildert, wie man das Märchen von den abgehackten Kinder-
händen erfand, und welchen Nutzen man daraus zog, die Auf-
klärungsschriften der Zeitschrift Crapouillot, die die Greuelpro-
paganda von 1870 mit der von 1914’1918 vergleicht, und 
schliesslich das klassische Buch von Ponsonbv: ,Die Lüge im 
Kriege’. Darin wird offenbart, dass man schon im vorigen Kriege 
Magazine hatte, in denen man künstliche Leichenberge durch 
Fotomontage mit Puppen zusammenstellte. Diese Bilder wur-
den verteilt. Dabei war die Unterschrift freigelassen. Sie wurde 
später je nach Bedarf durch die Propagandazentrale telefonisch 
aufgegeben.’ Damit zog ich eines der Flugblätter heraus, das 
angeblich Leichenberge aus den KZ’s darstellte, und zeigte es 
meinem Besucher, der mich verdutzt ansah. Ich fuhr fort: ‚Ich 
kann mir nicht denken, dass in diesem Kriege, in dem alle Waf-
fen so vervollkommnet wurden, diese geistige Giftwaffe, die den 
ersten Krieg entschied, vernachlässigt worden sein sollte. Mehr 
noch, ich weiss es! Ich habe die letzten Monate vor dem Zusam-
menbruch täglich die Auslandspresse gelesen. Da wurde von 
einer Zentralstelle aus über die deutschen Greuel berichtet. Das 
ging nach einem gewissen Turnus. Da kam ein besetztes Gebiet 
nach dem anderen dran, heute Frankreich, morgen Norwegen, 
dann Belgien. Dänemark, Holland, Griechenland, Jugoslawien 
und die Tschechoslowakei. Zunächst waren es Hunderte von 
Toten in den Konzentrationslagern, dann, wenn 6 Wochen spä-
ter dasselbe Land wieder dran war, Tausende, dann Zehn-, 
dann Hunderttausende. Da dachte ich mir: In die Million kann 
diese Zahleninflation doch nicht gehen!’ 

Nun griff ich zu einem anderen Flugblatt: ‚Hier haben Sie die 
Million!’ Da platzte mein Besucher los: ‚Ich sehe, ich bin an ei-
nen Sachkundigen geraten. Nun will ich auch sagen, wer ich bin. 
Ich bin kein Universitätsprofessor Ich bin von der Zentrale, von 
der Sie gesprochen haben: Greuelpropaganda – und damit ha-
ben wir den totalen Sieg gewonnen.’ Ich erwiderte – ‚Ich weiss, 
und nun müssen Sie damit aufhören!’ 

Er entgegnete: ‚Nein nun fangen wir erst richtig an! Wir werden 
diese Greuelpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern bis 
niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen 
wird, bis alles zerstört sein wird, was Sie in anderen Ländern an 
Sympathien gehabt haben, und bis die Deutschen so durchein-
ander geraten sein werden, dass sie nicht mehr wissen, was sie 
tun!’ Ich schloss das Gespräch: ‚Dann werden Sie eine grosse 
Verantwortung auf sich laden!’ 

Was dieser Mann uns angedroht hatte, kam. Das Schlimmste 
aber war die Verwirrung, die dadurch unter den Deutschen an-
gerichtet wurde. Greuelpropaganda und politische Justiz! 

Prof. Dr. Friedrich Grimm wusste nicht, wer sein Gesprächs-
partner in Wirklichkeit war: Es war Sefton Delmer!  
(Hans Frederik «Die Kandidaten» S 180) 

 

Das Londoner 

Grundlage der gesamten Gesetzgebung und Recht-
sprechung der Siegermächte im zerstückelten Deutsch-
land ist ein Abkommen der «Grossen Vier», dessen 
Rechtsverbindlichkeit noch heute für die Bundesrepub-
lik Deutschland durch einen Passus des Überleitungs-
vertrages von 1955 gegeben ist. über diese Bindung 
hinaus – und im Art. 142 a des Bonner Grundgesetzes 
erhielten diese Vertragsbestimmungen ihre verfas-
sungsrechtliche Verankerung – ist das deutsche Volk 
zusätzlich durch den Art. 25 des Grundgesetzes, der 
«die allgemeinen Regeln des Völkerrechts» vorrangig 
vor innerdeutschen Gesetzen gültig vorschreibt, an die 
Einhaltung dieser «Rechtsvorschriften» gebunden, da 
das Londoner Statut mit allen seinen Folgen einst als 
«neue Völkerrechtsregel» ausgegeben wurde. 

Da sich seine Grundsätze ausdrücklich nur gegen 
Deutschland richten – «Kriegsverbrecher» anderer 
Staaten kennt das Londoner Statut nicht –, hat es wenig 
Bedeutung, dass sieh alle UnterzeichnerJänder von sei-
nen Grundsätzen distanziert haben, soweit diese ihre 
eigene Politik und ihr eigenes Land betreffen. Die Krite-
rien eines Rechtsstaates sind nicht damit erfüllt, dass in 
einem Staat die Gesetze eingehalten werden, sondern 
sie sind erst dann erfüllt, wenn über diese Bedingung 
hinaus die Gesetze den Grundsätzen «Gleiches Recht 
für alle» und «keine Gesetze mit rückwirkender Rechts-
kraft» und auch dem Völkerrechtsgrundsatz entspre-
chen, demzufolge die Einmischung fremder Staaten in 
die inneren Angelegenheiten – hierzu gehört auch die 
Gesetzgebung und Rechtsprechung – anderer Staaten 
rechtswidrig ist. Das Londoner Statut verstösst gegen 
alle diese und noch weit mehr Rechtsgrundsätze. 

Originaltext (nicht wörtliche Passagen aus Keesing 
«Archiv der Gegenwart – Originaltext in aus den ‚Akten 
des Internationalen Militärtribunals Nürnberg‘ (IMT)  
Bd. I, S. 12 ff): 

Die Regierungen Grossbritanniens, der Vereinigten 
Staaten, Frankreichs und der Sowjetunion schlossen in 
London laut britischem Weissbuch (Cmd. 6903) ein Ab-
kommen über die Verfolgung und Bestrafung der Haupt-
kriegsverbrecher der europäischen Achse. Unter Be-
zugnahme auf die Moskauer Deklaration vom 30. Okto-
ber 1943, welche die Bestrafung der Hauptkriegsverbre-
cher, deren Taten nicht geografisch bestimmbar sind, 
einem gemeinsamen Beschluss der Regierungen der 
Alliierten vorbehält, sieht dieses Abkommen die Schaf-
fung eines internationalen Militärtribunals nach Konsul-
tierung mit dem Kontrollrat für Deutschland für die Pro-
zessführung gegen die Hauptkriegsverbrecher vor. Die
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Statut vom 8. August 1945
 

Signatarstaaten des Abkommens verpflichten sich, für 
die Herbeischaffung der Hauptkriegsverbrecher aus ih-
ren und anderen Staaten zwecks Aburteilung Sorge zu 
tragen. Es wird festgestellt, dass das Abkommen die 
Bestimmungen der Moskauer Deklaration über die 
Rückbringung der Kriegsverbrecher in die Länder, wo 
sie diese Verbrechen begingen, und die Rechtspre-
chung von Gerichtshöfen für die Prozessführung gegen 
Kriegsverbrechen in irgendeinem alliierten Land oder 
Deutschland nicht präjudiziert. Die Satzung des Interna-
tionalen Militärtribunals, die einen integrierenden Teil 
des Abkommens darstellt, umfasst sieben Abschnitte. 

Im ersten Abschnitt (Art. 1-5): Errichtung des Interna-
tionalen Militärtribunals, wird bestimmt. dass dieser Ge-
richtshof aus je einem Vertreter und Stellvertreter jedes 
der vier Signatarstaaten besteht und dass für die Be-
schlussfähigkeit die Anwesenheit aller vier Vertreter 
oder Stellvertreter erforderlich ist. Der Gerichtshof ent-
scheidet mit der Majorität der Stimmen; bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der Präsident. Die eventuelle Er-
richtung anderer Gerichtshöfe ist vorgesehen. 

Abschnitt 2: Rechtsprechung, allgemeine Grundsätze 
Art. 6: «Der durch das in Art. 1 genannte Abkommen 

eingesetzte Gerichtshof zur Aburteilung der Haupt-
kriegsverbrecher der der europäischen Achse angehö-
renden Staaten hat das Recht, alle Personen abzuurtei-
len, die im Interesse der der europäischen Achse ange-
hörenden Staaten als Einzelpersonen oder als Mitglie-
der einer Organisation oder Gruppe eines der folgenden 
Verbrechen begangen haben: . . . 

a) Verbrechen gegen den Frieden1 Nämlich: Planen, 
Vorbereitung, Einleitung oder Durchführung eines An-
griffskrieges oder eines Krieges unter Verletzung inter-
nationaler Verträge, Abkommen oder Zusicherungen 
oder Beteiligung an einem gemeinsamen Plan oder an 
einer Verschwörung zur Ausführung einer der vorge-
nannten Handlungen. 

b) Kriegsverbrechen: Nämlich Verletzung der 
Kriegsgesetze oder -gebrauche. Solche Verletzungen 
umfassen, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein. 
Mord. Misshandlungen oder Deportation zur Sklavenar-
beit oder für irgendeinen anderen Zweck von Angehöri-
gen der Zivilbevölkerung von oder in besetzten Gebie-
ten, Mord oder Misshandlungen von Kriegsgefangenen 
oder Personen auf hoher See. Töten von Geiseln, Plün-
derung öffentlicher oder privaten Eigentums, die mutwil-
lige Zerstörung von Städten, Märkten oder Dörfern oder 
jede durch militärische Notwendigkeit, nicht gerecbtfer-
tigte Verwüstung. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Verbrechen gegen die MenschlichkeitNämlich: 
Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation oder an-
dere unmenschliche Handlangen, begangen an irgend-
einer Zivilbevölkerung vor oder während des Krieges, 

Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen 

Gründen, begangen in Ausführung eines Verbre-

chens oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das 
der Gerichtshof zuständig ist, und zwar unabhängig da-
von, ob die Handlung gegen das Recht des Landes ver-
stiess, in dem sie begangen wurde, oder nicht. Anstifter 
und Teilnehmer, die am Entwuri eines gemeinsamen 
Planes oder einer Verschwörung zur Begehung eines 
der vorgenannten Verbrechen teilgenommen haben, 
sind für alle Handlungen verantwortlich, die von irgend-
einer Person in Ausführung eines solchen Planes be-
gangen worden sind. 

Art. 7: Die amtliche Stellung eines Angeklagten, sei 
es als Oberhaupt eines Staates oder als verantwortli-
cher Beamter in einer Regierungsabteilung, soll weder 
als Strafausschliessungsgrund noch als Strafmilde-
rungsgrund gelten. 

Art. 8: Die Tatsache, dass ein Angeklagter auf Befehl 
seiner Regierung oder eines Vorgesetzten gehandelt 
hat, soll nicht als Strafausschliessungsgrund, kann aber 
als Strafmilderungsgrund berücksichtigt werden, wenn 
dies nach Ansicht des Gerichtshofes gerechtfertigt er-
scheint. 

Art. 9 – In dem Prozess gegen ein Einzelmitglied ei-
ner Gruppe oder Organisation kann der Gerichtshof (in 
Verbindung mit irgendeiner Handlung, deretwegen der 
Angeklagte verurteilt wird) erklären, dass die Gruppe 
oder Organisation, deren Mitglied der Angeklagte war, 
eine verbrecherische Organisation war. Nach Empfang 
der Anklage gibt der Gerichtshof in der ihm geeignet er-
scheinenden Form bekannt, dass die Anklagebehörde 
beabsichtigt, den Antrag zu stellen, eine Erklärung nach 
Abschnitt I Art. 9 auszusprechen. In diesem Falle ist je-
des Mitglied der Organisation berechtigt, bei dem Ge-
richtshof den Antrag zu stellen, über die Frage des ver-
brecherischen Charakters der Organisation gehört zu 
werden. Der Gerichtshof hat das Recht, dem Antrag 
stattzugeben oder ihn abzuweisen. Wird dem Antrag 
stattgegeben, so bestimmt der Gerichtshof, in welcher 
Weise der Antragsteller vertreten und gehört werden 
soll.
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Prozesse in allen Ländern
 

Art. 10: Ist eine Gruppe oder Organisation vom Ge-
richtshof als verbrecherisch erklärt worden, so hat die 
zuständige nationale Behörde jedes Signatars das 
Recht, Personen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer sol-
chen verbrecherischen Organisation vor Nationalen-, Mi-
litär- oder Okkupationsgerichten den Prozess zu ma-
chen. In diesem Falle gilt der verbrecherische Charakter 
der Gruppe oder Organisation als bewiesen und wird 
nicht in Frage gestellt. 

Art 11: Jede vom Gerichtshof verurteilte Person 

kann vor einem der in Art. 10 dieses Statuts erwähnten 
Nationalitäten-, Militär- oder Okkupationsgerichtshöfe 
wegen eines anderen Verbrechens als der Zugehörigkeit 
zu einer verbrecherischen Gruppe oder Organisation an-
geklagt werden; und ein solches Gericht kann im Falle 
der Verurteilung des Angeklagten eine Strafe gegen ihn 
verhängen, die zusätzlich erkannt wird und unabhängig 
ist von der Strafe, die der Gerichtshof wegen Teilnahme 
an der verbrecherischen Tätigkeit einer solchen Gruppe 
oder Organisation erkannt hat. 

Art. 12: Der Gerichtshof hat das Recht, gegen eine 
Person, die wegen eines der in Art. ss dieses Status er-
wähnten Verbrechens angeklagt ist, ein Verfahren in ih-
rer Abwesenheit durchzuführen, wenn der Angeklagte 
nicht auffindbar ist oder wenn der Gerichtshof es im In-
teresse der Gerechtigkeit aus anderen Gründen für er-
forderlich hält, in Abwesenheit des Angeklagten zu ver-
handeln. 

Art. 13: Der Gerichtshof stellt die Regeln für sein Ver-
fahren auf. Diese sollen mit den Bestimmungen dieses 
Statuts nicht im Widerspruch stehen». 

Abschnitt 3 (Artikel 14 und 15): Das Komitee für die 
Untersuchung und Verfolgung von Hauptkriegsverbre-
chern, setzt fest, dass jeder Signatarstaat einen Haupt-
ankläger für die Untersuchung der Verfahren gegen die 
Hauptkriegsverbrecher und ihre Verfolgung ernennt, wo-
bei diese Hauptankläger ein Komitee bilden, das mit 
Stimmenmehrheit entscheidet. Ihre Pflichten werden 
festgesetzt. 

Abschnitt 4 (Art. 16): Faire Prozessführung für die An-
geklagten, sieht vor, dass jeder Angeklagte die Anklage-
schrift eine angemessene Zeit vor der Verhandlung in ei-
ner ihm verständlichen Sprache erhält und das Recht 
hat, jede Erklärung zu den ihm vorgeworfenen Tatbe-
ständen zu geben, dass die Voruntersuchung in einer 
ihm verständlichen Sprache geführt wird, dass er das 
Recht hat, sich selbst zu verteidigen oder einen Vertei-
diger zu nehmen, und berechtigt ist, direkt oder durch 
den Verteidiger Beweismaterial zu seiner Verteidigung 
mitzubringen und jeden Zeugen der Anklagebehörde ei-
nem Kreuzverhör zu unterziehen. 

Abschnitt 5 (Art. 17-25) behandelt Rechte des Tribu-
nals und Führung des Prozesses. 

Art 18: «Der Gerichtshof soll: 
a) den Prozess streng auf eine beschleunigte Ver-

handlung der durch die Anklagen gemachten Punkte be-
schränken. 

b) strenge Massnahmen ergreifen, um jede Hand-
lung zu vermeiden, die eine unnötige Verzögerung ver-
ursachen könnte, und unerhebliche Fragen und Erklä-
rungen jedweder Art ablehnen, 

c) ungebührliches Benehmen durch Auferlegung von 
angemessenen Strafen zu bestrafen, einschliesslich des 
Ausschlusses des Angeklagten oder seines Verteidigers 
von einzelnen oder allen weiteren Prozesshandlungen; 
die sachgemässe Erörterung der Beschuldigungen darf 
hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Art 19: Der Gerichtshof ist an Beweisregeln nicht ge-
bunden, er soll im weiten Ausmass ein schnelles und 
nicht formelles Verfahren anwenden und jedes Beweis-
material, das ihm Beweiswert zu haben scheint, zulas-
sen. 

Art. 20: Der Gerichtshof kann vor der Beweisantre-
tung Auskunft über die Natur des Beweismittels verlan-
gen, um über seine Erheblichkeit entscheiden zu kön-
nen. 

Grundlage für 
Nürnberger Prozess 

Art. 21: Der Gerichtshof soll nicht Beweis für allge-
mein bekannte Tatsachen fordern, sondern soll sie von 
Amts wegen zur Kenntnis nehmen; dies erstreckt sich 
auf öffentliche Urkunden der Regierung und Berichte der 
Vereinten Nationen, einschliesslich der Handlungen und 
Urkunden der in den verschiedenen alliierten Ländern 
für die Untersuchung von Kriegsverbrechen eingesetz-
ten Komitees, sowie die Protokolle und Entscheidungen 
von Militär- oder anderen Gerichten irgendeiner der Ver-
einten Nationen». 

Art. 22: bestimmt, dass der Sitz des Gerichthofes Ber-
lin ist und der erste Prozess in Nürnberg stattfindet. 

Art 23 – regelt Prozessführung von Staatsanwälten 
und Verteidigern. 

Art. 24: regelt den Prozessverlauf .... 
(,.d) der Gerichtshof .... entscheidet über die Zulässigkeit 
jedes Beweismittels. 
(e) Die Zeugen der Anklagebehörde werden vernom-
men. Nach ihnen die der Verteidigung. Danach wird der 
vom Gericht als zulässig erachtete Gegenbeweis seitens 
der Anklagebehörde oder Verteidigung erhoben .’. . .» 

Art. 25: regelt die Vorlagen amtlicher Dokumente in 
den Sprachen der Prozessteilnehmer   

Art. 29: «. . . . Falls der Kontrollrat für Deutschland 
nach der Verurteilung eines Angeklagten in den Besitz 
von neuem Beweismaterial gelangt, welches nach sei-
ner Meinung die Grundlagen für eine neue Anklage bil-
det, soll er dementsprechend an das nach Art. 14 dieses 
Statuts errichtete Komitee berichten, damit es die ihm im 
Interesse der Gerechtigkeit geeignet erscheinenden 
Schritte ergreifen kann». 

Art. 30: bestimmt, dass die Auslagen der Prozessfüh-
rung aus den Mitteln des Kontrollrates für Deutschland 
zu bestreiten sind. Dem Abkommen traten in der Folge 
bei: Griechenland, Dänemark, Jugoslawien. Niederlan-
de, Tschechoslowakei, Polen, Belgien, Abessinien, Hon-
duras, Norwegen, Panama, Luxemburg, Haitii, Neusee-
land, Indien, Venezuela, Uruguay und Paraguay. 
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Schlussfolgerungen: Das Londoner Statut ist in seiner 
ganzen Anlage eine in juristische Formeln gekleidete 
Generalvollmacht der Sieger, jede Person des besiegten 
deutschen Volkes unter Berufung auf «Rechtsgrund-
sätze» vom Leben zum Tode zu befördern, lebensläng-
lich oder zeitbegrenzt zu inhaftieren, an eine andere Sie-
germacht auszuliefern, dauerhaft beruflich zu schädigen 
und zeitlebens einer Diffamierung auszusetzen, wie 
überhaupt die «Kollektivschuld» des deutschen Volkes 
zu begründen. Werden Im Art. 6 neue Verbrechensarten 
(«Verbrechen gegen die Menschlichkeit» und «Verbre-
chen gegen den Frieden»), die ohnehin einen breiten Er-
messensspielraum in der Beurteilung deutlich machen, 
mit Kickwirkender Kraft bezeichnet, so gestattet die For-
mulierung «Beteiligung an einer Verschwörung» die 
Strafverfolgung eines jeden Deutschen, der als Soldat 
oder Zivilarbeiter sich für den Sieg Deutschlands einge-
setzt hat. Die willkürliche Definition einer Organisation 
des besiegten Gegners als «verbrecherisch» und die 
strafrechtliche Belastung jedes Angehörigen einer sol-
chen Organisation unabhängig davon, ob er persönlich 
«Verbrechen begangen hat oder nicht, ist in sich eine 
Massnahme, die zukünftige Generationen als Verbre-
chen gegen die Humanität verurteilen werden. Dies 
umso zwingender, als diese Definition mit rückwirkender 
Kraft z.T. von Mächten stammt, die sich in ihrer Kriegs-
führung an keinerlei international gültige Kriegsregeln 
gehalten hatten. Art. 19, der den Gerichtshof von jegli-
chen Beweisregeln entbindet, und Art. 21, demzufolge 
der Gerichtshof «nicht Beweis für allgemein bekannte 
Tatsachen fordern, sondern sie von Amts wegen zur 
Kenntnis nehmen soll», sind nicht nur ein Hohn auf jeg-
liches Recht, sondern auch kennzeichnend dafür, dass 
die massgebenden Männer der «zivilisierten Nationen» 
wussten, welcher Rechtsbeugungen es bedurfte, um 
selbst ihren Schauprozess in eigener Regie zu dem er 
wünschten Racheergebnis zu führen. Bedenkt man aus-
serdem, dass unter der Formel «allgemein bekannte 
Tatsachen», die nicht beweislich auf ihre Richtigkeit hin 
zu prüfen, sondern von Amts wegen zur Kenntnis zu 
nehmen sind, sämtliche Propagandabehauptungen der 
Siegermächte zu verstehen sind, so wird der Zynismus, 
auf den das neue Völkerrecht gegründet wurde, vollends 
deutlich. Das Ganze nannte man dann «neues Men-
schenrecht», das die «zivilisierten und friedliebenden» 

 

 

 

 

 

 Nationen in Gegensatz stellten zum «nazistischen Un-
rechtstaat», der als einziger Staat der gesamten Weltge-
schichte als «verbrecherisch» und von «verbrecheri-
schen Organisationen» getragen ausgegeben wurde. 
Dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
sowohl das Londoner Statut als auch die Nürnberger Mi-
litärtribunal-Urteile gebilligt hat, sei nebenbei erwähnt. 
Es kennzeichnet, in welchem Masse unter dem Macht-
Einfluss der Siegermächte das gesamte Völkerrecht und 
die von ihm geprägten internationalen Organisationen 
von ungerechten Voraussetzungen ausgehen und inso-
fern weder Gerechtigkeit noch Frieden gewährleisten 
können. 

Das Denken der Weltmächte in Kategorien der eigenen 

Machtsicherung und -auswcitung hat 

a) bereits 1919 dazu geführt, dass im Versailler Friedens-

»Vertrag» für Recht ausgegeben wurde, was Unrecht war, 

b) der Krieg gegen Deutschland im Jahre 1939 nicht aus 

Rechts- und Humanitätsgründen, sondern aus Machterwägun-

gen erzwungen wurde, 

c) diese Mächte die Kriegsführungsmethoden brutalisier-

ten und auch gegen Frauen und Kinder richteten, 

d) der «kalte Krieg» zum ständigen Bestandteil der Nach-

kriegsweltlage geworden ist. 

Die Denkkategorien und «Rechtsauffassungen», die 
die westlichen Mächte gemeinsam mit der Sowjetunion 
zur Zerschlagung der deutschen Macht und zur Recht-
fertigung der eigenen Massnahmen opportun fanden, er-
weisen sich als höchst gefährlich im Zusammenleben 
der kommunistischen Staaten mit den westlichen Natio-
nen, also der grossen Verbündeten aus der Kriegszeit. 
Es erweist sich, dass Massstäbe der Rache und Unge-
rechtigkeit nicht nur den besiegten Gegner tödlich tref-
fen, sondern der gesamten Menschheit – auch den Ur-
hebern dieser Massstäbe – zum Schaden gereichen und 
sie in hoffnungslose Zwangslagen verstricken. Wenn 
nicht aus Gründen der Rehabilitierung und des Freiheits-
strebens unseres deutschen Volkes, so muss jeder, dem 
das Schicksal der Menschheit und der Weltfrieden am 
Herzen liegen, das Londoner Statut und alle seine nach-
folgenden «Rechtsetzungen» verurteilen.
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Drei Diktatoren: 

Jeder herrschte über ein Imperium, jeder fällte die grossen 

Entscheidungen zur Zerstörung Europas, ohne vorher Volk, 

Parlament oder Regierung befragt zu haben, jeder verach-

tete Recht, Moral, Humanität und Wahrheit, jeder trieb gew 

issenlos Millionen von Menschen in Krieg und Vernich-
tung. 

 

Roosevelts höchster Marineberater, Admiial Leghy zur 

Yalta-Konferenz: 

«Die historischen Dokumente, die Millionen Menschen zur 

Heimatlosigkeit und weitere Millionen zu Zwangsarbeit 

und Tod verurteilten, wurden als kleine Abwechslung in den 

Pausen dieses Essens in einer nach Bratensauce und edlen 
Weinen duftenden Atmosphäre un- tereeichnet.» (Das Ost-

preusscnblatt 5.11.1960, Seite 3) 

 

 

Sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg haben die Siegermächte den Begriff «Kriegs-
verbrecher» mit einer rückwirkend geschaffenen und 
einseitig gegen die Besiegten gerichteten «Rechtset-
zung» verbunden, um 

I die Diffamierung des besiegten Gegners nach dem 
Waffenstillstand fortzusetzen, 

2. jeden Zweifel an der Schuld für Krieg und Kriegs-
verbrechen des besiegten Gegners für immer auszumer-
zen, 

3. ein Wiederaufleben einer gesamtdeutschen 
Rechts- und Machtposition mit allen Mitteln zu vereiteln, 

4. die Methoden der Kriegführung und Durchsetzung 
der Kriegsziele der Siegermächte legal erscheinen zu 
lassen, 

5. den Nimbus zu erhalten, für Humanität und Recht, 
für Demokratie und Rechtsstaat allein und ständig ein-
zustehen, 

6. die national gesinnte geistige Elite des besiegten 
Volkes, sofern sie Krieg, Kapitulation. Vertreibung, Ge-
fangenschaft und Lynchjustiz Überstand, ständig im Zu-
stand eines Aurnahmerechts zu halten und seelisch zu 
zerbrechen. 

Als neu geschaffenes «Recht» diente diesmal der 
Vertragstext des «Londoner Statuts» vom 8.8.1945, den 
sich die Regierungen Grossbritanniens, der UdSSR und 
der USA sowohl für ihre Militärtribunale als auch für die 
im geschlagenen Deutschland zu verfolgende «Rechts-

grundlage» zugelegt haben Hier wurde 
deutlich vermerkt, dass unter dem Begriff 
«Kriegsverbrecher» nur Deutsche oder 
Personen fallen, die auf Seiten der Ach-
senmächte gegen eine der ..Vereinten Na-
tionen» gekämpft haben. Daher gab es we-
der einen «Kriegsver 
brecher» auf Seiten der Sieger und Mitsie-
ger, noch gab es solche irgendeiner krieg-

führenden Macht, die von 1945-1969 am Unfrieden oder 
an Verbrechen in irgendeinem Teil der Welt beteiligt wa-
ren Auch Verbrechenstatbestände für Verbrechen an 
Deutschen vor Kriegsausbruch 1939. von 1939-1945 
und nach der deutschen Kapitulation werden als solche 
nicht anerkannt. Die meisten Staaten nehmen solche 
Verbrechen gar nicht erst zur Kenntnis, wenige amnes-
tieren solche Verbrechen, da ihre Vertreter diese selbst 
öffentlich angestiftet hatten. Wiederum andere Staaten – 
so Bundesrepublik und «DDR» – haben sich verpflichtet, 
solche Verbrechen nicht zu verfolgen. Kurz, ein Gentle-
men schweigt über das, was den Mächtigen nicht be-
hagt, wirft sich dafür umso leidenschaftlicher und fanati-
scher in die Brust, um unter unentwegter Verwendung 
der Vokabeln «Recht» und «Humanität» einseitig zu ver-
urteilen, wen die Mächtigen verurteilt sehen mochten 
und wer von vornherein wehrlos, rechtlos und von der 
Massenpresse bereits aus der Gesellschaft «ausgestos-
sen» ist. Ist dem so «Belasteten» ein Mord nicht nach-
zusagen, so doch dann ein «Schreibtisch-Mord», zumin-
dest aber eine Mordhilfe, weil er auf der Seite Hitlers für 
den Sieg des «Unrechtsstaates» (auch ein Begriff der 
Sieger!) gekämpft oder mehl Widerstand genug geleistet 
hat. Sollte dies nicht genügen, so ist die Formulierung 
von den «verbrecherischen Organisationen», denen 
man nur angehört zu haben brauchte, ohne Verbrechen 
begangen oder von Verbrechen gewusst zu haben, für 
jeden Rufmord und der damit verbundenem Existenzver-
nichtung geeignet.

Wie schon einmal: 

«Kriegsverbrecher» nur Deutsche 



13 

 

Grösste Menschenjagd der Geschichte
 

Der britische Aussenminister Anthony Eden erklärte nach 

der Kapitulation Deutschlands 1945 vor dem Unterhaus, dass 

fortan «die grösste Menschenjagd der Geschichte» in Europa 

einsetze. 

1 Million Menschen hat die «Kommission für Kriegsverbre-

chen» auf ihre Suchliste gesetzt (…). J. Heydecker + J. Leeb 

«Der Nürnberger Prozess – Bilanz der tausend Jahre», S. 11.) 

Diese Menschenjagd fand in der Tat statt, und deutsche Po-

litiker, Publizisten und anderweitige Hassorganisatoren, denen 

diese Menschenjagd unter alliierter Regie noch nicht ausreichte, 

sorgen noch heute für die Fortführung und Unverjährbarkeit die-

ser Hatz. 

Dass sich diese Menschenjagd gegen Deutsche richtete und 

alle derartigen «Rechtsvorschriften» der Besatzungsmächte 

nachträglich (BGG § 139 sowie Überleitungsvertrag 1955) von 

Deutschen für «rechtens» anerkannt wurden, müsste Grund für 

eine Kollektivscham dieser Vertreter und ihrer Mitläufer sein. 

Die westlichen Alliierten verurteilten – nach offiziellen 
Angaben! – unabhängig von ihren 13 Nürnberger Haupt-
verfahren insgesamt 5‘025 Deutsche, davon 806 zum 
Tode (hiervon in der US-Zone 1‘814, 450 zum Tod; in der 
britischen Zone 1‘085, 240 zum Tod; in der französischen 
Zone 2107, 104 zum Tod). Die Sowjetunion hingegen, die 
ohnehin seit der Oktoberrevolution 1917 «Jegliche Art der 
Unterstützung der internationalen Bourgeoisie» bis hin zur 
Todesstrafe strafrechtlich verankert hatte, begann bereits 
unmittelbar nach der Moskauer Konferenz vom 19.-30. 
Oktober 1943 mit «Kriegsverbrecher-Prozessen» gegen 
Deutsche (so in Krasnodar Nov. 1943), in Charkow (Feb-
ruar 1944), Lublin (Dez. 1944). In diesen Prozessen, wie 
auch in vielen unbekannt gebliebenen Fällen wurde dabei 
russisches Militärstrafrecht angewendet. Reichte der dort 
vorgezeichnete grosse Ermessensspielraum nicht aus, so 
verhängte man «Kollektivurteile», wobei die Zugehörigkeit 
zu folgenden Organisationen, die die Sowjets im Allein-
gang kurzerhand als «verbrecherisch» bezeichneten, bis 
hin zum Tod oder 25jährigem Straflager als Strafmass 
ausreichte: Landesschützen, Feldgendarmerie, Polizei-
verbände, Orts- und Feldkommandantur, Gestapo, Legion 
Condor, Organisation Todt, SS, Propagandakompanien, 
Sprengkommandos, Bahnhofskommandantur, Nachrich-
ten- und Abwehrdienst. Offiziere des Oberkommandos 
des Heeres und des OKW, Dolmetscher, SA, HJ, zivile 
Verwaltungsorgane – insbesondere Wirtschaftseinheiten 
und Zollbehörden, Waffen-SS, Volkssturm, NSDAP, An-
gehörige der Kriegsgerichte, Angehörige der Führerbe-
gleitkommandos, Gefängnis-Wachmannschaften. 

Zwar wurde nicht immer so verfahren – der diesbezüg-
liche Katalog in Nürnberg lautete anders –. doch wieviele 
Deutsche von derartigen «Prozessen» erfasst worden 
sind, ist nicht zu ermitteln. Die u. W. einzige veröffentlichte 
Zahl lautet: «Über 10’000». Der Spielraum für diese Zah-
lenangabe ist gross. Ausserdem darf nicht vergessen wer-
den, dass «Völkermord» ohnehin zu Stalins Politik ge-
hörte. und seine Verbündeten haben ihn begünstigt und 
mit eigener Strategie betrieben. Bereits im November 

1943 forderte der kommunistische Diktator auf der Teher-
aner Konferenz die «Erschiessung von 50’000-100’000 
deutscher Offiziere», also ohne Prozesse mit dem Ziel der 
Ausrottung der geistigen und militärischen Elite des deut-
schen Gegners. Seiner Vertreibung aus den deutschen 
Ostgebieten fielen 3,28 Millionen Deutsche, Frauen und 
Kinder zum Opfer. Ob Prozesse oder nicht: die diese Pro-
zesse auslösende Hassmentalität und moralische Entwur-
zelung kennzeichnet nicht nur die hier zum Ausdruck kom-
mende «Rechtsbasis» der Sowjets, sondern auch jene ih-
rer politischen, militärischen und auf dem Gebiet der «Jus-
tiz in Deutschland» konform gehenden Verbündeten. 

Niemand sollte vergessen, dass nahezu alle jene Prozesse, die 

in den Komplex der Verjährungsdebatte fallen, von solcherlei 

«Recht» ihren Ausgangspunkt genommen haben, und fortan 

Deutsche gegen Deutsche mit einseitigen und fremdgesetzli-

chen Massstäben operieren. 

So heisst es auch in der vom Bundesjustizministerium 
1964 herausgegebenen Broschüre «Die Verfolgung nati-
onalsozialistischer Straftaten im Gebiet der Bundesrepub-
lik seit 1945», dass «die rechtliche Möglichkeit» zur dies-
bezüglichen Strafverfolgung Deutscher «durch das Kon-
trollratsgesetz Nr. 10 Art. IV geboten worden» sei. 

Als erste Prozesse unter «deutscher Regie» rollten die 
«Entnazifizierungsverfahren» ab. Der Hass- und Lügen-
propagandist auf alliierter Seite, Sefton Delmer, äusserte 
sich darüber in seinem Buch «Die Deutschen und ich»  
S. 682-683 wie folgt: 

«Fast noch erschreckender aber fand ich das, was ich 
von der Arbeit der sogenannten Entnazifizierungsgerichte 
zu sehen bekam ... 

Jedesmal, wenn ich nach Deutschland kam, ging ich zu 
diesen Gerichtssitzungen, und jedesmal war ich von 
Neuem entsetzt. Denn ich hatte den Eindruck, dass hier 
die gleiche Rachsucht und der gleiche Mangel an Achtung 
vor den Regeln der Prozessordnung herrschten, wie ich 
sie bei den kommunistischen ‚Volksgerichtshöfen’ in Bel-
grad und Warschau erlebt hatte ... 

Es ist mir immer unlogisch und falsch erschienen, dass 
gemäss den Bestimmungen der Alliierten die Menschen, 
die sich der Partei angeschlossen hatten, bevor Hitler sein 
wahres Gesicht enthüllte, härter bestraft wurden als dieje-
nigen, die Nationalsozialisten wurden, nachdem er seine 
verbrecherischen Absichten öffentlich demonstriert hat-
te.» 

Neben dieser Entnazifizierung auf Grund besonderer 
«Spruchkammergesetze» durch die Militärregierungen, 
lief die «Strafverfolgung» der Siegermächte in Deutsch-
land sowie in den Ländern der Sieger und Mitsieger. Dies 
geschah teils unter Begleitung eines grossen Propagan-
daaufwandes, teils in aller Stille, teils mit Schauprozessen 
und öffentlichen Hinrichtungen. Allein auf Grund des von 
US-General Clay am 5.3.1946 in Kraft gesetzten «Geset-
zes zur politischen Säuberung» sollten nach seinen Wor-
ten rund ½ Million «Säuberungsverfahren» in der US-Be-
satzungszone zu erwarten gewesen sein. Die verfügbaren 
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Zahlen über diese Verfahren und Hinrichtungen sind un-
vollständig; sie werden wohl nie mehr das ganze Ausmass 
der im Namen der Siegerjustiz begangenen Urteilsvoll-
streckungen. enthüllen. Ihnen wären die in die Hundert-
tausende gehenden Morde der jugoslawischen Partisa-
nen nach Kriegsende, ebenso die ebenfalls diese Grös-
senordnung umfassenden Morde in der Tschechoslowa-
kei zuzuzählen, von dem «Rechtsempfinden» der ande-
ren Mitsieger zu schweigen. 

Nach einem offiziellen Bericht des Bundesjustizministe-
riums vom Juli 1964 sind in der Zeit vom 8.5.1945 bis 1.1. 
1964 allein vor deutschen Gerichten 12’882 Personen in 
rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren angeklagt wor-
den. Hiervon wurden 5’445 verurteilt, und zwar 12 zum 
Tode (Die Todesurteile wurden nicht vollstreckt), 76 zu le-
benslangen und 5’243 zu zeitlich begrenzten Freiheits-
strafen. Doch man begnügte sich damit nicht. Im Novem-
ber 1964 richtete die Bundesregierung einen Appell an die 
Weltöffentlichkeit, man möge ihr doch ja alles Belastungs-
material gegen «deutsche Kriegsverbrecher» vorlegen, 
damit man noch eifriger dem «Recht» nachhelfen könne. 

Am 25.1.1965 teilte der kommunistische General-
staatsanwalt Streit der Öffentlichkeit mit («Neues 
Deutschland» 26. 1965), dass im Gebiet der «DDR» seit 
Mai 1945 bis Dezember 1964 = 16‘572 Personen wegen 
NS-Verbrechen angeklagt und davon 12‘807 verurteilt 
worden seien und zwar 118 zum Tode, 231 zu lebenslan-
ger und 5‘088 zu mehr als 3jähriger Freiheitsstrafe. 
 

Rechtsgrundlagen 

Artikel 3 GG (Grundgesetz) fordert die Gleichstellung 
aller vor dem Gesetz und untersagt unterschiedliche Be-
handlung einzelner Bevölkerungsgruppen auch für den 
Gesetzgeber. Dieser Gleichheitsgrundsatz ist durch eine 
Reihe von Gesetzesvorschriften im Grundgesetz (Art. 
132, Abs. 2 und Art. 139) und im Strafgesetzbuch (§ 189 
Abs. III) sowie im Uberleitungsverirag 7 vom 30.3.1955 
(Art. 2, 3, 5, 7) ausser Kraft gesetzt worden. Diesen Ge-
setzen bzw. Vertragsverpflichtungen zufolge gibt es heute 
doch eine unterschiedliche Rechtstellung für Deutsche, 
ein Zustand, der rechtsstaatlichen Grundsätzen wider-
spricht. 

Art. 103 Abs. II GG (ebenso § 2 STGB) enthält den 
nulla-poena-sine-lege-Grundsatz, demzufolge eine Tat 
nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich 
bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Rückwir-
kende Strafgesetze dürfen daher nicht geschaffen, die 
Strafbarkeit darf auch nicht erweitert oder verschärft, die 
Verfolgungsvoraussetzungen nicht nachträglich geändert 
werden. Diesen Grundsätzen widersprechen jedoch die 
rückwirkend geschaffenen Siegergesetze, die Anerken-
nung dieser Siegergesetze durch die Unterschrift unter 
den Überleitungsvertrag und nicht zuletzt auch das Ge-
setz vom 13.4.1965, das den Verjährungsbeginn willkür-
lich auf den 1.1.1950 festsetzte. 
§ 67 des STGB (Strafgesetzbuches) bestimmt (Geltungs-

dauer seit 1871) die Verjährung von Verbrechen, die ge-
ahndet werden mit 
a) Tode oder lebenslangem Zuchthaus – in 20 Jahren 
b) mehr als lOjähriger Freiheitsstrafe – in 15 Jahren 
c) geringerer Freiheitsstrafe – in 10 Jahren d) Strafen für 

Vergehen und Übertretungen – zwischen 5 Jahren und 
3 Monaten. 

d) 68 schiebt die Verjährung für den Fall einer richterlichen 
Handlung im Tatkomplex auf, § 69 setzt die Verjäh-
rungsfrist solange aus, wie eine Strafverfolgung nicht 
möglich war. 

In die Verjährungsdebatte fällt – zumal stets mit dem 
«Ansehen der Bundesrepublik im Ausland» operiert wird 
und daher eine politische Beurteilung beabsichtigt ist – nur 
der Tatbestand des Mordes, aber nicht einmal dieser ge-
nerell. Dies haben die Bundestagsdebatten im Frühjahr 
1965 ergeben. In diese Verjährungsdebatte fällt praktisch 

der Mord im NS-Staat. Die Definition ..Mord» ist durch Ge-
setz vom 4.9.1941 geändert worden. Im StGB von 
1871 (§ 211) wurde des Mordes für schuldig erkannt, «wer 
vorsätzlich einen Menschen tötet, wenn er die Tötung mit 
Überlegung ausgeführt hat». Nach 1941 – und diese For-
mulierung ist auch heute noch in der Bundesrepublik gültig 
– lautet der Text: ,.Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Be-
friedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder 
sonst aus niederen Beweggründen, heimtückisch oder 
grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um 
eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, 
einen Menschen tötet.» Während der ursprüngliche Text 
Mord oder Totschlag in der Überlegung des Täters er-
kannt wissen wollte, so machte der neue Text die niederen 
Beweggründe sowie das heimtückische oder grausame 
Vorgehen zum Mord-Tatbestandsmerkmal. Liegen dem-
nach diese niederen Beweggründe und grausames oder 
heimtückisches Vorgehen oder gemeingefährliche Mittel, 
Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebes oder Hab-
gier nicht vor, so liegt dem neuen Text des StGB zufolge 
kein Mord, sondern Totschlag vor. Totschlag jedoch wäre 
bereits nach 15 Jahren verjährt und ist ohnehin nicht in die 
Verjährungsdebatte einbezogen worden. 

Nach Kenntnisnahme dieser Rechtsvorschriften bleibt 
wichtig festzustellen: Nicht die Tötung eines Menschen al-
lein erfüllt den Tatbestand des Mordes, sondern die ge-
nannten Schuldanteile des Täters. Die der Verjährungsde-
batte zugrundeliegenden Tat-Komplexe ereigneten sich 
im Krieg Die Täter waren nahezu ausnahmslos Soldaten 
und handelten unter Ausnahme-Zuständen und unter Be-
fehlszwang im Feindgebiet. Ihr Gegner hielt sich an kei-
nerlei internationale Kriegsregeln und wandte grausamste 
Vernichtungsmethoden an. Auf Grund dieser Zusammen-
hänge werden die anhängig gemachten Strafverfahren 
wegen «Mordes» in die Terminologie und Ermessungsbe-
urteilung verstrickt, die nachträglich von Siegern und Mit-
siegern in die Tat-Komplexe hineininterpretiert werden. 
Hier wird nicht nur zum Schaden der Angeklagten inter-
pretiert, sondern auch gegen den im Strafrecht veranker-
ten Grundsatz «in dubio pro reo» – im Zweifel für den An-
geklagten. 

Denn «niedrige Beweggründe» nach mehr als 20 Jahren aus Er-

eignissen des Kriegsgeschehens heraus nachzuweisen. dürfte 

das Menschenmögliche übersteigen, zumal die meisten Beweis-

mittel ausfallen und die meist jüngeren Richter und Staatsan-

wälte mangels eigener Erlebniserfahrung aus damaliger Zeit die 
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Kriegsverhältnissc kaum richtig beurteilen und sich insbeson-

dere auf die aus den kommunistischen Staaten kommenden 

«Zeugen» kaum verlassen können. 

Als entscheidend bei diesen Prozessen erweist sich die 
«Glaubwürdigkeit» von Angeklagten und Zeugen durch 
das Gericht. Da wurde im Februar 1966 von der Grossen 
Strafkammer eines Landgerichts in der Bundesrepublik 
ein ehemaliger Ministerialbeamter zu einem Jahr Gefäng-
nis verurteilt, da er in einem anderen Strafverfahren als 
Zeuge unter Eid bestritten hat, bis März 1942 etwas von 
der Ausrottung der Juden («Endlösung») gewusst zu ha-
ben. Die Richter «glaubten» ihm nicht und verurteilten ihn 
wegen Meineides. Im Sommer 1968 wurde Bundeskanz-
ler Georg Kiesinger zur gleichen Frage als Zeuge unter 
Eid vernommen. Er hatte ebenfalls keine Kenntnis von der 
Judenvernichtung, obgleich er seinerzeit stellvertretender 
Leiter der Rundfunkabteilung im Auswärtigen Amt gewe-
sen war Ihm wurde «geglaubt», sein Strafregister blieb 
frei. Der andere gilt als «rechtskräftig vorbestraft». Es gibt 
sehr viel drastischere Fälle, in denen Unschuldige auf 
Grund eines Vorwurfes wegen Mordes mehrere Jahre un-
schuldig in Untersuchungshaft gehalten und die Existen-
zen der Familien dauerhaft dadurch ruiniert wurden, an-
dere Fälle, in denen herumreisende «Berufszeugen» mit 
nachweislich falschen Aussagen jahrelange Zuchthaus-
trafen auslösten, selber aber kaum belangt werden kön-

nen, da sie als Ausländer der deutschen Jurisdiktion ent-

zogen sind und ihre Falschaussage, wenn überhaupt, so 
meist erst dann nachgewiesen werden kann, wenn sie das 
Gebiet der Bundesrepublik wieder verlassen haben. Wo-
bei auch noch die Frage offen bleibt, ob nicht auch solche 
Leute unter den Schutz des Überleitungsvertrages fallen, 
der einen Verfolgungsschutz gegenüber Verbrechen und 
Vergehen an Deutschen in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
bis 1954 gewährleistet Zumindest die «veröffentlichte Mei-
nung» steht ihnen mit Sympathie und Wohlwollen zur 
Seite, was nicht ohne Einfluss auf die Prozessführung 
bleibt. 

Zeugenbeweise, ohnehin problematisch, haben in die-
sen politisch akzentuierten Prozessen besonderes Ge-
wicht, da sie vielfach infolge Ausfall anderer Unterlagen 
zum tragenden Beweismittel werden. Nicht nur die Erinne-
rung verblasst nach mehr als 20 Jahren, sondern die Ein-
rede- und Einschüchterungsmöglichkeiten werden ver-
grössert. Gleichermassen begünstigt die politische Absi-
cherung durch mächtige «Freunde» das Streben nach Ra-
che. In den Büchern «Strafprozess», 1952, S 265 ff sowie 
«Zeugenlüge und Prozessausgang» von Peters und 
«Psychologie des Strafverfahrens» von Grassberger, 
1950. sind die Gefahren für die hauptsächlich auf Zeugen-
aufbauenden Strafprozesse aufgezeigt. 

Schlussfolgerungen 
Der inzwischen verstorbene hessische Generalstaats-

anwalt Fritz Bauer, der über weitreichende internationale 
Verbindungen verfügte, sah die Aufgabe der Prozesswelle 
in einer Fortführung der Umerziehung des deutschen Vol-
kes (siehe Schrenck-Notzing «Charakterwäsche» S. 247), 
die deshalb notwendig sei, weil man in Deutschland noch 
dem Affestadium zu nahe stehe und die Haut der Zivilation 
zu dünn sei, und man müsse in Deutschland noch lernen, 

was Menschsein in Wahrheit bedeute. – Werden Strafpro-
zesse geführt, um gegenwärtige Politiker zu rechtfertigen 
oder dem Historiker Beweisunterlagen zu stellen, so nä-
hern sie sich bedenklich 

dem Schauprozess, einer politischen Auftragsangelegen-
heit. Wer «NS-Verbrecher-Prozesse» gutheisst, bekundet 
schon mit diesem Begriff, dass es ihm nicht auf das Recht 
ankommt, sondern auf Rache und politische Zweckset-
zung. Würde er das Recht wollen, so müsste er sich für 
die Verfolgung aller seinei-zeitigen Rechtsbrüche einset-
zen, ganz gleich, wer immer sie ausgelöst hat. Doch kei-
ner derer, die auch heute wieder eine weitere Verlänge-
rung oder eine für diese Tat-Komplexe gänzliche Abschaf-
fung der Verjährung fordern, bekundete je eine solche Ab-
sicht. Es sind dieselben Leute, die den Strafverfolgungs-
verzicht gegenüber an Deutschen begangenen Verbre-
chen. wie er im Überleitungsvertrag 1955 unterschrieben 
wurde, für selbstverständlich «gerecht» ansehen. Dabei 
ist dieser Verzicht ungleich gravierender als die Verfol-
gungsverjährung nach der ohnehin längst durchgeführten 
«grössten Menschenjagd der Geschichte». Wer weiterhin 
für ein Ausnahmerecht für Deutsche eintritt – und die Ver-
längerung der Verjährung ist eine Verletzung rechtsstaat-
licher Grundsätze – ist dem Vorwurf, ein Kriegsverlänge-
rer zu sein, ausgesetzt. 

Entmachtung 
durch Umerziehung 

In der Zeitung Deutscher Anzeiger vom 15. 6. 1970 heisst es u.a.: 

«Der amerikanische Publizist Walter Lippmann äusserte kürzlich, 

es könne nicht davon die Rede sein, dass die Vereinigten Staaten 

den Vietnamkrieg verlieren. Denn als verloren könne ein Krieg nur 

dann gelten, wenn das eigene Territorium vom Feind besetzt ist, die 

führende Schicht des besiegten Volkes in Kriegsverbrecherprozes-

sen abgeurteilt wird und die Besiegten einem Umerziehungspro-

gramm unterworfen werden. Ein naheliegendes Mittel dafür sei, die 

Darstellung der Geschichte aus der Sicht des Siegers in die Gehirne 

der Besiegten einzupflanzen. Von entscheidender Bedeutung ist da-

bei die Übertragung der ,moralischen’ Kategorien der Kriegspropa-

ganda des siegreichen Staates in das Bewusstsein der Besiegten. 

Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Eingang in die Ge-

schichtsbücher der Besiegten gefunden hat und von der nachfolgen-

den Generation auch geglaubt wird, dann erst kann die Umerzie-

hung als wirklich gelungen angesehen werden. 

Soweit die allgemeinen ‚Richtlinien‘, die für jedes Umerziehungs-

programm gelten. Die US-Army hat sich in dem sogenannten ,May-

er-Report‘ eingehend mit dem Verhalten von amerikanischen Sol-

daten beschäftigt, die kommunistischer Umerziehung ausgesetzt 

waren. In einer Studie über dieses Thema heisst es, das Ziel kom-

munistischer Umerziehung sei in der ersten Stufe die Entfestigung, 

Aufweichung und Gefügigmachung des einzelnen durch Schaffen 

von Zweifeln, Sdiüren von Unsicherheit und Angst, Zerstören des 

Selbstwertgefühls und des Nationalbewusstseins. Als Mittel hierzu 

wird das Erniedrigen zu mündlicher und schriftlicher Selbstkritik 

betrachtet. Als zweite Stufe der Umerziehung gibt die Studie das 

‚Bekenntnis det eigenen Schuld’ an, das durch Unablässiges Ein-

hämmern 

von Schuldgefühlen, Lösen des Menschen aus der gewachsenen 

Gemeinschaft und Lösen von seiner bisherigen Haltung erreicht 

werden soll.» 
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Das US-amerikanische Reeclucation-program «Wim to do with 

Germany, Army Service Forces, U.S.Army Not for Sale.» 

«Die Umerziehung wird für alt und jung gleichermassen erzwungen 

und sie darf sich nicht auf das Klassenzimmer beschränken. Die ge-

waltige überzeugende Kraft dramatischer Darstellung muss voll in 

ihren Dienst gestellt werden. Filme können hier ihre vollste Reife 

erreichen. Die grössten Schriftsteller. Produzenten und Stars wer-

den unter Anleitung der internationalen Universität’ die bodenlose 

Bosheit des Nazismus dramatisieren und demgegenüber die Schön-

heit und Einfalt eines Deutschland loben, das sich nicht länger mit 

Schiessen und Marschieren befasst. Sie werden damit beauftragt, 

ein anziehendes Bild der Demokratie darzustellen, und der Rund-

funk wird sowohl durch Unterhaltung wie auch durch ungetarnte 

Vorträge in die Häuser selbst eindringen. Die Autoren, Dramatiker, 

Herausgeber und Verleger müssen sich der anlaufenden Prüfung 

durch die .Internationale Universität* unterwerfen; denn sie sind 

alle Erzieher. Von Beginn an sollen alle nichtdemokratischen Ver-

öffentlichungen unterbunden werden. Erst nachdem das deutsche 

Denken Gelegenheit hatte, in den neuen Idealen gestärkt zu werden, 

können auch gegenteilige Ansichten zugelassen werden, im Ver-

trauen darauf, dass der Virus keinen Boden mehr findet; dadurch 

wird grössere Immunität für die Zukunft erreicht. 

Der Umerziehungsprozess muss ganz Deutschland durchdringen 

und bedecken. Auch die Arbeiter sollen itn Verlauf von Freizeiten 

vereinfachte Lehrstunden in Demokratie erhalten. Sommeraufent-

halte und Volksbildungsmöglichkeiten müssen dabei Hilfestellung 

leisten. Viele deutsche Gefangene werden nach Kriegsende in Russ-

land bleiben, nicht freiwillig, sondern weil die Russen sie als Arbei-

ter brauchen. Das ist nicht nur vollkommen legal, sondern beugt 

auch der Gefahr vor, dass die zurückkehrenden Kriegsgefangenen 

zum Kern einer neuen nationalen Bewegung werden. Wenn wer 

selbst die deutsdten (. fangenen nach dem Krieg nicht behalten wol-

len, sollten wir sie nichtsdestoweniger nach Russland senden. 

Die internationale Universität* ist am besten dazu geeignet, die Ein-

zelheiten des deutschen Erziehungswesens, der Lehrpläne, der 

Schulen, der Auswahl der Lehrer und der Lehrbücher, kurz: alle pä-

dagogischen Angelegenheiten zu regeln. Wir brauchen ein ,High 

Command’ für die offensive Umerziehung. Besonders begabte 

deutsche Schüler erhalten Gelegenheit zur Fortbildung an unseren 

Schulen; sie werden als Lehrer nach Deutschland zurückkehren und 

eine neue kulturelle Tradition, verbunden mit internationalem Bür-

gersinn, begründen. 

Die Professoren sollen nach Möglichkeit deutsche Liberale und De-

mokraten sein. Das Eindringen von .Fremden’ könnte aufreizend 

wirken und muss auf ein Minimum beschränkt werden. Aber das 

darf nicht dazu führen, dass uns die Kontrolle verloren geht. 

Jedes nur denkbare Mittel geistiger Beeinflussung im Sinn demo-

kratischer Kultur muss in den Dienst der Umerziehung gestellt wer-

den. Die Aufgaben der Kirchen, der Kinos, der Theater, des Rund-

funks, der Presse und der Gewerkschaften sind dabei vorgezeichnet. 

Die Umerziehung tritt an Stelle des Wehrdienstes, und jeder Deut-

sche wird ihr zwangsweise unterworfen, so wie früher der gesetzli-

chen Wehrpflicht. 

Uns ist die Aufgabe zugefallen, Frieden und Freiheit zu retten; jene 

Freiheit, die am Berg Sinai geboren, in Bethlehem in die Wiege ge-

legt, deren kränkliche Kindheit in Roni, deren frühe Jugend in Eng-

land verbracht wurde, deren eiserner Schulmeister Frankreich war, 

die ihr junges Mannesalter in den Vereinigten Staaten erlebte und 

die, wenn wir unser Teil dazu tun, bestimmt ist zu leben – überall 

in der Welt.» 

(Nation Europa, August 1958)
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Operation «Paper-Clip» 

U.S. Zone Report (Okt. 1945); J.B Hynd im Unterhaus am 21.10 
1946; The Ecoriomist 23.10.1948 – berichteter zusätzlich, dass 
bis September 1945 in der amerikanischer Zone 66’500 und bis 
zum Ende des Jahres in der britischer. Zone 70’000 ‚prominente 
Nazis’ interniert worden waren. Daneben wurden in der britischen 
Zone zwischen Mai 1945 und September 1946 156’000 Perso-
nen aus dem Dienst entlassen und die Anträge von weiteren 
86’000, die sich um eine für sie verbotene Beschäftigung bewar-
ben, abgelehnt (M. Balfour ..Viermächtekontrolle in Deutsch-
land» S. 266). 

Vom Schicksal deutscher Kriegsgefangener sei nur erwähnt, 
dass in sowjetischer Gefangenschaft rund 1.7 Millionen deut-
scher Soldaten verstorben sind oder umgebracht wurden In Ju-
goslawien, der Tschechoslowakei, in Polen Hunderttausende: 
mindestens 40’000 deutsche Kriegsgefangene wurden in die 
französische Fremdenlegion gepresst. 

Wenige Tage vor der Jalta-Konferenz im Februar 1945 gab der 
stellvertretende sowjetische Aussenkommissar Maisky dem US-
Botschafter Harriman Stalins Absicht bekannt, zwei bis drei Milli-
onen Deutsche als «einen Teil der Reparationen» anzufordern. 
Falls «die kleineren Kriegsverbrecher und Parteimitglieder nicht 
ausreichen sollten, könne man die Männer – aber auch einige 
Frau en – nach anderen Kategorien auswählen» (R Fiedler 
«Würfelspiel um Deutschland» 1944 1956 S 77) 

Doch da gab es ja noch andere Deutsche: jene in den Führungs-
positionen der privaten Wirtschaft, an Schulen und Hochschulen 
Seit 1944 lief bereits die west-alliierte Operation «Paper-Clip’ die 
benannt war nach den Reitern auf der Suchkarte nach deutschen 
Wissenschaftlern. Man jagte das «lebende Wissen», man lechzte 
auch nach ihren Patenten und Betriebsgeheimnissen. Man 
raubte schliesslich beides. Nach Angaben des US-amerikani-
schen Verteidigungsministeriums vom Febr. 1950 wurden 24’000 
deutsche Forscher und Techniker «ausführlich befragt» und da-
von 523 «in die USA verbracht», hiervon wiederum 362 «einge-
laden. Schritte zur Einbürgerung in die USA zu tun», was sie 
auch taten. Diese deutschen Wissenschaftler haben bereits bis 
Mai 1949 nach Angaben des Leiters der «Operation paper clip» 
den USA «mindestens 1’000 Millionen Dollar an Rüstungsausga-
ben und mindestens 10 Jahre Entwicklungszeit erspart». 

«Wie die New Yorker Zeitschrift «Life» am 2. Sept 1946 fest-
stellte, lag ,der wirkliche Reparationsgewinn dieses Krieges‘ nicht 
in industriellen Ausrüstungen, sondern ,im deutschen Gehirn und 
in den deutschen Forschungsergebnissen‘. 

Denn wenn die Amerikaner auch die Initiatoren der ‚geistigen De-
montage’ Deutschlands waren, so wurde sie doch von allen Sie-
gern betrieben. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, standen 
die Experten der französischen ‚MIST’, der russischen ‚W.N.Z.’ 
und der britischen ‚BIOS’ ebenso bereit wie die der amerikani-
schen OTS’. Die Londoner Leitung dieser ‚British Intelligence Ob-
jectives Sub-Gommittees’ z.B. sagte offen: «Die Fabrikationsge-
heimnisse, die wir Deutschland abnehmen, sind ein härterer 
Schlag, als der Verlust Ostpreussens». 

 

 

 

 

 

 

 

Selbst Australiens Ministerpräsident Chifley gab im September 
1949 in einer Rundfunkansprache zu. dass ‚die Australien zuge-
teilte beute von 6’000 deutschen Industrieberichten und 46 deut-
schen Wissenschaftlern einen in Geld gar nicht zu berechnenden 
Wert besässen, und die australischen Produzenten nun in die 
Lage versetzten, einen hervorragenden Platz auch hei der indu-
striellen Welterzeugung einzunehmen’ .. 
So gross war die Beute, dass man die Dokumente sehr bald nicht 
mehr zählen konnte, sondern ihr Papiergewicht angab. Die US-
Luftfahrtforschungsanstalt in Wright-Field, Ohio, bekam so ‚die 
unbestritten grösste Sammlung von erbeuteten Geheimverfah-
ren dei Welt’, und die wog 1‘554 Tonnen. 

Ein Beamter des ,OTS’, des .Office of Technical Services’ in 
Washington, nannte dieses Amt zur Verteilung der technisch-wis-
senschaftlichen Fortschritte Deutschlands ‚die erste Organisa-
tion der Welt zum Aussagen der Erfinderkraft eines ganzen Vol-
kes’: sie verfügte über 3’000 Tonnen in Deutschland beschlag-
nahmter Akten.» 

(A. Zischka War es ein Wunder?» S 149/150) Wirt-
schaftliche Macht wirkt sich schliesslich als verstärkte politische 
Macht aus. 

Damit aber ja niemand daherkommt und all dieses Tun als «ille-
gal», als Raub und Ausplünderung, gar als Verbrechen bezeich-
net, muss schön dafür gesorgt werden, dass grundsätzlich alle 
Deutschen jener Zeit als Verbrecher, Barbaren. «Kriegsverbre-
cher», «Militaristen», «Faschisten» (mit dem propagandistischen 
Akzent der teuflischen Verruchtheit) unablässig diffamiert und 
auch so behandelt werden – und dass ja niemand von dererlei 
unerwünschten Leuten, die derartige Meinungen vielleicht vertre-
ten könnten, irgendeinen Posten innehaben könnte, von dem aus 
er die Öffentlichkeit erreichen kann. Deshalb alliierte Kontrolloffi-
ziere an die deutschen Hochschulen, alliierte Schreiber oder Hel-
fershelfer zum Umschreiben deutscher Schulgeschichtsbücher, 
möglichst viele ausländische Dozenten für Geschichte und politi-
sche Wissenschaften an deutsche Universitäten. 

«Und hatten die gewiss nicht zimperlichen Nazis insgesamt 
1‘628 Hochschullehrer entfernt (und zwar pensioniert), so fielen 
den Anti-Nazis 1945 nicht weniger als 4‘289 Professoren und Do-
zenten zum Opfer. Und die bekamen keinerlei Pension. Wie 
‚Christ und Welt‘ es 1950 vorrechnete: Die Nazis entfernten 9,5% 
des Hochschulpersonals. Die Alliierten 32,1%. Fast jeder 3. deut-
sche Hochschullehrer verlor im Westen durch die Sieger seine 
Lehr- und Forschungsstelle. Und in Gesamtdeutschland war es 
jeder zweite. Aus den Ostgebieten und aus Mitteldeutschland ka-
men schon bis 1946 1‘028 Professoren und Dozenten als stel-
lenlose Flüchtlinge ins Gebiet der späteren Bundesrepublik und 
später Tausende mehr. Aber 1946 wurde mit der Entnazifizierung 
erst begonnen Gemäss Kontrollrats-Direktive Nr. 24 vom 12.1. 
1946, die die ‚sofortige Entfernung ehemaliger Nationalsozialis-
ten aus allen Ämtern und aus zahlreichen Berufen‘ vorschrieb, 
waren z.B. allein in der amerikanischen Zone bis Ende 1946 
373‘762 Personen als «ungeeignet für jede öffentliche Funktion 
oder Arbeit in der Wirtschaft ausser als Handarbeiter» befunden 
worden 

Und darin lag Methode: Die Entnazifizierung diente der geistigen 
Demontage, bildete einen Teil des Morgenthauplanes.» 

      (A. Zischka «War es ein Wunder?» S. 153-154)
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Umerziehung mittels Bildfälschung  
Der Werdegang eines Bildes in drei Stufen 

Dieses als «Dokumentarfoto» ausgegebene Gemälde wurde u. W. im Jahre 1960 wie nachstehend «in die Wissenschaft eingeführt» und  

anschliessend bald verbessert: 

«Zur Exekution». 

Mit diesem Bildtext veröffentlicht in S. Einstein 

«Eichmann – Chefbuchhalter des Todes», Roeder-

berg Verlag, Frankfurt/M, 1961, S. 200. 
Dieses Bild ist in Wirklichkeit eine fotografierte 

Zeichnung, die noch nicht einmal gut ist. Lichtre-

flexe, Unschärfe, Hintergrundbeleuchtung, die 

weisse Frau rechts im Hintergrund ohne jegliche 

Konturen sprechen für sich. Man beachte auf den 

Bildausschnitten auch Gesichter, Haarbeleuchtung, 

Schatten, die – genau wie die Gesamtsituation – völ-

lig unnatürlich sind. 

.... keine Barbarei zu infam: Jüdinnen auf dem Weg 

zur Hinrichtung.» mit diesem Bildtext veröffentlicht 

in «Der Spiegel» Nr. 53/1966 S. 48 

«Der Spiegel» in einem privaten Brief nach Vorhalt 

der Bildfälschung: «Selbstverständlich kann der 

Spiegel nicht den Beweis antreten, dass dieses Photo 

echt ist.» 

«Massenexekution in Lijcpaja, Lettland» 

Mit diesem Bildtext, abgedruckt in Gerhard Schoen-

berger «Der gelbe Stern – Die Judenverfolgung in 
Europa 1933 bis 1945», Rütten und Loening Verlag 

Hamburg, 1960, mit einem Vorwort von Thomas 

Mann. S. 97. 

Bei diesem Bild handelt es sich um eine verbesserte 

Retusche des ersten Bildes. Man vergleiche die Frau 

im Hintergrund, den Abstand zwischen den beiden 

Knien der Frau vorn rechts und der Frau vorn links, 

das rechte Bein (links im Bild) der dritten Frau von 
links, der generell neu gestaltete Boden auch im 

Hintergrund, die neuen Schattierungen, die auch auf 

dieser Retusche weder den Lichtverhältnissen noch 

der Bildschärfe gerecht werden. 

 

Vordergrund ganz links hier hell, auf dem ur-

sprünglichen Bild dunkel. 
 

Die Ebene ist zu hoch gekantet, soll es sich doch um 

eine Ebene, wenn auch jetzt plötzlich mit «Gruben-

rand» – von vorn aufgenommen – handeln. Gemes-

sen am Schrittmass der hinten laufenden Frauen be-

finden sich die Soldaten mindestens 15-20 Meter 

von den vorderen Frauen entfernt. Dokumentarfoto-

grafien zeigen, dass für diese Entfernung die Solda-
ten viel zu gross sind. – Vergrösserungen der beiden 

Bilder zeigen, dass sie nicht deckungsgleich sind, 

was bedeutet, dass beide nach dem gleichen Muster 

gemalt sind.  

 

 

 

Dass kein Herkunftsnachweis, keine Beglaubigung vorliegt, versteht sich von selbst.



19 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«In dem verdunkelten Saal des Gerichtshofes, unter Ausschaltung des Publikums mit Ausnahme der Pressevertreter, führte die Anklage  

dem Gericht einen nationalsozialistischen Film vor, auf dem nackte Männer, Frauen und Kinder am Rande eines Massengrabes zu sehen  

sind » , 

Mit diesem Text, abgedruckt in: Dov. B. Schmorak .Der ProzessEichmann*, Hans Deutsch Verlag, Wien-Stuttgart-Basel 1964, 

Seite 337. 

Aus einer Nachkriegs-Bildfälschung ist 1961 plötzlich ein «nationalsozialis-

tischer Film» geworden, der als solcher ausgegeben mit verwendet wurde, 

um einen Menschen zum Tode zu verurteilen und hinzurichten. 

Die Ausschnittvergrösserung des Filmbildes zeigt deutlich, dass es sich um 

ein und dasselbe Bild handelt. 

Kein Betrug scheint makaber genug, um nicht in den Dienst der Politik und Justiz gestellt zu werden.
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Alliierter Kampf gegen Literatur 

Bekanntgegeben am 13. September 1945 

Vorbereitung der deutschen Schulen für den Beginn 

des Unterrichts 

Der Direktor der deutschen Verwaltung für Volksbildung hat bis zum 15 

September d. J. Lehrpläne und Programme für Schulen aller Stufen zur Bestä-

tigung durch die Sowjetische Militärverwaltung in Deutschland vorzulegen; 

desgleichen sind zur Drucklegung vorzubereiten und zur Bestätigung vorzule-
gen: neue Lehrbücher oder solche, die vor 1933 herausgegeben worden sind, 

und zwar für die Volksschulen bis zum 1. September und für die Mittelschulen 

bis zum 1. Oktober d. J, 

Verzeichnisse mit empfehlenswerter Schulliteratur – vor 1933 herausgege-

ben – sind bis zum 15. September d. J. zur Bestätigung vorzulegen. 

Es ist jede Benutzung von Schul und Lehrbüchern, d>e in der Periode des 

faschistischen Regimes herausgegeben wurden, verboten. Diese Lehrbücher 
müssen ausgeschaltet werden. Die Verantwortung für die Ausschaltung der fa-

schistischen Literatur tragen die Schuldirektoren und Schullehrer 

Die Organe der Volksbildung der örtlichen Selbstverwaltungen, Jie sich in 

der Sowjetbesatzungszone Deutschlands befinden, haben eine Erfassung aller 

Lehrkräfte, die früher in den Schulen gearbeitet haben, vorzunehmen und de-

nen Lehrstellen bereitzustellen, welche in faschistischen Organisationen und 

Gesellschaften nicht organisiert waren auch sind fc Igerichtig demokratische 

Prinzipien in der Schulung und in der Erziehung durchzuführen sowie das re-
aktionäre Wesen des Nazismus, der faschistischen Rassenlehre und der milita-

ristische Charakter des ehemaligen Deutschen Reiches zu enthüllen. 

Zu gleicher Zeit müssen zur pädagogischen Arbeit Personen aus demokra-

tisch-antifaschistischen Schichten des Volkes herangezogen werden, die die 

erforderliche Allgemeinbildung besitzen und den Wunsch haben, als I ehrer in 

Volks- und Mittelschulen zu wirken. 

Die Organe der Selbstyc rwaltung müssen binnen kürzester Frist den Or-

ganen der Sowjetischen Militär Verwaltung zur Bestätigung den Schulorgani-
sationsplan sowie die . orgesehenen Massnal men zur Umschulung der Lehrer 

sowie für die Erziehung und Schulung der Kinder ausserhalb der Schule vor-

legen.’ 

 

Kontrollrat-Befehl Nr. 4:  
«Einziehung von Literatur und Werken nationalsozialis-
tischen und militärischen Charakters. 

In Anbetracht der Gefahr, die die nationalsozialisti-
sche Lehre darstellt, und um so schnell wie möglich die 
nationalsozialistischen, faschistischen, militaristischen 
und antidemokratischen Ideen auszumerzen, gleichviel 
in welcher Form sie in Deutschland ihren Ausdrude ge-
funden bat erlässt der Kontrollrat folgenden Befehl: 

1. Innerhalb von 2 Monaten nach Veröffentlichung 
dieses Befehls haben alle Inhaber von Leihbüchereien, 
Buchhandlungen, Buchniederlagen und Verlagshäusern 
den Militärbefehlshabern oder sonstigen Vertretern der 
Alliierten Behörden folgendes auszuliefern: 

a) Alle Bücher, Flugschriften, Zeitschriften, Zeitungs-
sammlungen, Alben, Manuskripte, Urkunden, Landkar-
ten Pläne, Gesang- und Musikbücher, Filme und Licht-
bilddarstellungen (Diapositive) – auch solche für Kinder 
jeglichen Alters –, welche nationalsozialistische Propa-
ganda. Rassenlehre und Aufreizung zu Gewalttätigkei-
ten oder gegfen die Vereinten Nationen gerichtete Pro-
paganda enthalten; 

b) alles Material, das zur militärischen Ausbildung 
und Erziehung oder zur Aufrechterhaltung und Entwick-
lung eines Kriegspotentials beiträgt, einschliesslich der 
Schulbücher und des Unterrichtsmaterials militärischer 
Erziehungsanstalten jeder Art, ebenso alle Reglements, 

 
 
 
 
 

c)  Instruktionen, Anweisungen, Vorschriften, Land-
karten, Skizzen, Pläne usw. für alle Truppeneinheiten 
und Waffengattungen. 

2. Innerhalb der gleichen Frist haben alle ehemaligen 
staatlichen und städtischen Büchereien, alle Universi-
tätsrektoren und Leiter höherer und mittlerer Lehranstal-
ten und aller Forschungsinstitute, die Präsidenten von 
Akademien, wissenschaftlichen oder technischen Ge-
sellschaften und Vereinigungen, ebenso wie die Leiter 
von Gymnasien und höheren oder niederen Elementar-
schulen aus den ihnen unterstellten Büchereien die in 
Ziffer 1 aufgeführte nationalsozialistische und militäri-
sche Literatur zu entfernen, an besonders zugewiese-
nen Orten zusammen mit den dazu gehörigen Karten 
aus der Büchereikartei sorgfältig geordnet zusammen-
zustellen und den Vertretern der Militärkommandantur 
oder anderen alliierten Behörden zu übergeben. 

3. Für die vollständige und fristgemässe Übergabe 
solcher Bücher und Materialien sind die Besitzer ebenso 
wie die Bürgermeister und örtlichen Behörden verant-
wortlich. 

4. Die Durchführung dieses Befehls wird von den Mi-
litärbefehlshabern oder anderen Vertretern der Militär-
behörden der Besatzungsmächte überwacht. 

5. Alle in diesem Befehl erwähnten Veröffentlichun-
gen und Materialien sind den Zonenbefehlshabern 
zwecks Vernichtung zur Verfügung zu stellen. 

6. Die Zonenbefehlshaber (in Berlin die Alliierte Kom-
mandantura) können eine begrenzte Anzahl von 
Exemplaren der laut § 1 verbotenen Schriften für For-
schung»- und Studienzwecke von der Vernichtung aus-

nehmen. Diese Schriften sind in besonderen Räum-

lichkeiten aufzubewahren, wo sie, jedoch unter strenger 
Aufsicht der alliierten Kontrollbehörde, von deutschen 
Wissenschaftlern und anderen Deutschen, die die ent-
sprechende Erlaubnis von den Alliierten erhalten haben, 
eingesehen werden können. 

Die Zonenbefehlshaber haben sich untereinander 
vermittels der Organe des Kontrollrat» hinsichtlich der 
Anzahl und der Titel, des Aufbewahrungsorts und des 
Verwendungszwecks dieser Schriften Kenntnis zu ge-
ben. Ausgefertigt in Berlin, den 13. Mai 1946» – unter-
zeichnet von B.H. Robertson, Generalleutnant, L. 
Koeltz, Armeekorpsgeneral, M.I. Dratwin. Generalleut-
nant, und Lucius D. Clay, Generalleutnant, 

Schlussfolgerungen: Haben die Alliierten in Ost und 
West den nationalsozialistischen Staat u.a. auch des-
halb als «Unrechtsstaat» bezeichnet, da es in ihm 1933 
einmal Bücherverbrennungen gegeben hat, so sollte 
man sieh daran erinnern, in welchem Masse sich diese 
Ankläger dieser gleichen Methoden, ja sogar weit radi-
kalerer Methoden bedienten, wie sie nur einer militäri-
schen Besatzungsmacht zur Verfügung stehen.



21 

 

Die Wirkung von Besatzungslizenzen 

Mit Besatzungsrecht fing es an, mit Besatzungslizenzen und -be-
rufsverboten ging es weiter, – nicht zu vergessen: Mit den Lizen-
zen waren zuweilen (oder meist) Hunderttausende von Reichs-
mark oder Besatzungsmark verbunden! Die Abhängigkeitsver-
hältnisse und Richtlinien waren festgelegt, – die nachfolgende 
Personalpolitik wirkte als «Transmissionsriemen», der die An-
sichten der Herrschenden In die Massen transferierte. 

Am Aufbau in Deutschland konnte sich nur beteiligen, wer sich 
arrangierte, .mit den Wölfen heulte» und alles kritiklos, – ja bes-
ser noch eilfertig und mit moralischer Überheblichkeit verachtend 
auf die weniger schnell Umdenkenden verweisend und die oktro-
yierten Schuldanteile schnell auf diese Weise an andere weiter-
gebend. 

Was waren das nun für Leute die da weltweit hereinströmten in 
das besiegte Deutschland? Lassen wir andere darüber urteilen: 

Kurt Ziesel: 

«Statt Apostel der Humanität kamen Apostel des Hasses nach 
Deutschland, statt echten Demokraten verblendete Anbeter des 
Kommunismus, und es begann, eifrig unterstützt von den bei al-
len Wetterstürzen der Weltgeschichte auftauchenden eilfertigen 
Dienern neuer Herren und Hyänen der Not, jene seltsame Art von 
Umerziehung des deutschen Volkes .... 

      (Das verlorene Gewissen S. 10)  
 
«Ich glaube, dass, wenn ein neuer Krieg die halbe Erde und die 
Menschheit vernichten sollte, dafür in erster Linie die ewig Fei-
gen, die ewig opportunistischen, die ewig Geldgierigen und die 
ewig Verantwortungslosen in Politik und Presse dafür haftbar 
sind, die immer den Weg des geringsten Widerstandes, der eige-
nen Nichtgefährdung vorziehen, die sich immer in den Sog der 
jeweils vorhandenen Modemeinung fallen lassen, die ihren Beruf 
als Politiker, als öffentliche Meinungsmacher, als geistige Ver-
künder oder Künstler nicht als Mission, sondern als Geschäft, 
nicht als Aufgabe ihres Gewissens und ihrer Verantwortung vor 
ihrem Volk und der Menschheit, sondern als Spiel um die Macht 
und den Augenblick ansehen.» 

   (ebendort S. 14) 
«Damals konnte ich allerdings nicht ahnen, dass dieselben Stars 
nach 1945 fast ohne Übergang in ähnliche Machtpositionen auf-
rücken, und dass ausgerechnet sie alle Verantwortung und alle 
Schuld auf die kleinen Idealisten häufen würden,die man dann 
jahrelang durch Lager schleifte – ihres Einkommens und ihrer 
Habe beraubte und in Elend und Verbitterung stiess, während 
zahlreiche Asse der Goebbelschen Kulturpolitik und Publizistik 
nunmehr .demokratische Umerzieher’ mimten und ihren sehr ge-
heimgehaltenen Unglauben an Hitler als .Widerstandskampf aus-
gaben, als ein .Fronen in der Galeere’, als einen .erzwungenen 
Dienst’ an der Diktatur. 

Ich möchte hier mit Nachdruck feststellen, dass niemals irgend-
wer im Dritten Reich gezwungen werden konnte oder gezwungen 
wurde, irgendetwas zu schreiben und öffentlich zu verkünden, 
was nicht seine Meinung war « (ebendort S. 34) Da kam z.B. ein 
Mann 1945 in norwegischer Offiziersuniform nach Deutschland. 
Sein ehemaliger Name vor der «Flucht» 1933; Herbert Frahm, 
sein neuer Name – Willy Brandt. Dieser norwegische Kriegskor-
respondent der New Yorker «Overseas News Agency», die die 
US-amerikanischen Zeitungen versorgte, lieferte bereits wäh-
rend des Krieges kriegspropagandistische Schreckensberichte 
über angebliche Geschehnisse im deutschen Herrschaftsbereich 

 

 

 bis hin zur Zahl von 6 Millionen vernichteten Juden (It «Die Welt» 
– US-Journalist H.R Wishengrad «New York Times»). Im Jahr 
1942 erschien von Brandt ein Lehrbuch für Heckenschützen 
«Guerilla-Krieg», ein Leitfaden für politischen Meuchelmord In 
seinem Buch «Verbrecher und andere Deutsche» («Forbrytere 
oq andre Tyskere», Oslo 1946, Aschehoug Verlag), schliesslich 
empfahl er sich mit folgenden Auffassungen zum politischen Re-
präsentanten der ‚fortschrittlichen’ Politik: 

«Ich habe mich nie zu einer Begeisterung für Todesurteile aufraf-
ten können, aber so wie die Welt, in der wir lenen nun einmal ist, 
rechnete ich damit, dass es notwendig sein werde, eine ganze 
Anzahl von wertlosen nazistischen Leben auszulöschen (S. 32) 

Die Nazis – in Deutschland und anderen Ländern – sind schuldig 
... Schuldig sind nicht nur die Parteiführer und Gestapo-Terroris-
ten, sondern auch die Gruppen von Jun kern, Grossindustriellen, 
Generälen, Bürokraten und Professoren, die mit dabei waren, 
den Terror und den Krieg zu entfesseln. Diese Gruppen müssen 
ausgeschaltet werden. ihnen muss der gesellschaftliche Einfluss 
entrissen werden, wenn es eine Hoffnung geben soll, einen deut-
schen Rechtsstaat und eine solide antifaschistische Volksherr-
schaft aufzubauen ....» 

Am 26 3. 1957 soll er Pressemeldungen zufolge («Deutsche Wo-
chenzeitung‘ Hannover 11.3.1961) der dänischen Tageszeitung 
‚Politiken» in einem Interview erklärt haben: «Das deutsche Volk 
leidet darunter, dass es nie eine echte Revolution gehabt hat. Die 
Chance gab es 1945; aber die Alliierten verdarben sie. .. 
Deutschland würde, historisch gesehen, gutgetan haben, wenn – 
lassen sie uns sagen – eine Million Schurken und auch einige 
tausend Kreisleiter und darüber von ihren eigenen Landsleuten 
ins Jenseits expediert worden wären». 

Willy Brandt wurde Regierendei Bürgermeister von BerlinWest. 
Vorsitzender der SPD, Bundeskanzler. 

Sein Parteifreund Herbert Wehner erklärte am 7.10.1930 im 
sächsischen Landtag 
«Wir bekommen den Eindruck, es reiht sich eine Schandtat ge-
gen die Arbeiterschaft an die andere, und der sozialdemokrati-
sche Verrat an den Arbeitern ist die systematische i ehinderung 
des Kampfes der werktätigen Massen durch die Sozialdemokra-
tische Partei und die Gewerkschaftsbürokratie. Wir Kommunisten 
werden Ihnen, meine Herren, das Leben noch ein wenig sauer 
machen, so sauer, dass Sie daran ersticken werden! Wir werden 
dafür sorgen, dass wir Anschluss an dieses Sechstel der Erde 
(gemeint war die UdSSR) bekommen; wir werden dafür sorgen, 
dass bet uns reiner Tisch gemacht wird mit der Bourgeoise und 
ihren Helfershelfern, wie es in der Sowjetunion gewesen ist». 
(Dieser «reine Tisch» in der Sowjetunion hat dank Lenin, 
Dsershinski, Trotzki, Stalin, Berija und ihren Helfershelfern rund 
20 Millionen Tote gefordert, und zwar ohne den II Weltkrieg zu 
berücksichtigen) 

(Intern-Information 19.9.1974, Zürich)  
 
Die-se wenigen Zitate machen zumindest deutlich, mit welcher 
Haltung sich gerade jene Leute heim Staatsaufbau des Nach-
kriegs-Westdeutschland in der polypartig wachsenden Schar der 
Kollaboranten hervortaten, um die nachfolgend führende Rolle 
übernehmen zu dürfen.  



 

Erich Kuby, der bekannte Links-Literat, dem ein Hamburger Ge-
richt unter Berufung auf ‚berechtigte Interessen im Rahmen dei 
Presse- und Meinungsfreiheit‘ bescheinigte, dass er ungestraft 
den untadeligen deutschen Fallschirmjägergeneral Ramck» als 
‚Schwein‘ bezeichnen durfte (Kurt Ziesel – ‚Der deutsche Selbst-
mord – Diktatur der Meinungsmacher‘ S 48) (II), enthüllte In einer 
«Stern-Serie: ‚Rd 31’000 aus Deutschland emigrierte Juden ha-
ben während des II. Weltkrieges In der US-Army gegen ihr Ge-
burtsland als Soldaten gekämpft. Sie spielten bei der politischen 
Umerziehung der Westdeutschen nach 1945 eine bemerkens-
werte Rolle‘. 

(.Stern‘ 6.5.1976 S 172/173)  
Es kamen aber auch noch ganz andere Leute in das besiegte 
Land. 

Anton Zischka: 
«Es wurde ‚gezielt‘ demontiert und fast ausschliesslich von ‚In-
dustrie-Offizieren‘, die im Privatleben erfahrene Konkurrenten 
der Deutschen waren.» 

(War es ein Wunder? S. 126) 

‚Und so sassen z.B. in der deutschen chemischen Industrie bis 
1953 alliierte Kontrolloffiziere. Da sassen diese Forschungsüber-
wacher in allen staatlichen Forschungsinstituten, und da wurden 
alle deutschen Hochschulen ‚scharf im Auge behalten‘. 
 (ebendort S 152) 
 

Das personalpolitische Reservoir der Sie ter in Ost und West 
konnte aus weltweiten Quellen gespeist werden. Teils kamen sie 
in fremden Uniformen und legten sich einen deutschen Pass –
oder auch Namen zu – teils verblieben sie im alliierten Geheim-
dienst teils wechselten sie aus dem KZ in hohe Stellungen teils 
blieben sie aber auch Publizisten – ausgestattet nunmehr freilich 
mit überraschend neuen Geistesgaben Ja, es gab auch zahlrei-
che Professoren, die – wir z.B. Michael Freund – im Dritten Reich 
wissenschaftlich qualifizierte, ja geradezu richtungweisende Bü-
cher zur Untermauerung der nationalsozialistischen Politik ge-
schrieben hatten, und dann zu der verblüffenden ‚Erkenntnis‘ ka-
men (über Nacht, versteht sich) – und in diesem Sinne ihre neuen 
Doktoranden ausbildeten –, dass das Dritte Reich .ein epilepti-
scher Anfall des deutschen Volkes», ‚ein so widersinniges und 
mit dem Kainsmal vergänglicher Narrheit ausgezeichnetes Re-
gime‘ war (Vorwort im Buch «eines entspr. Doktoranden W. Bern-
hardt ‚Die deutsche Aufrüstung 1934-1939‘). Dass von solchen 
Professoren oder auch anderen wie z ll. Prof Walter Hofer, der 
klar bekundet, dass «die braune Ära nicht objektiv betrachtet wer-
den dürfe’ 22 

Der .Stern’ erläutert dieses historische Bild: ‚Dem britischen Presse-Major Challoner 

fiel im Herbst 1946 ein, den Deutschen ein Nachrichtenmagazin amerikanischen Typs 

zu bescheren. ChalIoner fragte nicht viel, er fing einfach an, in Hannover, mit den 

Stabsfeldwebeln Bohrer (Mine) und Ormond (links) als Chefredakteur und Verlags-
leiter und einer Handvoll deutscher Mitarbeiter, darunter Augstein.* (Zweiter von 

rechts.) 

«Dieser hochbegabte, unter der Uniform ganz und gar zivile Jude», so klärt uns der 

.Stern* weiter auf, hatte in seiner bemerkenswerten Einheit 

zwei nicht weniger geistvolle, als Stabsfeldwebel verkleidete 

Emigranten namens Bohrer und Ormond, die er dazu anstif-

tete, mit ihm zusammen eine Zeitung auf eigene Faust zu ma-

chen. Ein unabhängiges Nachrichtenmagazin.» 

Suchlicht 12/1962, Coburg 

(Vorwort ‚Die Entfesselung des Zweiten 
Weltkrieges’) oder Professoren, die das 
Eingestehon bestimmter historischer Wahr-
heiten als .volkspädagogisch unerwünscht» 
ablehnen wie z.B. Prof Eschenburg sämtli-
che Dokumentenfälschungen, sämtliche 
Rechtsbeugungen, sämtliche Morde und 

Massenmorde der Alliierten und ihrer Helfershelfer kritiklos über-
nommen bzw. stillschweigend übergangen werden, versteht sich 
bei einem solchen Hass von selbst Derartige Methoden sind ja 
die tragenden Fundamente ihrer .Moral»! 
Da erschienen dann Bücher und Zeitschriften, zunächst von den 
Besatzern selbst herausgegeben, dann mit Lizenzen in die 
Hände ihrer Helfershelfer delegiert Schliesslich wurde nach vier-
jähriger ‚Aufbauarbeit’ jedem Bürger freigestellt, auch Bücher. 
Zeitungen und Zeitschriften herauszugeben, doch in der Praxis 
erwies sich dies als ausserordentlich schwierig, zumal die exis-
tentielle Abhängigkeit eines jeden Bürgers, von der Schule ange-
fangen bis zum Arbeitsplatz, von den Informationsquellen bis zu 
den neu geschaffenen «Rechtsgrundlagen» bestehen blieb. Ja, 
diese Abhängigkeiten wurden noch verstärkt durch die ständig 
zunehmende Konzentration der Schaltzentralen wie Regierun-
gen, Behörden. Parteien, Gewerkschaften, Presse-, Rundfunk-, 
Fernseh- Film-, Kunst-, Verbandsmonopole und schliesslich 
auch der Betriebe So konnte die 1945 militärisch erzwungene 
«neue Meinung der Sieger» In die .Mehrheitsmeinung des deut-
schen Volkes» umfunktioniert und unentwegt mit weiteren öffent-
lichen Mitteln, Instituten, Beamten- und Schulrichtlinien Verfas-
sungsschutz, Preisverleihungen usw. usw neu genährt werden 
Arbeitssuchende Hilfswillige (teils auch solche, die es nicht bes-
ser wussten, – dies sei zugegeben) wuchsen ständig nach Und 
die wenigen Andersdenkenden, die das Kriegschaos noch nicht 
verschlungen hatte, konnte man getrost als ‚Unverbesserliche‘, 
‚Radikale», ‚Revanchisten‘, ‚Neo Nazi‘s diffamieren und vielfach 
rechtlos in die Ecke stellen Die ‚Demokratie‘ hatten schliesslich 
die anderen gepachtet! 

Und gegen jeden aufrechten deutschen Historiker werden hun-
derte, tausende von Dokumentenfälschungen, Falschaussagen, 
verlogene Veröffentlichungen ‚geschichtswirksame Theaterstü-
cke‘, unwahre «Sachgutachten», Artikel, Broschüren, Druck-
schriften, Bücher (z.T «dramaturgisch frei gestaltet») ins Feld ge-
schossen, die alle im einzelnen zu widerlegen allein die Lebens-
arbeit von ganzen For schergenerationen bedeuten wiirde 

Greifen wir von solchen Fälschungen nur einmal heraus: die zahl-
reichen «Schlüsseldokumente» über Hitlers «Geheimreden» (wi-
derlegt in U. Walendy «Wahrheit für Deutschland – Die Schuld-
frage des Zweiten Weltkrieges» sowie «Europa In Flammen 
1939-1945», insb. Bd II). ‚geheime Denkschriften‘, «Hitlers Zwei-
tes Buch», zahllose «Dokumente» aus den ADAP-Akten, wer 
weiss wie viele z. Zt der Nürnberger Tribunale erpresste ‚Zeugen-
aussagen‘.. ..Geheimvorgänge» im besetzten deutschen Ostge-
biet Und schliesslich ‚Jagebücher‘, ‚Tagebücher‘. Ein unabhängi-
ger britischer Forscher – David Irving – schrieb hierzu in seinem 
Huch «Hitler und seine Feldherren» (S III): «Entsetzt und als His-
toriker deprimiert, war ich ob der Fülle von Tagebüchern’, – die 
sich bei genauem Hinsehen als Fälschungen erwiesen, oder bei 
denen sieh herausstellte. dass man sie in wichtigen Passagen 
frisiert hatte – ohne Ausnahme immer zu Hitlers Nachteil. Viele 
Fälschungen sind aktenkundig.» 
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Und Irving zählt einige auf. Von Louis Trenker veröffentlichte Ta-
gebücher der Eva Braun, jene von Himmlers Masseur Felix Kers-
ten, Goebbels-Tagebücher, K-Wilh Krause, Hitlers Diener, Wal-
ter Schellenberg Meinorlen, Graf Cianos Tagebücher u.a. Die ge-
schichtsentstellenden Memoiren sind ein eigenes Kapitel. 
Schliesslich weiss man, «was beim Publikum ankommt» An-
kummt, was öffentlich gefördert wird (mit Geld, Presse, Fernse-
hen und und und). Gefördert wird, was der «Umerziehung dient» 
und den Herrschenden «volkspädagogisch erwünscht» ist So 
schliesst sich wieder der Kreis. 

Mit der alliierten Vorkriegs- und Kriegspropaganda, mit der in je-
nen Ländern legalisierten Lüge als politisches Herrschaftsinstru-
ment fing es an. Diese Methoden fanden ihren Niederschlag irn 
«Londoner Protokoll», vom 8. 8. 1945, das die «Internationalen 
Militärtribunale» (wieder eine Lüge: es waren nur alliierte und 
keine «internationalen» Tribunale!) anwies, «von Amts wegen 
zur Kenntnis gegebene historische Tatsachen» ungeprüft als 
.Tatsachen» zu kennzeichnen und solcherlei Unterlagen mit dem 
Stempel .Document» zu verseilen und somit über die amtlichen 
Dokümentenpubfikationen «in die Wissenschaft eirizuführen». 
Es ging weiter mit der Aussortierung unerwünschter Dokumente 
und dem Geiferder politisierenden «Zeitgeschichtler», den Tage-
buchfälschern und den gesetzlich in Unverantwortlichkeit gehal-
tenen Publizisten. Das Ergebnis formuliert Kurt Ziesel. 

«Die grossen Zeitungen behaupten unentwegt, sie seien .unab-
hängig’ In Wirklichkeit stehen sie Irgendwem ,nah’, wie das in 
dem neudeutschen Zeitungsstil so schön heisst, die einen Bonn, 
die anderen der gemässigten, die anderen der mehr radikalen 
Linken Wenn man nun ein paar Jahre lang die Auslassungen die-
ser .seriösen und unabhängigen Zeitungen verfolgt,stellt man 
von Hamburg über das Ruhrgebiet nach Stuttgart bis nach Mün-
chen eine Uniformität der Argumente und Kommentare fest, als 
sässe Irgendwo in den Wolken unsichtbar ein Herr Goebbels und 
lenke die Meinung wie einst. 

Diese sogenannte Freiheit der Meinung, die hier vertreten wird. 
ist natürlich nichts anderes als die Meinung einer Parteilinie,der 
die Herausgeber oder Verleger je nach ihren finanziellen oder 
persönlichen Bindungen unterworfen sind. Ein Ausscheren aus 
dieser Parteilinie würde ihren finanziellen oder politischen Rück-
halt gefährden. Man unterhalte sich aber nun mit den Redakteu-
ren dieser Zeitungen .... Dann bekommt man zu hören, man sei 
doch kein Selbstmörder, denn wenn man das schreibe, was man 
zu dem Geschwätz seines verehrten Chefs oder Verlegers 
meine, oder gar das vertrete, was man selbst für richtig ansehe, 
erhalte man doch seinen Kündigungsbrief. Und damit sei man 
gleich für eine ganze Gruppe von Zeitungen von Hamburg bis 
München suspekt,» 

(Das verlorene Gewissen» S. 66/67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine gewichtige «demokratische» Kraft im Nachkriegsdeutsch-
land hat jemals die vielen gegen das Dritte Reich gerichteten – 
sich in Wirklichkeit aber gegen Deutschland auswirkenden1 – Fäl-
schungen angeprangert, die mit Einfügung zahlloser Fälschun-
gen und Vorenthalten wesentlicher Dokumente publizierten «Ak-
ten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1938-1945» verurteilt, hat 
jemals die Lüge als legitimes politisches Herrschaftsinstrument 
abgelehnt, hat jemals Einspruch gegen die «Rechtmässigkeit» 
alliierten Besatzungsrechtes und seiner Folgewirkungen bis in 
die Gegenwart erhoben! – Eine erschütternde Bilanz in einem 
bald dreissigjährigen .demokratischen Rechtsstaat» ! 

Ein Zeitdokument 
 
Keine Lehrfreiheit für Lehrer an allen Schulen 

Der Regierungspräsident 
493 Detmold, 10 Mai 1965 
Sehr geehrter Herr Walendy! 

 .........  Es ist darüber hinaus selbstverständlich, dass besonders 
beim Geschichts und Gemeinschaftsunterricht von der Schulauf-
sicht darauf gesehen werden muss, nur solche Lehrkräfte in die-
sen Fächern zu beschäftigen, die voll und ganz auf dem Boden 
unseres heutigen Staates stehen und vor allem auch die von der 
Bundes- und Landesregierung bzw. von den gesetzgebenden 
Organen des Bundes und des Landes vertretenen Ansichten und 
Konzeptionen ohne entscheidende Abweichungen wiederzuge-
ben vermögen Nicht nur hier, sondern auch im Kultusministerium 
(ist) durchaus bekannt dass Sie ein Buch geschrieben haben, in 
dem Sie zur jüngsten deutschen Geschichte in einer Weise Stel-
lung nehmen, die den heutigen geschichtlichen Erkenntnissen 
zumindest nicht in allen Einzelheiten und vor allem Folgerungen 
entspricht, die aber jedenfalls von der Landesregierung und vom 
Kultusminister nicht gebilligt werden kann Diese ihre Ansichten 
haben Sie im Übrigen nicht nur in Vorträgen und sonstigen Dar-
legungen, sondern auch in Ihrem Unterricht vertreten .... 
Abgesehen davon, dass die grundgesetzlich garantierte Lehrfrei-
heit nach höchstrichterlichen Entscheidungen nur Hochschulleh-
rern zuerkannt ist, nicht aber Lehrern an allen anderen Schulen, 
die hiernach vielmehr in ihrer Unterrichtserteilung an die von den 
Landesregierungen (Kultusministerien) und den Schulaufsichts-
behörden festgelcgton Unterrichtsrichtlinien und Lehrpläne ge-
bunden sind, dürfte Ihre Meinungsfreiheit in diesem Fall keines-
wegs beeinträchtigt worden sein, jedoch können Sie nicht for-
dern, dass Sie, ohne im Übrigen eine ausgebildete Lehrkraft zu 
sein, weiterhin als Lehrer beschäftigt werden, wenn Sie dieser 
Ihrer Meinungsfreiheit In einer Weise Ausdruck verleihen, die 
nach der von Bundes- und Landesregierung und den Par lamen-
ten, sowie von der Mehrheit des deutsciien Volkes vertretenen 
Ansicht erheblich abweicht. 

Der Herr Kultusminister hat demgemäss auch durch Erlass an-
geordnet, den von Ihnen abgeschlossenen Vertrag nicht zu ver-
längern. Hochachtungsvoll IA 

 
Wir ersparen uns einen Kommentar hierzu.
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Ein Zeitübel: Die Umerziehung der deutschen Justiz
 

 

Nachdem die Siegermächte das Besatzungsreefit in Kraft ge-
setzt und sich als Richter in eigener Sache etabliert hat ten, über-
trügen sie nachfolgend mehr und mehr den inzwischen gleichge-
schalteten deutschen Justizbehörden die vorgezeichneten Auf-
gaben Waren bereits allerorten «Automatic Arrest» – und Entna-
zifizierungsverfahren in den einzelnen Besatzungszonen ange-
laufen. Widerstandskämpfer aus dem In- und Ausland mit Lizenz 
und Aufträgen ausgestattet worden, so hatten sich die Briten in 
ihrer Zone noch zusätzlich die sogenannten Spruchgerichte zu-
gelegt Die Britische Militärregierung schuf mit ihrer Verordnung 
Nr 69 vom 24. 2. 1947 die deutschen «Spruchkammern» 

I. Instanz und ein deutsches Zonengericht II. Instanz für die Be-
strafung und Aburteilung von Angehörigen «verbrecherischer 
Organisationen», die dem Zentraljustizamt als Aufsichtsbehörde 
und dem Generalinspekteur als oberstem Dienstherrn unterstellt 
wuroen. 
Verordnung Nr. 69, Art IV. Punkt 9: 

Die Anklage lautet dahin, dass der Angeklagte Mitglied einer 
verbrecherischen Organisation gewesen ist, in Kenntnis, dass 
diese für Handlungen verwendet wurde, die gemäss Art. 6 des 
Statuts des Internationalen Militärgerichtshofes als verbreche-
risch erklärt worden sind Art V Strafen. 

10. Wer schuldig befunden wird, kann mit folgenden Strafen 
belegt weiden: 

a) Gefängnis bis zu 10 Jahren 
b) Vermögenseinziehung 
c) Geldstrafe 

Diese Strafen können einzeln oder nebeneinander verhängt 
werden.» 

Der oberste britische Richter in Deutschland beim Kontrollrat in 
Berlin, Mr. Macaskie, teilte am 5.6.1947 in Bielereid den von der 
Legal Division in Herford zusammengerufenen Staatsanwälten 
der Spruchgerichte «die Auslegung des Nürnberger Urteils für 
die deutsche Staatsanwaltschaft» mit und wies auf die Punkte 
hin, 

«womit Ihnen die ordnungsgemässe und erfolgreiche Durch-
führung Ihrer Aufgaben erleichtert werden» 
(beglaubigtes Protokoll im Privatbesitz Legal M.J 52343’3 Pt I) 
Mr MacasKie stellte fest: 

1) Die deutsche Staatsanwaltschaft habe sich darüber im Klaren 
zu sein dass kein Passus des Nürnberger Urteils in Frage ge-
stellt werden dürfe. 
«Nach Artikel 1b des Londoner Statuts vom 8.8.1945 ist die 
Feststellung des verbrecherischen Charakters einer ange-
klagten Organisation endgültig und kann in keinem späteren 
Verfahren angefochten werden.» 

2) Die deutsche Staatsanwaltschaft habe die Konsequenzen aus 
dem Nürnberger Urteil zu ziehen und gegen die Angehörigen 
der als «verbrecherisch» gekennzeichneten NS-Oryanisatio-
nen vorzugehen. Allerdings seien nur diejenigen mit dem Ma-
kel der verbrecherischen Vereinszugehörigkeit belastet, die 
nach dem 1.9.1939 den fraglichen Verbänden angehört ha-
ben und «trotz Kenntnis des verbrecherischen Charakters die-
ser Organisation» in ihnen verblieben sind. Dem Nürnberger 
Urteil sei zu entnehmen, dass von der deutschen Staatsan-
waltschaft weder die Kenntnis noch eine inkriminierte Hand 
 
 
 

lung des Beschuldigten nachgewiesen zu werden braucht Es 
genüge zur Verurteilung die Unterstellung  
 

a) «einige» oder nur «wenig» Kenntnis, 
b) «aller Wahrscheinlichkeit nach» Kenntnis von einer durch Art. 

6 des Statuts als verbrecherisch erklärten Handlung oder ei-
nes verbrecherischen Vorhabens», 

c) Kenntnis kraft langer Tätigkeit, wodurch der Angeklagte von 
dem verbrecherischen Charakter der Organisation habe «er-
fahren müssen». 

Sei auch nur eine der drei Voraussetzungen erfüllt, so könne die 
Strafverfolgungsbehörde «mit Recht» vom Gericht verlangen, 
den prima-facit Beweis als gegeben anzusehen und die Beweis-
last des Gegenteils dem Angeklagten aufzuerlegen. Der Ange-
klagte also müsse nachweisen, warum er in Unkenntnis blieb. 

NS-Führerkorps 
«Das Nürnberger Urteil stellt .. fest, dass auch diejenigen Amts-
leiter, die Leiter von Büros im Stabe der Reichsleitung, Gaulei-
tung oder Kreisleitung waren, bei der Durchführung des verbre-
cherischen Programms der Organisation beteiligt waren ....» 
«Stellen Sie sich vor, was es heisst, 6 Millionen Juden zu töten. 
Es bedeutet, dass 6 Jahre lang jeden Tag – die Sonntage aus-
genommen – duichschnittlich 3 0l»i Juden getötet worden sind 
Wenn man sich das alles vor Augen hält, dann drängt sich die 
Schlussfolgerung auf, dass nahezu alle Mitglieder, soweit sie 
zwischen dem 1.9.1939 und dem 8.5.1945 eine Zeitlang Mitglie-
der dieses Korps waren, von zahlreichen verbrecherischen 
Handlungen, die gegen diese oder jene Klasse von Personen 
begangen wurden, Kenntnis erlangt haben müssen. Wir haben 
in England ein Sprichwort, welches besagt, dass ein Mord mit 
der Zeit stets ans Tageslicht kommt, aber wenn Sie es mit Mord-
taten und unmenschlichen Brutalitäten von so beispiellosem 
Ausmass zu tun haben, die in so kurzer Zeit an so vielen Orten 
und von so vielen Menschen begangen worden sind, dann ist es 
undenkbar, dass nicht früher oder später auf unzähligen Wegen 
die Kenntnis hiervon – von einigen wenigen Ausnahmen abge-
sehen – an alle Mitglieder der Organisation gelangt ist, die boi 
diesen furchtbaren Verbrechen mitgewirkt haben» 

Gestapn und SD: 
«Angesichts der Feststellungen des Nürnberger Urteils sollte es 
der Anklagebehörde gelingen, das Gericht davon zu überzeu-
gen, dass bei einem Angeklagten, der nachweislich dieser im Ur-
teil näher bezeichneten Organisation angehört hat (Reichssi-
cherheitshauptamt Ämter II, IV, VII, sowie gewisse andere Mit-
glieder der Gestapo und des SDJ unterstellt werden muss, dass 
er während seiner Dienstzeit, su kurz diese auch gewesen sein 
mag, von diesen oder jenen verbrecherischen Handlungen 
Kenntnis erlangt hat’ 

SS: 
«Er komme nunmehr zu der SS Organisation, die sn eng mit dem 
berüchtigten Namen Himmler verknüpft ist, und die sich aus Mit-
gliedern der allgemeinen SS, der Waffen-SS, der SS-Totenkopf-
verbande und den Mitgliedern gewisser zur SS gehörenden Poii-
zeikräfte zusammensetzte. Alle diese sind im Nürnberger Urteil 
als verbrecherisch erklärt worden. Und wenn es sich auch bei 
ungefähr einem Drittel der Waffen-SS um einberufene Militär-



 

pflichtige handelt, so steht doch fest, dass mehr als 2’3 der ge-
samten SS freiwillige Mitglieder waren. Die SS war das wichtigste 
Organ der Nazi-Partei sowie der Gestapo und des SD bei der 
Verwirklichung ihrer verbrecherischen Pläne und Bestrebun-
gen.... 

In einem denkwürdigen Abschnitt des Nürnberger Urteils wird 
ausdrücklich festgestellt, ,dass die Kenntnis dieser verbrecheri-
schen Handlungen genügend allgemein war, um die Erklärung zu 
rechtfertigen, dass die SS eine verbrecherische Organisation in 
vorbezeichnetem Ausmass war’. Es erscheint allerdings, dass 
der Versuch gemacht werde, einige Gebiete ihrer Tätigkeit ge-
heim zu halten. Doch war ihr verbrecherisches Programm in so 
weiten Kreisen verbreitet und bedeutete das Hinschlachten von 
so ungeheurem Ausmass, dass ihre verbrecherische Tätigkeit 
weitgehend bekannt sein musste.» 

Die Staatsanwaltschaft könne, so fuhr Mr. Macaskie fort, vom Ge-
richt ohne Weiteres die Verurteilung der Angeklagten verlangen, 
wenn der Angeklagte 

a) nicht nachweisen könne, dass er keine Kenntnis gehabt hätte; 

b) der SS zwischen dem 19.1939 und dem 8.5.1945 in einem 
Rang oder Posten angehört habe, der die Möglichkeit, etwas 
zu erfahren, einschloss; 

c) mindestens ein Jahr während des Krieges Mitglied der SS ge-
wesen sei; 

d) sich trotz kürzerer Mitgliedschaft an Orten oder in der Nähe 
aufgehalten habe, wo Verbrechen geschehen seien. «Sollte je-
doch das Gericht in einem oder anderen Fall Ihren Anträgen nicht 
stattgeben, und einen Angeklagten freisprechen, da er von den 
Handlungen und Vorhaben seiner Organisation keine Kenntnis 
hatte, dann ist es ihre Pflicht, gegen das Urteil Revision an den 
Spruchsenat einzulegen und zwar mit der Begründung, dass das 
Spruchgericht das Beweisergebnis nicht richtig verstanden oder 
nicht richtig gewürdigt oder das Nürnberger Urteil falsch ausge-
legt hat. Sollten sich hinsichtlich der Entscheidungen des 
Spruchsenates, irgendwelche Zweifel ergeben, so steht es natür-
lich der Militärregierung frei, zu prüfen, ob der Fall nicht dem 
Central Commission Court of Appeal zur Entscheidung vorgelegt 
werden soll.» 

Kein Angeklagter, so fuhr Mr. Macaskie fort, könne sich auf Not-
stand berufen, da der freiwillige Beitritt in eine Organisation und 
das Verbleiben in ihr «in Kenntnis ihres verbrecherischen Cha-
rakters» nach Art. 9+ 10 des Londoner Statuts vom 8.8.1945 so-
wie nach dem Nürnberger Urteil die Berufung auf Notstand aus-
schliesse. Mr. Macaskie beschloss seine Ausführungen mit dem 
Hinweis darauf, dass die Herstellung dieser Rechtsordnung der 
«Grundstein zum internationalen Vertrauen» sei. 

«Gelinge es der Staatsanwaltschaft nicht, die Spruchgerichte da-
von zu überzeugen, dass die Mehrzahl der Angehörigen der ver-
brecherischen Organisationen verurteilt werden muss, so fürchte 
er für das Urteil der Welt.» 

Der deutsche Generalinspekteur für die Spruchgerichte der Briti-
schen Zone und gleichzeitige Generalstaatsanwalt in Oldenburg, 
Meyer-Abich, der wegen «Tapferkeit für den Feind» später zum 
Staatssekretär im Justizministerium Hannover avancierte, dankte 
Mr. Macaskie für seine Ausführungen und erklärte seinerseits 
u.a.: 

«Die Auffassungen, die wir soeben gehört haben, zeigen uns, wie 
die Kulturwelt über die erschütternden Vorgänge denkt, die uns 
soeben in so eindrucksvoller Weise vor Augen geführt worden 
sind. Für uns als deutsche Juristen ist es besonders wichtig, zu 
erfahren, wie ein so hervorragen der englischer Jurist sich die 

 

 

 

 Lösung unserer Aufgabe ... denkt… Es ist erfreulich festzustel-
len, dass es keine grundsätzlichen Unterschiede in unserer 
Rechtsauffassunq gibt....». 

«Es ist uns verständlich geworden, dass die Welt ein so beson-
deres Interesse daran nimmt, dass und wie die Vorgänge ge-
sühnt werden. Wenn diese Aufgabe trotz der Tatsache, dass die 
deutsche Justiz in der Nazi-Zeit versagt hat, unserer neuen deut-
schen Justiz als deutsche Angelegenheit übertragen ist, dann er-
wächst uns daraus eine besondere Verpflichtung, eine patrioti-
sche Pflicht, die weit über das rein Juristische hinausgeht Uns ist 
eine Chance gegeben, der Welt zu zeigen, dass auch das deut-
sche Volk und seine heutige Justiz die verbrecherischen Vor-
gänge der Nazi-Zeit genau so beurteilt wie Sie, und so die Vo-
raussetzungen zu schaffen für die Wiederanerkennung als Kul-
turnation.» 
Am gleichen Tag erging durch den Präsidenten des Zentraljustiz-
amtes für die Britische Zone die Verfahrensordnung für die 
Spruchgerichte. Ihre zahlreichen Paragraphen engen das «neue 
Recht» im Sinne der Zielsetzung der Sieger unter Anrufung alli-
ierter Verordnungen und Gesetze ein und verweisen letztinstanz-
lich auf die Zuständigkeit der Besatzungsmacht. 

Der Sieger schafft Gesetze, die seinen Kriegszielvorstellungen 
entsprechen; er spezifiziert nach eigenem Geschmack Tatbe-
standsmerkmale; er erklärt Handlungen seines geschlagenen 
Gegners nachträglich zu Verbrechen und verlangt die Verurtei-
lung derjenigen, die mit solchen Taten zu tun hatten, sowie der-
jenigen, denen er Kenntnis unterstellt, – sogar von behaupteten 
Geschehnissen, die es gar nicht gegeben hat. Und es finden sich 
dann eilfertig jene, die «im Namen des Rechtsstaates», «im Na-
men des Volkes», «im Namen vorliegender Gesetze» die Aus-
führung übernehmen. Es geht ja alles»gesetzlich» zu! Hatte der 
Sieger doch für die entsprechenden «Gesetze» gesorgt! Zu ver-
urteilen ist, wer schon vor 1945 hätte erkannt haben müssen, was 
später oder auf der anderen Seite der Fronten «jedermann 
wusste» – und wenn es auch nur weltweit und in offiziellem Auf-
trag der siegreichen Regierungen publizierte Greuelpropaganda-
Behauptungen waren. 
Selbst «Edel-Nationalsozialisten», die in ihrer Mitgliedschaft zu 
einer vom Gegner nachträglich als «verbrecherisch» bezeichne-
ten Organisation nichts Unrechtes erblickten, weil sie das Tun 
einzelner – von dem sie zum grossen Teil noch nicht einmal et-
was wussten – nicht mit Aufgabe und Einsatz ihrer Organisation 
identifizierten, einst in die Organisation hineingingen und in ihr 
verblieben, um Gutes durchzusetzen, sollten nach dem Urteil der 
alliierten Sieger mit dem Stigma des Verbrecherischen versehen 
werden.Unter Besatzungsbedingungen erwachsene Gesetzge-
ber und Justizbehörden können für sich in Anspruch nehmen, we-
sentlich beigetragen zu haben, dieses Ziel der Siegermächte zu 
verwirklichen. 
Dass zur gleichen Zeit die gesamte neuartig installierte Publizistik 
sowie die ebenfalls neu installierten Hofhistoriker in dem gleichen 
Sinne tätig wurden und mithalfen, die Auffassung von der alleini-
gen deutschen Schuld und der ebenso unzweifelbaren Schuldlo-
sigkeit der anderen zum Fundament jeglicher Wertung zu ma-
chen, entlastet die deutsche Justiz nicht. Wenn auch im Jahre 
1976 die Urteile der Spruchgerichte und die Entscheidungen der 
Entnazifizierungsbehörden «rechtlich» ausser Kraft sind, so steht 
die «Wiedergutmachung» der Folgen dieser «Justiz» nach wie 
vor aus; ja, es erscheint geradezu vermessen, eine solche «Wie-
dergutmachung» überhaupt zu fordern. Nicht nur, dass die Be-
troffenen aus ihrer beruflichen Verankerung herausgerissen blie-
ben und auch heute noch als Kriminelle angesehen und an einem
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beruflichen Fortkommen gehindert werden; – die das ganze 
deutsche Volk belastende Gesamtbeurteilung, als einziges Volk 
Schöpfer, Befürworter und Träger «verbrecherischer Organisati-
onen» gewesen zu sein, blieb erhalten. Sie weist auch heute 
noch der bundesdeutschen Justiz die Richtung. Wie anders 
sollte man die regierungsamtliche Installierung und zugewiesene 
Aufgabe der «Zentralstelle der Länderjustizverwaltungen zur Ko-
ordinierung der Verfolgung von nationalsozialistischen Gewaltta-
ten und Kriegsverbrechen» in Ludwigsburg verstehen, während 
gleichzeitig alliierte Kriegsverbrechen nicht verfolgt werden dür-
fen? Wie kann man von politischer Unabhängigkeit der bundes-
deutschen Justiz sprechen, wenn nach wie vor wesentliche 
Rechtsgrundlagen aus der Besatzungszeit auch in der Bundes-
republik noch in Kraft sind? 
Z.B. Art. 139 Grundgesetz: 
«Die zur .Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialis-
mus’ erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestim-
mungen dieses Grundgesetzes nicht berührt» Z.B. auch Art. 25 
Grundgsetz, der die «allgemeinen Regeln des Völkerrechts» für 
vorrangig rechtsgültig erklärt, obgleich diese «allgemeinen Re-
geln des Völkerrechts» zum beachtlichen Teil nach dem Krieg 
von den Siegermächten einseitig aufgestellt worden sind (z.B. 
die «Feindstaaten-Klauseln» der UNO-Satzung §53 u.§107, 
denenzufolge für Deutschland und Österreich – bzw. «Feind-
staaten» – alles rechtens ist, was die Siegermächte vollzogen 
haben und für derartigeTaten dieAnrufung andererVölkerrechts-
grundsätze untersagt ist, – oder auch die Grundsätze des «Lon-
doner Protokolls» vom 8.8.1945,-oder auch die alliierten Ver-
träge untereinander u.a.m.). Für die vorhandene Rechtsordnung 
ist ausserdem doch sehr wesentlich, wie viele innerdeutsche Ge-
setze, die noch aus der Besatzungszeit her bis heute gültig und 
so formuliert sind, um die seit 1945 etablierten Herrschaftsver-
hältnisse und die damit verbundene Wertordnung abzusichern, 
Grundlage für die Rechtsprechung In der «souveränen» Bundes-
republik sind. Da gibt es noch zweierlei Recht für die normalen  

Deutschen einerseits und für «Opfer einer Gewalt- und Willkür-
herrschaft» andererseits. 
Dazu kommen noch die besonders beflissenen Strafverfolgungs-
eiferer, denen – wie u.v.a. Willy Brandt – die alliierte Menschen-
jagd gegen nationale Deutsche viel zu milde war, oder die eilfer-
tig die von alliierten Gerichten freigelassenen Deutschen erneut 
verfolgten (man denke hier stellvertretend für Tausende an die 
beschämenden Massnahmen gegenüber dem aus jahrzehnte-
langer Haft von den Sowjets freigelassenen Generaifeldmar-
schall F. Schörner, den die bundesdeutsche Justiz anschlies-
send weiter jagte, zeitweilig erneut gefangensetzte und schliess-
lich die Pension entzog. Man denke auch an die angeklagten – 
zumeist Frauen – im Maidanek-Prozess/Düsseldorf, die nach 
Freilassung aus zehnjähriger Haft im kommunistischen Polen 
nach über 30 Jahren von den bundesdeutschen Justizorganen 
verfolgt werden. (1975/1976!). 
Gedacht sei auch des führenden Kopfes der deutschen Emigra-
tion, Professor Werner Richter, der in seinem im Januar 1945 in 
Chikago erschienenen Buch «Re-education Germany* neben 
anderen Zwangsmassnahmen die Verbannung aller führenden 
Beamten und Offiziere aus Deutschland und ihre Unterbringung 
in Strafkolonien im Ausland empfahl. 

Auch die Justizpraxis, die vielfach im Ermessen der Staatsan-
waltschaften und Richter gestaltet werden kann, zeugt allgemein 
von einer erschütternden Einseitigkeit Kaum ein Richter wagt – 
wie es u.v.a. ebenfalls angesichts der Zeugenaussagen im 
Frankfurter Auschwitzprozess bestätigt wurde – Zeugen als un-
glaubwürdig abzulehnen oder sie auch nur konkret zu fragen, 
wenn sie sich bei ihren grauenvollen «Erlebnisberichten» in Wi-
dersprüche verwickeln, sich durch Mangel an Tatsachenkenntnis 
auszeichnen oder Aussagen machen, die technisch gar nicht 
möglich sein können. Derart belastend auftretende Zeugen wur-
den in politischen Prozessen nahezu grundsätzlich gegen den 
Vorwurf der Lüge in Schutz genommen und die nachgewiesene 

 

 

Sind Justizverbrechen keine Verbrechen? 

Westfälische Zeitung, 13.11.1964 

Über 10’000 NS-Verbrecher abgeurteilt 
Dokumentation des Bundesjustizministeriums – Jüngste Urteile lassen Strafverschärfung erkennen

 

Bonn. Über 10’400 Täter sind von 

deutschen und alliierten Gerichten seit 

Kriegsende rechtskräftig wegen der 
von ihnen in der nationalsozialistischen 

Zeit begangenen Delikte abgeurteilt 

worden. Diese Zahl nennt eine vom 

Bundesjustizministerium veröffent-

lichte Dokumentation über die «Verfol-

gung nationalsozialistischer Straftaten 

im Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland seit 1945.» 

Alliierte Gerichte in den westlichen 

Besatzungszonen haben 5025 Ange-

klagte wegen NS-Verbrechen verur-

teilt. davon 806 zum Tode. 486 

Todesurteile wurden vollstreckt, die 

übrigen zum Tode Verurteilten zu Frei-

heitsstrafen begnadigt. Mit Ausnahme 

der drei noch in Spandau Inhaftierten – 

HeO. von Schirach und Speer – wurden 

die Begnadigten später in die Freiheit 

entlassen. 
Deutsche Gerichte haben seit dem 

8. Mai 1945 bis zum 1. Januar 1964 bei 

12’862 Verfahren in 5’445 Fällen Stra-

fen verhängt. Freispruch erfolgte in 

weiteren 4’033 Fällen, und in 689 Fäl-

len wurde die Eröffnung eines Haupt-

verfahrens abgeiehnt. In 2’563 Fällen 

wurde das Verfahren durch gerichtliche 
Entscheidung eingestellt. 152 Verfah-

ren erledigten sich durch andere Fälle. 

Deutsche Gerichte sprachen bis zur 

Abschaffung der Todesstrafe zwölf To-

desurteile aus, von denen einige voll-

streckt wurden. In 76 Fällen wurde auf 

lebenslänglich Zuchthaus und in 5’243 

Fällen auf Freiheitsstrafen erkannt. Mit 
114 Urteilen wurden Geldstrafen ver-

hängt. 

Das Bundesjustizministerium weist 

darauf hin, dass auch im Ausland zahl-

reiche Urteile wegen NS-Deliktcn ver-

hängt wurden. Man schätzt, dass in der 

Sowjetunion über 10 000 Urteile ausge-

sprochen wurden. Über die Zahl ande-
rer Verfahren im Ausland liegen nur lü-

ckenhafte. Statistiken vor. Das Ministe-

rium schätzt, dass sich rund 150 Täter 

der Verurteilung durch eine Flucht ins 

Ausland entzogen haben. 

Eine Prüfung der in den vergange-

nen fünf Jahren ergangenen Schwurge-
richtsurteile lässt nach Ansicht des 

Bundesjustizministeriums allgemein 

eine Strafverschärfung erkennen. Das 

Bundesjustizministerium sprach sich in 

der Dokumentation gegen eine Amnes-

tie bei NS-Verbrechen aus, die die Öf-

fentlichkeit beunruhigen und eine 

schädliche Wirkung für das deutsche 
Ansehen im Ausland zeigen würde.
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Unrichtigkeit von Aussagen als «durch Umstände bedingt» oder 
als «verständlich* oder als «Nachwirkung des Grauens» ent-
schuldigt. Hierbei ist es auch bedeutsam, dass solche Zeugen 
meist keiner Eidhaftung unterworfen sind, da sie unverzüglich 
nach der Zeugeneinvernahme wieder ins Ausland auszureisen 
pflegten bzw. als Gegner des Dritten Reiches grundsätzlich für 
alle derartigen Handlungen straffrei abgesichert sind. 
Im Überleitungsvertrag vom 30.3.1955 hat sich die Bundesregie-
rung verpflichtet, das gesamte Besatzungsrecht sowie alle 
Rechtsentscheidungen der Siegermächte mit rückwirkender 
Kraft als rechtens anzuerkennen und ihre zukünftige Gesetzge-
bung von den gleichen Auffassungen auch künftig zu gestalten. 
Damit bleibt in der Bundesrepublik Deutschland das Wesentliche 
des Londoner Statuts vom 8.8.1945 und damit die Grundlage der 
«Nürnberger «Rechtsprechung» von 1945/1946 in Kraft. 
Weitere 500 «Kriegsverbrecherprozesse» gegen deutsche Men-
schen sind angekündigt, 12’000 derartige Prozesse schon durch-
geführt. Die 7 Millionen Deutschen, die im Zweiten Weltkrieg ost- 
und westalliierten Morden. Massenmorden und Vernichtungszie-
len zum Opfer gefallen sind, bedürfen offenbar keiner Sühne, kei-
ner Wiederherstellung ihrer Ehre? Nicht genug damit, dass alli-
ierte Kriegsverbrecher straffrei ausgehen – noch nicht einmal an 
die Voraussetzung einer «Gerechtigkeit» wagt man sich heran: 
an die sachliche Klärung der geschichtlichen Wahrheit oder die 
Beauftragung neutraler Untersuchungsrichter! Sieht so «Gerech-
tigkeit», «Souveränität», «Humanität», sieht so die «Freiheit» 
aus? 

Verbrechen — von denen man nicht spricht 
Verbrechen — die man nicht anklagt und verurteilt 
Verbrechen — die mit Handlungen deutscher Menschen weder ursächlich noch 

mittelbar in Zusammenhang stehen 



 

Heute noch 
gültiges Besatzungsrecht

 

Keine Regierung und keine Partei der Weimarer Re-
publik konnte und wollte es sich leisten, den Kriegsschuld-
artikel 231 des Versailler Friedens-»vertrages» anzuer-
kennen. Nahezu einmütig stand das geschlagene deut-
sche Volk gegen die Zumutung einer Alleinschuld-Aner-
kenntnis sowie gegen die Auslieferung der von den west-
lichen Alliierten 1919 geforderten «deutschen Kriegsver-
brecher» auf. Allen Parteivertretern war bewusst, dass die 
Anerkenntnis und Übernahme einseitiger «Rechtsmaxi-
men» der Siegermächte ein Hohn auf den Schicksals-
kampf der europäischen Völker, eine Vergewaltigung der 
geschichtlichen Entwicklungszusammenhänge und eine 
moralische Entwürdigung in einem Masse bedeuten 
würde, dass Deutschland dauerhaft diskriminiert und aus-
serhalb der Völkergemeinschaft bleiben müsste. 

In den Jahren nach 1945 rührte sich im zerstückelten 
und militärisch total besetzten Land auf Grund der alliier-
ten Forderungen auf bedingungslose Kapitulation «kein 
Muskel mehr» (so drückte sich einst Stalin bei Darlegung 
seiner Kriegsziele aus). Politische Regungen werden in 
diesem total besiegten Deutschland nur gestattet, wenn 
sie sich als Willensvollstreckung der Besatzungsmächte 
kundtaten. 

Wer heute versucht, den völkerrechtlichen Status der 
Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen, wird nicht 
umhin können, folgende Grundlagen zu studieren: Die 
Kontrollratsbestimmungen beginnend mit dem Jahre 
1945, die auf diesen Bestimmungen aufgebauten Verord-
nungen der einzelnen Militärregierungen sowie der Ho-
hen Kommission, das Bonner Grundgesetz, die einzelnen 
Artikel des vielgestaltigen Überleitungsvert ragswerkes 
von 1955, die Bundesgesetze zur Aufhebung des Besat-
zungsrechts sowie jene Bestimmungen und auch Mög-
lichkeiten, die Bürgerliches Gesetzbuch und Strafgesetz-
buch für die Durchführung einer einseitigen politischen 
Justiz enthalten. 

Da ausdrücklich im Artikel 139 des Bonner Grundge-
setzes vermerkt ist, dass ..die zur Befreiung des deut-
schen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus 
erlassenen Rechtsvorschriften von den Bestimmungen 
des Grundgesetzes nicht berührt» werden, haben diese 
Bestimmungen nach wie vor vorrangige Gültigkeit vor an-
deren deutschen Gesetzen. Das gleiche gilt laut Art. 25 
des Grundgesetzes für die «internationalen Völkerrechts-
regeln» (die in Bezug auf Deutschland vornehmlich von 
den «Grossen Vier» einseitig und in Verletzung allgemein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üblicher Völkerrechtsnormen verfügt wurden – z.B. 
«Feindstaatenklauseln» der UNO-Satzung) sowie für 
die noch gültigen alliierten Vorbehaltsrechte. Diese alli-
ierten Vorbehaltsrechte wiederum ergeben sich einmal 
aus den heute noch gültigen Kontrollratsbestimmungen 
und zum andern aus Klauseln in Verträgen, die die Bun-
desregierung Deutschland mit den ehemaligen Besat-
zungsmächten abgeschlossen hat. 

Gesetzgebung des Kontrollrates 

Der Kontrollrat übt(e) seine gesetzgebende Gewalt in 
Deutschland in 5 verschiedenen Formen aus: 1) durch 
Proklamationen, 2) durch Gesetze, 3) durch Befehle. 4) 
durch Direktiven und 5) durch Instruktionen. Waren die 
Proklamationen, Gesetze und Befehle für das deutsche 
Volk insgesamt verbindlich, so galt dies nicht für die Di-
rektiven, die nur jene Personen betrafen, an die sie ge-
richtet waren. Die Direktiven bezogen sich auf die grund-
sätzlichen Richtlinien oder verwaltungsmässigen Ent-
scheidungen des Kontrollrats; u.a. regelten sie die inter-
nen Verhältnisse sowie die intern abgesprochenen Richt-
linien des Vorgehens in Deutschland unter den vier Be-
satzungsmächten. Auch die Direktiven griffen dieser Auf-
gabenstellung gemäss tief in die inneren Verhältnisse in 
Deutschland ein. Die Beschlüsse des Kontrollrats wurden 
im «Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland» veröffent-
licht. 

In diesem Amtsblatt ist ein beachtlicher Teil der Kon-
trollratsbestimmungen gar nicht veröffentlicht worden, da-
mit blieb sein Text vor der Öffentlichkeit geheim, da er 
auch in keinem anderen Verkündigungsorgan publiziert 
wurde. Auch das «Handbuch des Besatzungsrechts» 

von Dr Gustav Schmöller,  
Dr. Hedwig Maier und  

Dr. Achim Tobler 
(Institut für Besatzungsfragen, Tübingen 1954,  
Verlag JCB Mohr – Paul Siebeck)  
 
oder das Fortsetzungswerk in Loseblattform «Der Neu-
aufbau in Deutschland – Wirtschaft und Verwaltung in den 
einzelnen Besatzungszonen» Verlag August Lutzeyer – 
Minden) – 1947 – informieren hierüber nur stichwortartig. 
Änderungen und Aufhebungen werden hier nur bis etwa 
Anfang des Jahres 1957 erfasst.
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Weitere Besatzungsgesetzgeber 

Neben dem Kontrollrat haben die einzelnen Militärre-
gierungen und nachfolgend von 1949 bis 1955 die Alli-
ierte Hohe Kommission (AHK) im Hinblick auf die west-
deutschen Besatzungszonen bzw. die Bundesrepublik 
Deutschland Gesetze. Verordnungen, Entscheidungen, 
Verfügungen erlassen sowie Bekanntmachungen veröf-
fentlicht, die in ihren vielen Einzelheiten und Neuregelun-
gen nahezu unüberschaubar geworden sind und einer 
umfassenden wissenschaftlichen Untersuchung bedür-
fen Die Unübersichtlichkeit ergibt sich vor allem daraus, 
dass diese Gesetzeswerke in die innersten deutschen 
Angelegenheiten eingegriffen haben, von der Bodenre-
form bis zum Ehegesetz, von der Entnazifizierung bis 
zum Kopfgeld bei der Währungsreform, von der Binnen-
schiffahrt bis zur Entflechtung der IG-Farben Industrie 
und der deutschen Kohlewirtschaft, vom Besitz von 
Sportwaffen bis zur Verfügung über Vermögenswerte. 
von der Devisenbewirtschaftung bis zur Länderaufglie-
derung, von der Schaffung der Rundfunkanstalten bis zur 
Regelung des Pressewesens, von der Errichtung der 
Versicherungsanstalten bis zur Rechtsstellung der Geld-
institute, von ... bis zur Einflussnahme auf die Formulie-
rungen des Grundgesetzes. Doch nicht nur dies: Gerade 
weil diese Eingriffe so tief in das gesetzliche und politi-
sche Leben Westdeutschlands einwirkten, sind diese 
Vorschriften z. T in die bundesdeutsche Gesetzgebung 
übergegangen ohne dass die ursprüngliche Herkunft er-
kenntlich bleibt. 

Bundesgesetze zur Aufhebung des  
Besatzungsrechts 

Nach Konsultation der drei ehemaligen westlichen Be-
satzungsmächte sind in vier Gesetzen der grösste Teil 
der Bestimmungen des Alliierten Kontrollrates, der Mili-
tärregierungen und der Alliierten Hohen Kommission 
«ausser Wirksamkeit gesetzt» worden, und zwar auf 
Grund der npeh dem Überleitungsvertragswerk (Vertrag 
zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener 
Fragen) Teil I, Art. I erteilten Ermächtigung 

1) Erstes Gesetz zur Aufhebung des Besatzungs-
rechts vom 30. Mai 1956 (Bundesgesetzblatt 1956 Bd. I, 
S. 437-438, hier speziell § 2 des Gesetzes in Verbindung 
mit der Anlage 2). 

2) Zweites Gesetz zur Aufhebung des Besatzungs-
rechts vom 30. 5. 1956 (Bundesgesetzblatt 1956 Bd. I S. 
446);betr Wiederaufnahmemöglichkeit von abgeschlos-
senen Spruchgerichtsverfahren zugunsten der Verurteil-
ten. 

3) Drittes Gesetz zur Aufhebung des Besatzungs-
rechts vom 23. Juli 1958 (Bundesgesetzblatt 1958, Bd. I, 
S. 540 speziell § 2 des Gesetzes in Verbindung mit der 
Anlage 2). 

4) Viertes Gesetz zur Aufhebung des Besatzungs-
rechts vom 19. Dezember 1960 (Bundesgesetzblatt 
1960, Bd. 1, S. 1015, hier speziell § 2 des Gesetzes in 
Verbindung mit der Anlage 2). 

Zusätzlich zu diesen Gesetzen, die wohl auf eine Ge-
neralbereinigung abzielten, diese jedoch nicht erreich-
ten, sind weitere sowohl vom Kontrollrat als auch den Mi-
litärregierungen und der Alliierten Hohen Kommission er-
lassene Einzelvorschriften in bestimmten Spezialgebie-

ten ausser Wirksamkeit gesetzt worden. So ist das Aus-
senwirtschaftsgesetz (BGBl 1961, Bd I, S. 481) an die 
Stelle des Militärregierungsgesetzes Nr. 53 – Devisenbe-
wirtschaftung – getreten, das Grundstücksverkehrsge-
setz (BGBl 1961, Bd.. I, S. 1091) hat das Kontrollratsge-
setz Nr. 45 überflüssig gemacht, das Atomgesetz (BGBl 
1959, Bd. I, S. 814) ersetzte das AHK-Gesetz Nr. 22 und 
mit der Verwaltungsgerichtsordnung (BGBl 1960, Bd. I, 
S. 17) konnten die besatzungsrechtlichen Vorschriften 
über die Verwaltungsgerichtsbarkeit – Verordnung Nr. 
141 und Nr. 165 der Britischen Militärregierung – aufge-
hoben werden. Schliesslich hat das Familienrechtsände-
rungsgesetz (BGBl 1961, Bd. I, S. 1221) weitere Einzel-
vorschriften des Kontrollratsgesetzes Nr. 16 – Ehegesetz 
– ersetzt Internationale Verträge haben weitere Bestim-
mung aufgehoben. Ferner bleibt zu erwähnen, dass auch 
die Länder entsprechend ihrer Länderkompetenz Besat-
zungsrecht revidiert haben. 
 

Auflösung von Preussen 
Kontrollratsgesetz Nr. 46: 

«Der Staat Preussen, der seit jeher Träger des Milita-
rismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat 
in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört. Geleitet von dem 
Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens und der 
Sicherheit der Völker und erfüllt von dem Wunsche, die 
weitere Wiederherstellung des politischen Lebens in 
Deutschland auf demokratischer (Grundlage zu sichern, 
erlässt der Kontrollrat das folgende Gesetz 

Art. I: Der Staat Preussen, seine Zentralregierung 
und alle nachgeordneten Behörden werden hiermit auf-
gelöst. 

Beachtlich bei diesem Gesetz ist nicht nur seine Fort-
geltung, sondern auch seine Begründung, die einer his-
torischen Kriegsschuldanerkenntnis gleichkommt und 
sich auf den Verlauf der europäischen Geschichte be-
zieht. Dabei ist die Begründung ein Hohn auf Deutsch-
lands und Europas Vergangenheit! Keine deutsche Par-
tei der Nachkriegszeit hat gegen diese Kollektivbeschul-
digung und Diskriminierung protestiert, geschweige denn 
sie hinfällig zu machen versucht 

Weiteres Besatzungsrecht 

Neben dem Recht des Alliierten Kontrollrates ist noch 
jenes Recht zu prüfen, das die einzelnen Militärregierun-
gen in ihren jeweiligen Besatzungszonen in den Jahren 
von 1945 bis 1949 geschaffen haben, sowie jenes der 
Alliierten Hohen Kommission von 1949-1955. 

Eine amtliche Zusammenstellung der noch geltenden 
Vorschriften ist zuletzt als 14seitige Beilage zum Bun-
desanzeiger Nr 187 vom 28. September 1961 veröffent-
licht worden. Diese Übersicht enthüllt die Schwierigkeit 
einer klaren Übersicht auf Grund 

1) der unterschiedlichen Gesetzgeber und z.T. unter-
schiedlicher Anwendungsgebiete (ehemalige Besat-
zungszonen) 

2) ihrer z.T. heute noch gültigen Wirksamkeit im Hin-
blick auf die Beziehungen mit der ehemaligen SBZ (Z. R. 
Gesetz Nr 42 der AHK belr. Küsten- und Binnenschif-
fahrt) sowie den Sonderstatus von Berlin (für Berlin gilt 
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keines der Aufhebungsgesetze!) 
3) unterschiedlichen gesetzlichen Vorgehens der 

Bundesländer im Falle der Länderkompetenz 
4) fehlender Veranlassung zur Aufhebung (z.B. Ge-

setzgebung über Banken und Währungsreform) 
5) noch nicht ausgearbeiteter Ersatzvorschriften 
6) enger Verflechtung mit deutschen Rechtsvorschrif-

ten 
7) von Regelungen aul dem Vertragswege (betr. vor-

nehmlich das Überleitungsvertragswerk von 1955). 
Bei einem Vergleich der heule noch gültigen mit den 

inzwischen aufgehobenen Rechtsetzungen der Besat-
zungsmächte muss natürlich berücksichtigt werden, in 
welchem Masse die alliierten Rechtsetzungen sich inzwi-
schen dadurch erübrigt haben, dass sie zu Bestandteilen 
bundesdeutscher Gesetzgebung oder Vertragsverpflich-
tung oder aber durch den politischen Vollzug unter dem 
Besatzungsregime gegenstandslos geworden sind. Da 

a) die Gesetzgebung sowie das Gerichtswesen (Kon-
trollratsgesetz Nr. 4) der Bundesrepublik auf dem Besat-
zungsrecht aufbaute, 

b) die Bundesregierung im .Art. 139 des Grundgeset-
zes sowie im Überleitungsvertrag 1955 alle Rechtsetzun-
gen der Besatzungsmächte rückwirkend für rechtens an-
erkannte, 

c) durch die Besatzungsmächte in bezug auf Geset-
zesgrundlagen, personelle Dispositionen, Ämter- und Li-
zenzvergabe, finanzielle Zuwendungen an die Lizenzträ-
ger bei gleichzeitig rücksichtlosem Vorgehen geger> alle 
«Nazis» vollendete und durch eine Bundesregierung 
nicht mehr rückgängig zu machende Verhältnisse ge-
schaffen wurden, 

d) die Bundesregierung zu einer Zeit, da sie nicht 
souverän war, langfristige aussenpolitische, militärische 
und wirtschaftliche Vertragsverpflichtungen eingegan-
gen ist, ist nach wie vor das von den ehemaligen Besat-
zungsmächten vorgezeichnete Ordnungsgefüge «gülti-
ges Beeilt». Berücksichtigt man zusätzlich die in vielen 
Lebensfragen unseres Volkes gleichgeschaltete Mei-
nung der «3 grossen» Parteien sowie der personell etab-
lierten publizistischen Massenmedien die eine weitere 
politische Gleichschaltung zur politischen Realität ma-
chen, so wird die wirkliche Lage unseres geteilten und 
besiegten Volkes erst richtig deutlich. 

Sicher ist keine Partei im heutigen geteilten Deutsch-
land, auch nicht die Bundesregierung allein in der Lage, 
einen Schlussstrich unter die Auswirkungen des Zweiten 
Weltkrieges ziehen zu können. Doch was seit langen 
Jahren nottut, ist. dass sich die deutsche Politik von allen 
jenen Vokabeln lossagt, die nur dazu geschaffen worden 
waren, um das deutsche Volk im Unterwerfungsverhält-
nis zu halten. Hierzu gehört eine sachgerechte Revision 

 

 

des Geschichtsbildes, angefangen von der Kriegs-
schuldfrage bis zur rechtlichen Beurteilung der Kriegs-
verbrechen, die ja seit 1945 nur einseitig und daher un-
sachgerecht abgehandelt werden; dazu gehört aber 
auch eine Revision der aussenpolitischen Verträge so-
weit sie Klauseln enthalten, die noch aus dem Unterwer-
fungsverhältnis der Besatzungszeit herrühren. Hierzu 
gehört ferner, dass Gesetze, die im deutschen Strafge-
setzbuch (§ 189 Abs. 1-3 Verunglimpfung des Andenkes 
Verstorbener) sowie im Grundgesetz Artikel 132 Ab-
schnitt 2 sowie Artikel 139, die dem Artikel 3 des Grund-
gesetzes widersprechen (Gleichheit eines jeden vor dem 
Gesetz), geändert werden. Nicht zuletzt bedürfte es 
mannhafter Politiker, die endlich auch den § 130 des 
Strafgesetzbuches für beschimpfte, böswillig verächtlich 
gemachte oder verleumdete deutsche Soldaten zur An-
wendung bringen, damit jene publizistischen Kriegsver-
längerer mit den dort vermerkten Strafandrohungen Be-
kanntschaft machen Ihr Treiben, das den Tatbestand 
«Aufstachelung zum Hass gegen Teile der Bevölkerung» 
erfüllt, dürfte damit schlagartig beendet sein. 

Organisierter 
Massenmord an Juden 

Von Anbeginn stand die «Geschichtswissenschaft» – die 
sog. «Zeitgeschichte’ im Dienst der Umerziehung. Man fand 
auch immer wieder junge Akademiker, die sich auf diese 
Weise Arbeit und Brot zu verdienen suchten und auf Beförde-
rungen hofften, (So ist zumindest der offensichtliche Ein-
druck!), 

Ein jüngstes Beispiel sei hier In Kurzfassung herausgegrif-
fen: Dr. Wolfgang Scheffler – «aus politik und Zeitgeschichte 
– beilage zur wochenzeitung das Parlament» B 5 1976 «Or-
ganisierter Massenmord an Juden in nationalsozialistischen 
Vernichtungslagern» (sinnigerweise am Jahrestag der deut-
schen Kapitulation*). Wird zu dem Gesamtbericht anschlies-
send eingehend Stellung genommen, so sei zur Verdeutli-
chung ein Kurzauszug faksimiliert – auch die angeführten 
«Dokumente» sind später faksimiliert –, um auch mit einem 
optischen Eindruck zu zeigen, «wie es gemacht wird» und mit 
welcher Eleganz zweifelhafteste «Dokumente» unkritisch zur 
Stütze herangezogen werden. Natürlich wird der Leser nicht 
darüber aufgeklärt, wie diese ‚Dokumente‘ beschaffen sind!
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Mitte Man 1942 «betriebsbereit’ – gab es in Bel-

zec nur einen mit Blech ausgeschlagenen Verga-

sungsraum in einer Holzbarackel sein Fassungs-

vermögen betrug ca. 100 bis 150 Personen. Zur 

Tötung wendete man die schon bekannte Methode 

der Motorabgase an. Erste Opfer waren Mitte 

März 1942 die aus dem Lubliner Ghetto deportier-

ten Juden. Der Ablauf des Vernichtungsvorgangs 

glich dem von Chelcnno: Nach Ankunft im Lager 

– der Antransport erfolgte in Güterwagen – wurde 

den Juden erklärt, sie kämen zum Arbeitseinsatz, 

müssten jedoch zuvor entlaust und gebadet wer-

den Nach Geschlechtern getrennt führte man sie in 

die Entkleidungsbaracken, hiess sie ihre Wertsa-

chen an besonderen Schaltern abgeben (den 

Frauen wurden die Haare abgeschnitten20)) und 

dann trieb man sie, die Männer voran, durch den 

«Schlauch’1 in die Vergasungsanlage2l). 

20) Ein. Waggon mit 3’005 kg Frauenhaar war bis Anfang Februar 

1943 an das Reichswirtschaftsministerium abgeliefert worden; es 

sollte für Industriezwicke verwendet und zu Garn versponnen wer-
den (vgl. Nürnba. Dok. «0-1257 und USSR-5I1). 

 
21) In Einzelheiten weichen die hier verwendeten Ermittlungser-

gebniese geringfügig von polnischen Nachkriegsermittlungen ab 

(German Crimes in Poland. hrsg. von der Central Commission fas 

«he Investigation of German Crones in Poland, Warschau 1947, 

Bd. II, und Marian Muszkat, a.a.O»), so z.B. gab*es mehrere (3) 

Gaskammern in der Baracke. wurden die Frauen zuerst in die Gas-
kammer getrieben. Zur Person und zum Bericht von Gerstein über 

die Massenvergasungen in Belzer und Treblinka vgl. die quellen-

kritische Edition von Hans Rothfels in Vierteljahrshefte für Zeitge-

schichte 1 (1953), S. 177–194, ferner Saul Friedländer, Furt Ger-

stein oder die Zwiespältigkeit des Guten, 1967. 

Man hat sich daran gewöhnt, alles das als «Wissenschaft» zu 
verkaufen, was in Wirklichkeit nur Propaganda ist, um bestimmte 
politische Ziele durchzusetzen So haben auch Leute wie Ino 
Arndt und Wolfgang Scheffler bzw. auch das Institut für Zeitge-
schichte in München oder die Bundeszentrale für politische Bil-
dung in Bonn und manch andere – von den Kommunisten ganz 
zu schweigen – keinerlei Hemmungen, die Geschichtsepoche 
des 3. Reiches nicht nur dadurch scliwarz in schwarz zu malen 
dass wesentliche Zusammenhänge und Fakten verschwiegen, 
einseitig oder falsch dargestellt werden, sondern dass besonders 
hinsichtlich des Problems «Endlösung» in sich ständig über-
schlagender Vielfalt grauenhafteste Darstellungen für die Veröf-
fentlichung gefördert werden, die zwar als «historisch wissen-
schaftliche Erkenntnisse» etikettiert und dennoch als total unwis-
senschaftlich zu entlarven sind. 
Der wissenschaftlich korrekt arbeitende Wissenschaftler in der 
Bundesrepublik Deutschland steht bei diesem Thema vor folgen-
der Problematik: Der Obertreiber des «Endlösungsgeschehens» 
oder gar der grundsätzliche Greuelpropagandist gegen Deutsch-
land (Die «Greuelpropaganda» ist ein von den alliierten Mächten 
inszenierter Sachverhalt und Begriff aus dem ersten Weltkrieg*), 
der sich keinerlei Hemmungen im Lügen auferlegt, wird seit 1945 
in jeglicher Form von allen Weltmächten und ihren Helfershelfern 
gefördert, abgesichert, flankierend unterstützt, auch vor Gericht 
mit Wohlwollen von jeglicher Meineidhaftung freigesetzt Ganz 
anders der sachlich untersuchende Historiker, dem wissen-
schaftliche Akribie. Sorgfaltspflicht und Ethos vor der Wahrheit 
noch etwas bedeuten! Er steht – bei den heute geltenden Geset-

zen und der heute praktizierten Justiz – mit nahezu jeder sachli-
chen Äusserung zu diesem Thema – und eine sachbezogene 
Äusserung muss notwendigerweise abweichen von der behaup-
teten 6-Mlllionen-Ziffer ermordeter Juden, sowie den meisten 
Einzeldarstellungen in den deutschen KZ Lagern – mit einem 
Fuss ständig unter Strafandrohung, nämlich «Völkerhetze >der 
Rassenwahn» zu betreiben, «das Andenken Verstorbener zu 
verunglimpfen» oder sich wegen «Beleidigung derJuden» ver-
antworten zu müssen, oder den «allgemeinen internationalen 
Völkerrechtsregeln» zuwiderzuhandeln, oder eine «Verherrli-
chung des Nationalsozialismus» zu betreiben oder «Bestrebun-
gen zu fördern, die geeignet sein können, den Bestand der Bun-
desrepublik zu gefährden». 

Gesetze dieser Art gibt es in Hülle und Fülle! 
Dabei scheint niemand auf den Gedanken zu kommen, dass alle 
diese Gesetze einseitiges Recht konzipieren, denn tote Deut-
sche zu verunglimpfen – zumal es pauschal geschieht – ist nicht 
nur legitim, sondern gehört offenbar zum guten Ton eines «fort-
schrittlichen Demokraten». Jeder hat in dieser Beziehung Nar-
renfreiheit Wer es am besten kann, erlangt Führungsqualität. 
Niemand braucht Sorge zu haben, dass er hierbei mit den Straf-
verfolgungsbehörden in Konflikt kommt. Wer mit mehr Hass und 
Fanatismus dieser Zielrichtung dient, verschafft sich seit 1945 
Beförderungschancen. 
Fünf jüngste Beispiele aus der BRD-Praxis seien herausgegrif-
fen, um deutlich zu machen, was geschieht und wie es geschieht 
– und zwar seit 1945 bis 1976 durchgängig –, wenn jemand diese 
heutigen politischen Dogmen durch sachliche Feststellungen zu 
erschüttern versucht: 
1.) Zahlreiche Studienräte, die im Unterricht bemerkten, dass das 
«Anne-Frank-Tagebuch» allein vom Stil und der dramaturgi-
schen Gestaltung hei nicht von einem 12-jährigen Mädchen ge-
schrieben worden sein könne und auf ausländische Pressebe-
richte sowie einen New Yorker Prozess aus dem Jahre 1959 ver-
wiesen, bei dem ein Meyer Levin vom Vater Frank 50 001 Dollar 
Honorar forderte und erhielt, wurden vom Unterricht relegiert, 
von weiterer Beförderung ausgeschlossen bzw. in vorzeitigen 
Ruhestand versetzt. 
2.) Finanzrichter Dr. Wilhelm Stäglich (Hamburg) wurde bei Kür-
zung seiner Bezüge dienstentlassen, weil er einen Aufsatz über 
seine Erlebnisse in Auschwitz veröffentlicht hat, in dem er dar-
legte, dass er keine Anzeichen für Massenvergasungen festge-
stellt habe. 
3.) Rechtsanwalt Manfred Roeder wurde zu 3’000.– DM Geld-
strafe sowie zu 7 Monaten Gefängnis mit dreijähriger Bewährung 
verurteilt, weil er im Vorwort zur Broschüre «Die Auschwitzluge» 
die Existenz von Gaskammern geleugnet und behauptet habe, 
dass fast sämtliche sog Kriegsverbrecher- und KZ-Prozesse mit 
meineidigen Zeugen und gefälschten Dokumenten geführt wor-
den seien. Hiermit und auch in seinem «antisemitischen Stil» 
habe er die Juden beleidigt. 
4.) Rechtsanwalt L. Bock stellte im April 1976 während des 
«Maidanek-Prozesses» in Düsseldorf einen Antrag auf Abberu-
fung des vom Gericht bestellten «Sachverständigen» Wolfgang 
Scheffler (Jahrgang 1929, Scheffler war 1945 = 16 Jahre alt) u.a. 
mit der detailliert vorgetragenen Begründung, Wolfgang Scheff-
ler sei ein politischer Propagandist, der blindlings ihm geeignet 
erscheinende Unterlagen als «Dokumente» übernimmt, ohne sie 
auf ihre Echtheit hin zu überprüfen, und der sich auch gefälschter 
Fotodokumente» bedient So hat z B Wolfgang Scheffler in sei-
nem Buch ‚Judenverfolgung im Dritten Reich‘ das Buch von Eu-
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Paul Rassinier, 

der mutige französische Historiker, der sich be-

deutende Verdienste im Kampf gegen die KZ-

Lügner – wie u.a. gegen Eugen Kogon – erwor-

ben hat. 

gen Kogon ‚Der SS-Staat‘, den 
.Gerstein-Bericht», das «Anne-
Frank-Tagebuch», das Buch Rai-
mund Schnabel «Macht ohne Mo-
ral» in seinem recht dürftigen Ou-
ellenverzeichnis als wissenschaft-
lich ernsthafte Literatur mit Doku-
mentationswert angeführt und mit 

diesen «Quellen1’ seine eigene «wissenschaftliche Untersu-
chung» über die Judenverfolgung im Dritten Reich fundiert, ob-
gleich gegen alle diese Unterlagen eindeutige Beweise dafür vor-
liegen, dass sie alle jeglichen Dokumentationswertes entbehren: 
(Lt. Landgerichtsurteil München I, 10. Zivilkammer-AZ 10-0 
409/58-vom 13. Dez. 1958 ist es rechtens, das Buch Eugen Ko-
gon «Der SS-Staat» als Pamphlet zu bezeichnen.) 

Ohne diesen Antrag des Strafverteidigers Bock in seiner Länge 
und Begründung anzuhören, unterbrachen sowohl der vorsit-
zende Richter des Schwurgerichtes als auch der Staatsanwalt 
den antragstellende Rechtsanwalt bei der am Anfang stehenden 
Feststellung, «Wolfgang Scheffler ist ein politischer Propagan-
dist», – mit dem Bemerken, dass sich der Strafverteidiger dar-
über im Klaren sein sollte, hiermit Strafgesetze zu verletzen und 
im Übrigen zu prüfen sei, inwieweit sich der Verteidiger der Völ-
kerhetze schuldig gemacht habe. 

Ein solcher Einschüchterungsversuch .– auch ergänzt seitens 
des Staatsanwaltes – in einem «NSG-Verfahren im Jahre 1976 
macht den Druck deutlich, dem sich alle Verteidiger oder gar erst 
Angeklagten seit 1945 im bundesrepublikanischen Deutschland 
ausgesetzt fühlen, – natürlich mit den entsprechenden Prozess-
Ergebnissen. 

Bleibt noch zu ergänzen, dass sich dieser Strafverteidiger, der 
sich anschliessend noch einer scharfen Attacke durch die «All-
gemeine Wochenzeitung der Juden» ausgesetzt sah, nicht hatte 
einschüchtern lassen und Wolfgang Scheffler ausser den ablen-
kenden Hinweisen auf Literatur zum Nürnberger Prozess, «sub-
jektive Darstellungen des Antragstellers» und auf «die seit 15 
Jahren ausgebliebenen Angriffe gegen den Sachverständigen» 
zur eigentlichen Sache nichts aussagen bzw. von den vorgetra-
genen substantiierten Behauptungen nichts widerlegen konnte. 

5.) In der dieser Analyse zugrundeliegenden Beilage «zur wo-
chenzeitung das Parlament» deklassiert Martin Broszat die his-
torischen Revisionisten wie Emil Aretz, Heinz Roth, Thies Chris-
tophersen als «Winkel-Autoren», die sich in «armseliger Exklusi-
vität ständig gegenseitig selbst zitieren» und pathologisch Amok 
laufen gegen die Wirklichkeit. Broszat verschweigt dabei, dass 
diese Revisionisten inzwischen viel zahlreicher sind und ihre Ar-
gumente auf sachlichen Detailuntersuchungen beruhen, die 
jene, die dem Geschichtsbild von den Millionen Vergasten und 
Umgebrachten huldigen, gar nicht erst anstellen. 

So tun dies auch weder Broszat noch Scheffler in der vorliegen-
den Arbeit. Wie soll es z.B. technisch möglich gewesen sein, in 
 
 
 
 
 

 
 den härtesten Kriegsjahren, wo jede Arbeitskraft, jeder Eisen-
bahnzug, jeder Energievorrat dringendst benötigt wurde, 3-9 Mil-
lionen Juden zu erfassen, zu transportieren, zu selektieren, zu 
täuschen, nackt ausziehen zu lassen, zu vergasen, zu entlüften, 
die Goldzähne auszubrechen, in Massengräber zu transportie-
ren, die vorher ausgehoben sein mussten, die Opfer zu verschar-
ren, nach Monaten die Gruben wieder zu öffnen, die Leichen zu 
exhumieren, zu transportieren, zu verbrennen (mit welchem 
Brennstoff – Kohle? Öl? – Benzin? – Holz? – alles dies erfordert 
Vorräte, Förderungs-, Transport-, Lagerungs- und sonstige Prob-
leme, Arbeitskräfte), die Asche zu zermahlen und zu zerstamp-
fen und unauffindbar zu machen. 
Dies alles sollte geschehen sein, ohne dass die Sowjets nach 
dem Krieg oder sogar noch während des Krieges konkrete Spu-
ren von Überresten der internationalen Öffentlichkeit vorstellen 
oder Vertreter der internationalen Öffentlichkeit an den Ort des 
Geschehens zur Überprüfung der vorgefundenen Überreste füh-
ren konnten. 
Wir müssen der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn, 
dem Vertreter des Instituts für Zeitgeschichte, Herrn Martin Bro-
szat sowie Ino Arndt und dem seit längerer Zeit bereits vor 
Schwurgerichten auftretenden «Sachverständigen» Wolfgang 
Scheffler für diese vorgelegte Arbeit sogar dankbar sein, denn 
sie haben, ausgerüstet mit den neuesten Erkenntnissen einer na-
hezu 30-jährigen Forschungsarbeit ganzer Institute und der bun-
desdeutschen Staatsanwaltschaften, die sich ihr Unterlagenma-
terial ja unentwegt aus den sowjetdiktatorischen Staaten herbei-
schaffen, der Öffentlichkeit eine komprimierte Zusammenfas-
sung zur Verfügung gestellt: 

Lager Chelmno: 
angeblich 152’000 Tote, keine Spuren, 2 Zeugen, keine überle-
benden Geheimnisträger. Lager war bei Eroberung durch die 
Rote Armee eingeebnet. Keine Fotos von den Russen über den 
vorgefundenen Zustand. 

Lager Belzec; 
angeblich mindestens 600’000 Tote, keine Spuren, .fast keine 
Zeugen». Die Sowjets eroberten ein eingeebnetes und bepflanz-
tes Gelände. Keine Fotos von den Russen über den vorgefunde-
nen Zustand. 

Lager Sobibor 
angeblich mindestens 250’000 Tote, keine Spuren «etwa 30 Ju-
den haben überlebt». Das Lager war abgerissen, als die Russen 
es erobert haben. Keine Fotos der Russen über den vorgefunde-
nen Zustand. 

Lager Treblinka: 
angeblich mindestens 900’000 Tote, keine Spuren, etwa 40 Häft-
linge haben überlebt» Das Gebäude war abgerissen und das Ge-
lände eingeebnet, als es den Russen in die Hände fiel. Keine 
Fotos der Russen über den vorgefundenen Zustand. 

Lager Auschwitz-Birkenau: 
angeblich «bei Weitem über 1 Million Tote». Keine Spuren, über 
die Zahl der Zeugen keine Angaben. Den Russen fiel kein Kre-
matorium in die Hände, da diese vorher abgebrochen bzw. ge-
sprengt waren. In einem Privatbrief ergänzte das Institut für Zeit-
geschichte: .Es ist nicht richtig, dass die gesamten Anlagen des 
Vernichtungslagers von Auschwitz von den Deutschen in die Luft 
gesprengt worden sind. Es sind lediglich die Holzbaracken von 
Auschwitz-Birkenau verbrannt worden. Da der grösste Teil die-
ses Lagers aus Holzbaracken bestand, blieb davon nichts übrig
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als die gemauerten Ziegelschornsteine der Baracken. Gesprengt 
worden sind die Vergasungsanlagen des Lagers, aber so. dass 
die Einrichtung noch voll erkennbar gewesen ist. Die übrigen 
Steingebäude sind stehen geblieben.» 

Keine Fotos der Russen über den voraefundenen Zustand. Ei-
genartig ausserdem: Sprach das Institut für Zeitgeschichte in je-
nem Privatbrief von 1967 nocn von ‚der Eile der Auflösung’ der-
zufolge .solche Dinge (der Bezug waren Haufen künstlicher Ge-
bisse») nicht mehr rechtzeitig vernichtet werden konnten», so 
scheint nach den jetzigen «Erkenntnissen» alles nach vorgese-
henem Plan in Ruhe und totaler Vollendung – wie gesagt, ohne 
Spuren zu hinterlassen – abgeschlossen worden zu sein Und 
dies bei den damals chaotischen Verhältnissen an der Ostfront! 

«Eine abschliessende Bilanz der in den hier beschriebenen Ver-
nichtungslagern zwischen 1941 und 1944 getöteten Juden vor-
zulegen ist nicht möglich, da hierzu die meisten Vorarbeiten noch 
fehlen». 

«Ohnehin wird man nur annähernde Ergebnisse erzielen können, 
oa eine Vielzahl quellenmässiger Schwierigkeiten eine endgül-
tige Feststellung verhindert. Die Angaben der Gerichte beruhen 
zum Teil auf Schätzungen der Nach kriegszeit zum Teil auf Gut-
achten, in denen ein erster Versuch unternommen wurde, ver-
wertbare Angaoen zu erarbeiten.» (S. 22) Worauf fussen nun die 
Feststellungen jener Historiker und der Gerichte? «Z.T. auf 
Schätzungen der Nachkriegszeit, zum Teil auf Gutachten»! Diese 
Gutachten wiederum und natürlich die Aussagen der Historiker 
fussen auf ‚Dokumenten und Zeugenaussagen‘. Hiergegen wäre 
nichts einzuwenden. wenn sowohl die Zeugen alle ehrlich wären 
und die verwendeten Dokumente wirklich ‚Dokumente’ wären. 
Doch hier fängt die grosse Problematik an: 

Sämtliche Sieger haben sich unehrlicher Mittel bedient: Zugege-
benermassen galt und gilt noch heute für diese Sieger und ihre 
vielen Mitsieger die Lüge als legitimes Mittel für ihre Politik. Gilt 
für den Kommunisten grundsätzlich die Bezugnahme auf Objek-
tivität des Arguments, des Gespräches, der Darstellung, der ge-
schichtlichen Aufklärung als «verwerfliches Mittel der Kapitalisten 
zur Vereitelung einer fortschrittlichen Friedenspolitik», so ist der 
Kommunist somit grundsätzlich zur ‚Dialektik’, zur ‚Parteilichkeit‘ 
d.h. zur Lüge verpflichtet, sofern sie dem Kommunismus zu die-
nen geeignet ist. – so haben sich seine ehemaligen Alliierten Im 
Kampf gegen Deutschland bis heute zur gleichen Grundhaltung 
bereitgefunden. So haben sie sämtliche ‚Kriegsverbrecherpro-
zesse’ mit einseitig gesetztem Recht – d.h. mit grundsätzlicher 
Rechtsverwilderung – konzipiert und geführt jegliche Rechts-
grundsätze missachtet, sich einer Fülle gefälschter Dokumente 
und meineidiger Zeugen bedient und die nachfolgend in Ansatz 
gebrachte und von ihnen gesteuerte «Geschichtswissenschaft* 
mit einer weiteren Flut gefälschter Dokumente überschwemmt. 
Dies sind unleugbare Tatbestände, und man braucht sich nur 
amtliche Dokumentenpublikationen über das 3. Reich im kommu-
nistischen Machtbereich oder in der westlichen Hemisphäre, amt-
lich geförderte wissensc liafliche Untersuchungen» über dieses 
Thema anzuschauen, um das erschreckende Ausmass dieser 
Methode, das bis zu einer Fülle gefälschter «FotoDokumente» 
reicht, zu erkennen. Historiker, die sich als ‚Wissenschaftler’ aus-
geben, und gegenüber solchermassen fabrizierten ‚Quellen’ kei-
nerlei Vorbehalte geltend machen, nicht auf diese Methoden hin-
weisen und sich davon distanzieren, können keinen Anspruch auf 
Seriosität ihrer Aussagen erheben. Weder Wolfgang Scheffler 

 

 

 

 

 

noch Ino Arndt, noch Martin Broszat, weder die Bundeszentrale 
für politische Bildung in Bonn noch das Institut für Zeitgeschichte 
in München üben eine solche Kritik gegenüber dem Wert ihrer 
«Quellen*. Nicht einmal Andeutungen von Zweifeln gegenüber 
Zeugenaussagen. «Dokumenten»oder Büchern (wie z.B. «Fa-
schismus – Ghetto-Massenmord. Dokumentation über Ausrot-
tung und Widerstand der Juden in Polen während des Zweiten 
Weltkrieges», hrsg. vom Jüdischen Historischen Institut War-
schau, 1961. das – nur als Beispiel – mit einer Vielzahl primitivst 
gefälschter Fotos operiert, die auch als Fälschungen längst nach-
gewiesen sind) worden von Wolfgang Scheffler. Ino Arndt oder 
Martin Broszat vorgetragen. Im Gegenteil, dies gerade sind die 
«Quellen», aus denen sie ihr Wissen schöpfen und präsentieren! 
Dieser Eifer dieser ‚Historiker’ geht sogar soweit, dass sie -Doku-
mente’ als Dokumente weiterreichen, die technisch etwas völlig 
Unmögliches aussagen, z.B.: 

1.) Täglich soll ein Zug mit 5’000 Menschen von Warschau nach 
Treblinka gefahren sein (S. 16). Diese Juden fuhren offensichtlich 
mit Gepäck, denn ihnen wurden Täuschungsansprachen gehal-
ten über den bevorstehenden Arbeitseinsatz, denen sie ebenso 
offensichtlich Glauben schenkten Ja, man hat in Treblinka sogar 
eine Buhnhofsattrappe gebaut mit Banngleis, Bahnsteig, Fahr-
kartenschaltern usw., die bei den Ankommenden den Eindruck 
erwecken sollten, sie seien in einem Durchgangslager zum Wei-
tertransport. Ja, man befragte sie bei Ankunft sogar, ob sie ärzt-
licher Hilfe bedürften (S. 17). Menschen, die auf solche Weise per 
Güterwaggons transportiert werden, konnten kaum so dicht in die 
Waggons eingepfercht worden sein, dass sie dicht an dicht nur 
geradestehen konnten. Nehmen wir aber einmal diesen unwahr-
scheinlichen Fall an, man habe 50 Menschen in einem Waggon 
untergebracht, so hätte es für einen Zug mit 5’000 Menschen = 
100 Waggons bedurft. Ein Zug jedoch mit 100 – dazu nocn vollen 
– Waggons, der somit rd. 1 km lang wäre. Ist rein technisch kaum 
denkbar. Schon die Hälfte, nämlich 50 Waggons, durfte über-
reichlich sein, übrigens: Das Wachpersonal brauchte ja auch 
noch Platz Mit dieser Darlegung soll nicht die Tatsache von 
Transporten bestritten, sondern nur darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass solche Transporte einen ganz anderen Charakter, 
einen ganz anderen Umfang gehabt haben können, ohne dass 
Wolfgang Scheffler oder Ino Arndt diese Möglichkeit oder gar 
Wahrscheinlichkeit aucn nur andeuten. Sie schenken einem «Do-
kument» Glauben, dessen Inhalt technisch gar nicht möglich ist. 
2.) Drei «Gaswagen» sollen in knapp 6 Monaten ~ 97’000 Men-
schen ‚verarbeitet’, d.h. vernichtet haben. Beweis: «Ein Aktenver-
merk» (S. 10) 
Wolfgang Scheffler gibt an. «eine Fahrzeugfirma» (welche Firma, 
ist nicht genannt!) habe luftdicht verschliessbare Kastenaufbau-
ten von 5.80 m Länge und 1.70 m Hohe auf LKWs montiert Die-
ses seien die ‚Gaswagen’ gewesen. Da ein LKW mit rcl. 2 m 
Breite anzusetzen ist. ergibt sich ein «Laderaum» von 5,80 x 2 = 
11.60m’. Der Stehplatz eines nackten Menschen ist mit 0.5 qm 
anzusetzen. In dem ‚Laderaum’ hätten somit höchstens 23 Men-
schen Platz gefunden. wobei noch nicht berücksichtigt ist dass 
sich viele auf Grund der geringen Höhe von 1.70 m gebückt ha-
ben und somit noch mehr Platz in Anspruch genommen haben 
mussten. Bei der ganzen Darstellung von Wolfgang Scneffler 
wird zudem unterstellt, dass sich niemand gegen diese ‚Verla-
dung’ gewehrt und schon aus Wiaerstand zumindest noch mehr 
Platz für sich reserviert haben könnte. Allein schon durch Ausser-
achtlassung solcher Realitäten ist die Gesamtdarstellung un-
glaubhaft. Aber es waren noch nicht einmal nackte Menschen die 
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man in einen solchen ‚Laderaum‘ einsteigen liess, sondern man 
hat sie unter dem Vorwand einer «Umsiedlung» einsteigen las-
sen. (S. 9), insofern haben sie noch mehr Platz in Anspruch ge-
nommen. Nun ist es aber unmöglich, in einem so beschriebenen 
«Laderaum» 40-60 Menschen gleichzeitig unterzubringen, was 
jedoch Wolfgang Scheffler behauptet. 
Eine solche Unmöglichkeit kann weder ein «Rechtskräftiges Ur-
teil eines Schwurgerichtes» noch eine Unterlage des Instituts für 
Zeitgeschichte möglich machen Es könnte allenfalls zeigen, wie 
falsch Schwurgerichtsurteile und auch «Unterlagen» sein kön-
nen. 
1.) «Die Zahl der Opfer von Belzek liegt vermutlich über 
600’000». Den Sowjets fiel ein «eingeebnetes und bepflanztes 
Gelände» in die Hände. Spuren somit keine. Von September 
1942-April 1943 sollen die Massengräber von 600’000 Opfern 
wieder geöffnet, die Leichen exhumiert und verbrannt worden 
sein. Rechnen wir die Frostmonate ab, so verbleiben hierfür ma-
ximal 5 Monate = 150 Tage = 4’000 Leichen pro Tag, ohne 
Pause, Tag für Tag. Welches Brennmaterial herbeigeschafft 
wurde oder überhaupt zugänglich war, wird nicht erwähnt. Allein 
um eine Leiche zu verbrennen, werden rund 3 Zentner Kohle be-
nötigt. Man rechne nach: mitten im Krieg, wo jeder Energievorrat, 
jede Arbeitskraft, jeder Transportraum dringendst benötigt wurde 
(Kohle muss gefördert, verplant, transportiert, gelagert, wieder 
transportiert werden; Holz muss gefällt, zersägt, transportiert, ge-
lagert, wieder transportiert werden, – und dann die Asche ... Öl 
war ohnehin nicht vorhanden, und ohne Brennmaterial ging es 
nun wirklich nicht). Ersparen wir uns die Rechnung pro Tag, pro 
Monat. Jeder Sachkenner weiss, dass solche Unterstellungen 
unsinnig sind. Und berücksichtigt man zudem, dass keinerlei 
Spuren gefunden wurden, weder von den Massengräbern, noch 
der Asche, noch irgendwelche Knochenberge. Und ausserdem: 
«fast keine überlebenden, die als Zeugen zur Verfügung stan-
den». 
2.) «Fünf Dreikammeröfen in Auschwitz hatten eine Verbren-
nungskapazität von 1‘440 Leichen pro 24-Stunden-Tag» Eine 
Kammer somit 288: 24 Stunden = 12 Leichen in einer Stunde, 
d.h. eine Leiche in15 Minuten herbeigeschafft, hineingeschoben. 
verbrannt, herausgeschafft, Brennmaterial erneuert, Asche aus-
geräumt, – unablässig Tag für Tag ohne Pausen, ohne Schla-
fenszeit, – ohne Spuren, ohne Dokumentation durch eine inter-
nationale Öffentlichkeit am Ort des Geschehens im unmittelba-
ren Anschluss an die «Befreiung» durch die Rote Armee. 
Allein diese aufgezeigten Beispiele sind so abscheulich in ihrer 
unqualifizierten Darstellung durch Wolfgang Scheffler. Ino Arndt, 
Martin Broszat und der ihnen Rückendeckung gebenden Institute 
und politischen Kräfte, dass ein ernsthafter Historiker entsetzt 
sein muss, wenn er solche Auslassungen als «historisch-wissen-
schaftliche Erkenntnisse» von Institutionen der Bundesrepublik 
Deutschland publiziert und gefördert findet. 
Nein, solchen «Historikern» und ihren Förderern ist nichts mehr 
glaubhaft abzunehmen, die durch einen «Aktenvermerk» 97’000 
Tote zaubern, natürlich auch nicht die abgeschnittenen Frauen-
haare, die für U-Boot-Besatzungen Verwendung gefunden ha-
ben sollen (‚Haarfilzfüsslinge‘) und natürlich unauffindbar ver-
sunken sind oder die 825 Waggons mit «Textil-Altmaterial aus 
der Judenumsiedlung»,die u.a. «an das Reichswirtschaftsminis-
terium, die Volksdeutsche Mittelstelle und die Reichsjugendfüh-
rung» verschickt worden sein sollen, oder die tausende von Uh-
ren, die an die SS für besondere Verdienste verteilt worden sein 
sollen usw. usw. überall fehlen konkrete Belege dafür, an welche 
konkreten Orte sie geliefert worden sein sollen, wer sie in Emp-
fang genommen habe, welcher Zeuge dafür geradesteht usw. 
Dafür aber gibt es «Dokumente». Die sog. «Nürnberg NO- Nr. 
Dok.» Wer sie nachprüfen will, wird an das Staatsarchiv in Nürn-

berg, Archivstr. 17 verwiesen. Was er dort erhält, ist ungeheuer-
lich: Fotokopien von unbeglaubigten Abschriften ohne Unter-
schrift d.h also auch ohne Kopfbogen und ohne Stempel. «Die 
Originale sind hier nicht vorhanden». Sie sollen in den USA sein. 
Damit aber die Öffentlichkeit nicht so leicht erfährt, wie die «Do-
kumente» aussehen, verfügt das Staatsarchiv Nürnberg, dass 
diese «Dokumente» «urheberrechtlich geschützt» sind und nicht 
ohne Genehmigung reproduziert werden dürfen Würde man sie 
reproduzieren, so würde die Öffentlichkeit erkennen, dass diese 
«Dokumente» jedem Endlospapier eines Fernschreibers zu ent-
nehmen wären. Kein einziges dieser «Dokumente», die Wolf-
gang Scheffler in seiner «beilage zur wochenzeitung das Parla-
ment» – Organisierter Massenmord an Juden von den «Nürn-
berg-NO – Nr.Dok.» verwendet hat, trägt eine Unterschrift, einen 
Kopfbogen, einen Stempel, noch nicht einmal eines ist die Foto-
kopie eines Originals (und selbst solche Fotokopien wären leicht 
fälschbar), 

Angesichts solcher Unterlagen müssten – wenn es mit rechts-
staatlichen Grundsätzen Inder Bundesrepublik zuginge, – alle 
hierfür zuständigen «Rädelsführer», die solche «Dokumente» 
mit einem offiziellen Charakter ausstatten, aber auch alle «His-
toriker», die solche unverantwortlichen «Unterlagen» abschrei-
ben und ihrerseits als «Dokumente» bezeichnen, wegen «Völ-
kerhetze und Rassenwahn», «Verunglimpfung des Andenkens 
verstorbener Deutscher» .»Aufstachelung zum Hass gegen be-
stimmte Teile der Bevölkerung» verklagt und verurteilt werden! 

Dabei soll nicht geleugnet werden, dass Schreckliches und Un-
menschliches auch auf deutscher Seite während des totalen 
Krieges, der von alliierter Seite bekanntlich zur Vernichtung des 
deutschen Volkes geführt wurde, geschehen ist. Die Frage ist 
jedoch stets aus welchem Anlass, was, wann, wo, wie, in wel-
chem Umfang, in welchem Auftrag, mit wessen Kenntnis oder 
Teilnahme und mit wessen Billigung, wie beweisbar. Es ist ge-
schichtswidrig, absurd und moralisch verwerflich, wollte man den 
Zweiten Weltkrieg in einen Krieg zwischen den «zivilisierten», 
«fortschrittlichen», «humanen» Staaten gegen ein moralisch ver-
kommenes oder verbrecherisches System oder Volk umfunktio-
nieren und jeden Versuch einer sachlichen Klärung der Kriegs-
ursachen und Kriegsverbrechen in einer unaufhörlichen Flut von 
schreckenerregenden und nicht mehr überbietbaren Lügen er-
tränken. 

Eine Aussöhnung der Völker, eine Friedenspolitik kann nicht mit 
Hass und Verlogenheit, sondern nur mit Sachlichkeit und Ehr-
lichkeit erreicht werden. Und da Politik in der Geschichte wurzelt, 
muss sich diese Sachlichkeit und Ehrlichkeit auch auf alle Fra-
gen dor Geschichte erstrecken! 

Faksimileabdrucke von «Alliierten Abschriften  
vom Original» 

Staatsarchiv Nürnberg Rep. 502 IV-USSR 511 
Rep. 502 I NO 1257 

Die Genehmigung zur Reproduktion der «urheberrechtlich ge-
schützten» – und daher stets nur zitierten, aber bisher nie der 
Öffentlichkeit richtig vorgestellten – «Dokumente» wurde dem 
Autor unter der Bedingung erteilt, dass er sie als «Alliierte Ab-
schriften vom Original» kennzeichnet. Zwecks weiterer Aufklä-
rung sandte der Autor an das Staatsarchiv Nürnberg folgendes 
Schreiben:
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BREMER TEUER HIRSTEFEN, 

Oreniantur”, 6. Aug, 1942 BieVirtachrfte-Vervnltuntchruntemt 
imtarunsa =» Konzentrationalarer 

7 112 1 

13, Purfuehruns 

Potrifft; Verrertung der ebyroschrittienen Kaam. 

in dig 
kommaondonten der Kl. 

irb., Zus, We, Da, Flo, Gr.öo, iu., Heut./öu, Nas, Nie., 
Kot, ev, Gnps,, Dtutth,, For,, 3 bh üinzart, 

Dar Chaf Goa Smlirtnohstts- Vorweltungahruntamtes, SI-Obar rupven- 
fuchrsr Pohl, hat auf Vortraz enteordret, “dans das in allen 
Konranträtionlämar anfr)londe Monschenschnitthser dar Vem 
wortung zumefuenrt wird, Mannchenhnare werden zu Iırlustriefilzen 
vererbeltst und] zu Garn verenmannen. Aus pusfetasnntan und ebge- 
schnittenen Fräusnhnaren worden Ararfilzfpesslinge fuer U-Boot- 
beastzungen ung Haarfilzstiifsl fuer die nelcıspahn angefertigt. 

üs wirl dahar anyeorlast, «aaa dan enfrilenfe Near weiblicher 
Nneftlirte nach befinfartton sufrutomohren Ast, Schnitihaare 
von wnennlichen haeftlingan kenn nur von »iner Lnenze von 20 
m an‘ Vorwartung finden. 

= Obergrunsenfurhrer Pınl dat Anshrl» ainvorstenden, dasp zu 
nerohst versuchswil.? ©. Kenr dar maennli‘:'an üunsftlinge erst 
"ı abgeschnitten viml, van: Mlores nos. “an Vohnit' eine 

Ling» vn 20 mn besitzt, 
u  uroh as Leenvzurwachsen dur Hrars dla T’luchtaririchterung 
zu vorhinarn, nuns dark, WI rirr "urmendant as Tunr orforderlioh 
Nralt, eine Konnzeichnung dar :ireftlinge in der “eiss zu. erfolgen, 
dpen mb nlaer geörrlen Henrresmraiiannaeslus nltten ueber den 
Kof ainsa liearbann hereutzerchuitten wird, 

7 
lanıan "irara durch Ürrichtunfs einns Verwertun;sbetriebss in einen 

‚apeuzulushren. Iipehere Anvelsung usbar die Ablisfarung der 
fra aylton ı'rara folgt noch. 

Die, 
USSR = 51 

ormwinel Baite 2 

Yin Kanten dar monatlichen geremmaltoen laera, getrannt nach 

Frauon- und i'sannsrherren, #ind jeweils zum 5. alnes jaden 

kKonate, .ratnelig zur 6, Bantamber 1942 ,„ nech hier zu melden. 

foz. tluecks 

veNri: oda" ushrer und 
“onerrinator (dar Wrffen-99, 

F.dh, 
p32. Untenschrift, 
Si-Öh-retarnbann-Fuehrer 

Yartzl?r: 

tt, 11J,:1V, 
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(unlessrlieh) 
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vettam!T Korsieni:ntur K.L. 
Vec,ss;hausen. 

EEoamnpei 

m 

ı Persoenlicher Stnb 
ı Reichsfuehrer - 58 
' Schriftgutverwnltgs 
" Akt.Nr. Geh./181/6 ı * 

DOSUiENT NO, NO - 1257 (CONT!D) 

GEHEIM 

Aufstollung 

ueber dic von den Lngern Lublin und Auschwitz nuf Anordnung 

der SS-"irtsch fts-Verwaltungshauptent nbgsliofuorton Mangen 

an Toxtil-Altmatorial : 

l, Reichswirtschaftsministoriun 

Maenner=Altbekleidung 
ohne nescho 9718506 Gr.rnituren 

Erauen-Altbekleidung 
chne “„nosche #61066 Gnrnituren 

Frauen-Seidenwroscho 89, 00r G rnituron 

insgesnnt :; 34 \Iaggons 

Lumpan 400 .‚Irgzons 2,700.00n kg 

Bettfedorn 138% "Inggbne 270.000 kg 

Fraucnhnaroe I voggon 3.000 kg 

Altmaterisl 5 "'ggöns 19,000 kg 

insgodammt | 2,992,000 kg 
insgesamt \ 556 \nsgons 

570 Woggens 

2, Volksäsutschg Mitteletollc 

Maennerbekloidun Kindorbeikleidung ; 

Mnentol 88ınoo Btok, Mrontel. 15.906 Stok, 

Rocoke 57.000 " Knnbenroscko 1l.oon " 

seten 27.000 " £nnbenhosen 3.000 " 

Hoson 62.000 N Homdon 3,000 " 

Unterhoscn 38,000 " Sch-ls 4,900 

Homdon 132.000 " Pullovor L,ooo N 

Pullover 9.000 " Untertoson 1,900 

Schrls 2.000 " Hnodchenkluider 9,000 " 

DOCUMNT NO. NO - 1257 (coNf'n) 

Mrenncr-Unterhosen ‚14.000 Stucok 

Mucnncer-Pullover 1.0097 iR 

Macnner-Hrentel 6.000 " 

Frrucn-ürcntcl RB,000 N 

Mronnar-Schuhe 100.000 Fnar 

insgesnnt ı 44 nıgens 

F.A,R.d.A,: 
zusranon ; 825 ‘Inggons 

gez.: Karsten SSSESZESS2ERTE2ESSEHErSngeenne 
SS-Kruptaturmfuuhrer 

Sie haben richtig gelesen in dieser „Abschrift vom Original“ ohne Datum 
von der „SS-Schriftgutverwaltung“ 
„auf Anordnung der SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt“ unter dem 
Sammeltitel: „Textil-Altmaterial“: ö 

Lumpen, Bettfedern, Frauenhaare (1 Waggon, 3000 kg), Altmaterial. 
(aus drucktechnischen Gründen nur Auszug vom Beginn der Aufstellung 
und der Endseite, was für die Bewertbarkeit dieses „Dokumentes“ das 
wesentliche ist). 
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An das Staatsarchiv 
85 Nürnberg, Archivstrasse 17 

Vlotho, den 6.7.1976 
Sehr geehrter Herr Direktor ! 
Ich bedanke mich für die rasche Antwort mit der Genehmigung 
zur Reproduktion der genannten Dokumente nebst den von 
Ihnen genannten Bedingungen. 
Darf ich Sie dennoch um eine weitere Auskunft bitten: 
1.)  Wo kann ein deutscher Bürger das Original dieser Doku-

mente einsehen? Ihrem Hinweis, dass dies beim Bundesar-
chiv möglich sei, gehe ich nach. Haben Sie keine definitiven 
Anhaltspunkte, wo sich jeweils die Originale befinden? 

2.)  Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb in Ihrem Archiv als 
einer Belegstelle für die Bundesrepublik .alliierte Abschriften 
vom Original» hinterlegt werden und – jedenfalls was die in 
meinen Händen befindlichen Dokumente anbetrifft – noch 
nicht einmal Fotokopien der Originale? Letztere wären zwar 
auch nicht sonderlich beweisfähig, da Fotokopien leicht zu 
fälschen sind, aber immerhin wären sie beweisfähiger als un-
beglaubigte Abschriften, die für einen denkenden Menschen 
keinerlei .Dokumentationswert» besitzen. 

3.)  Mir ist bekannt, dass zahlreiche ‚Sachgutachter’ für Schwur-
gerichtsverfahren dieser Art ‚Dokumente’ Ihres Hauses lau-
fend zitiert haben. Da Sie offenbar genau Buch führen über 
Ihre Benutzer, hätte ich gern eine Auskunft darüber, ob Her-
ren wie Dr. Hans-Adolf Jakobsen oder Wolfgang Scheffler 
sich jemals erkundigt haben, wo die Originale der von ihnen 
zitierten Dokumente einzusehen sind. Ihrem Schreiben vom 
5.7. nach zu urteilen hat sich bisher offenbar niemand danach 
erkundigt, wo die Originale sich befinden, denn Sie als Leiter 
dieses Archivs verwenden nur bei einigen Dokumenten die 
Möglichkeitsform (‚möglich’ im Bundesarchiv) und bei ande-
ren geben Sie keinerlei Hinweis. 

4.) Ihre Reproduktionsbedingung, dass es sich bei den genann-
ten ‚Dokumenten’ .um eine – alliierte Abschrift vom Original‘ 
handelt, veranlasst mich zu der Frage, was haben Sie für An-
haltspunkte dafür, dass es überhaupt ein solches ‚Original» 
gibt? übernehmen Sie hiermit eine Behauptung anonymer Al-
liierter, die einfach so etwas behaupten, oder haben Sie dafür 
Beweise? 

Es tut mir leid, dass Ihnen meine Fragen vielleicht einige Mühe 
machen, aber Sie werden dem Inhalt dieser Fragen entnehmen, 
dass wir Deutsche hier an gewissen Kernfragen unserer Ge-
schichtswissenschaft stehen. Ich gehe davon aus, dass auch 
Ihnen bekannt ist, dass die Alliierten 1945 und in den Nachfolge-
jahren eine Fülle von Dokumenten gefälscht haben Und sowohl 
die Alliierten als auch nachwachsende deutsche Historiker nach 
solchen Dokumenten Geschichte geschrieben haben und weiter-
hin schreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich kann hingegen nach den gemachten Erfahrungen nur solche 
Dokumente als echt anerkennen, die einer Beweisprüfung stand-
halten. Z.B. haben Sie in Ihrem Staatsarchiv einen echten Nach-
weis dafür – und zwar unabhängig vom ,Dok.-USSR 511», – 
dass die deutsche U-Boot-Waffe aus abgeschnittenem Frauen-
haar .Haarfüsslinge» als Ausrüstungsstücke bekommen hatte? 
Ich könnte solche Fragen erweitern, doch möchte ich das Ganze 
begrenzen. 

Nochmals für Ihre Mühe dankend und auf baldige Antwort hof-
fend verbleibe ich 

mit vorzüglicher Hochachtung 
 

Aus dem anschliessenden Schriftwechsel mit dem Staatsarchiv (Nürn-

berg) und dem Bundesarchiv (Koblenz) ergibt sich: Seit nunmehr 30 

Jahren «haben Wissenschaftler vieler Länder keinen Anlass gesehen ... 

ausschliesslich die schwerer zugänglichen Originale zu benutzen». Wir 

können diesen Sachverhalt präziser fassen: Die Originale (diese Aus-

führungen beziehen sich auf die hier zur Debatte stehenden «Doku-

mente» – Nürnberg NO – Nr. Dok.) sind von der DSA-Siegermacht so 

gut wie unzugänglich gemacht. Weder un Staatsarchiv noch im Bun-

desarchiv weiss man genau, wo sielt die Originale nun wirklich befin-

den; nach neuesten Informationen soll ein Teil im Archiv der Vereinten 

Nationen in New York lagern. In jedem Fall erfordert eine gewünschte 

Nachprüfung «einen nicht unbeträchtlichen Arbeitsaufwand», zumal 

auch noch die Register-Nrn. geändert wurden und es «keine Konkor-

danzlisten zwischen den Nürnberger Dokumentennummern (PS-, NO-, 

NI- usw.) und den heutigen Archivsignaturen gibt». 

Wohl kein Wissenschaftler hat sich seit 1945 diese Mühe gemacht, zu 

prüfen, ob die Originale echt sind. Sic alle – auch die «zeitgeschichtli-

chen Sachgutachter» vor deutschen Schwurgerichten somit! – haben of-

fensichtlich an Hand von «Alliierten Abschriften vom Original», die 

ihrerseits jedoch keinerlei Dokumentationswert besitzen, Geschichte 

geschrieben – im Vertrauen darauf, dass die «Originale» schon stimmen 

werden, und schliesslich andere zu verantworten haben, wenn sie nicht 

summen. 

Kein einziger hat z.B. ergänzende «Beweise» gefordert, um zu prüfen, 

ob nun wirklich die deutsche U-Boot-Waffe mit «Haarfüsslingen» aus 

Frauenhaar ausgerüstet worden sei, ob die SS für «Verdienste» «mit 

Uhren beschenkt» worden sei, die ihrerseits Vergasungsopfern abge-

nommen worden seien, ob wirklich zu bestimmten Zeiten während des 

Krieges «täglich ein Zug von Warschau nach Treblinka mit 5’000 Men-

schen zur Vergasung gefahren» sei, ob..., ob..., ob schliesslich 6 Milli-

onen Juden vergast, verscharrt, exhumiert, verbrannt worden seien oder 

nicht. 

Eine Verteidigungschance gegen dieses konzentrische Propaganda-

feuer sämtlicher Weltmächte gab cs seit 1945 für das total besiegte 

Deutschland nicht. Und Einzelne, die sich gegen eine solche Diffamie-

rung – Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener – sachgerecht zur 

Wehr setzen, bleiben schliesslich in der «demokratischen Massenge-

sellschaft» in jener hoffnungslosen Minderheit, die leicht nun ihrerseits 

zu diffamieren und vielfach auch rechtlos zu machen ist.
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WAHRHEIT 

DIE ei er, 
x WEITANSCHAUUNG er 
chuldfrage u . = 
des weten WISSENS: : AUBSIMO; 

arme e DEMOKRATIE 

Dipl.-Pol. Udo Walendy 

Wahrheit für Deutschland 

widerlegt mit einer Fülle von Dokumentations- 
nachweisen, deren Umfang, Prägnanz und 
Sachlichkeit Aufsehen erregt hat, die 
politische Zweckbehauptung von Deutsch- 
lands Schuld am Zweiten Weltkrieg. 
3. Auflage, Ganzleinen, 497 Seiten, zusätzlich 

32 geographische Karten, Quellennachweise, 
Personenregister, 32, — DM; Taschenbuch 

(ohne Karten) 9,80 DM: Kartensonderdruck 

5,—DM. 

Udo Walendy 

Die Weltanschauung 
des Wissens 
2 Bände, 286, 240 Seiten, Leinen, illustriert, 
Register, je 26,— DM 
Zwei Weltkriege, verwildertes Völkerrecht, 
unrealistische Ideologien in Religion und 
Philosophie, offene Fragen in Grundsatz- 
bereichen der Naturwissenschaft, verworrene 
und unehrliche politische Dogmen, dialek- 
tische (parteiliche) Geschichtsschreibung, 
eine Umwertung aller Werte kennzeichnen 

UDO WwaALEnNDY . Dr. Norbert Bartel 

Besen 

den „Intelligenzgrad“ der heutigen politischen 
und gesellschaftlichen Machtträger in der 

Welt. 
Nicht mehr Völkerfragen stehen auf der 
politischen Tagesordnung, sondern Mensch- 
heitsprobleme. Diese wiederum sind nur durch 

naturwissenschaftliche Erkenntnis zu klären 

und zu lösen. 
Diese wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit den herrschenden Weltanschauungen führt 
in grundsätzlich neue Erkenntnisbereiche. 
Band 3 und Band 4 werden in Kürze mit 
umfangreichen Forschungsgrundlagen und für 
die Naturwissenschaft mit beachtlichen 
Ergebnissen der Öffentlichkeit vorgelegt. 
Vorbestellungen möglich. 

Udo Walendy 

Selbstmord einer Demokratie 
Identität von KPD und DKP 

120 Seiten, illustriert, 12,80 DM 
Die vertiefte Spaltung Deutschlands mit 
Todeszone und Mauer, die grassierende 

kommunistische Infiltration, die auf Ge- 
schichtsbetrug und Verzicht aufgebaute Ost- 
politik stellen eine Herausforderung jedes 
freien Bürgers dar. 

IDENTTATVON 

EPDIDEP 

Unentbehrliche 

Standardwerke 

aus dem 

Verlag für Volkstum 
und Zeitgeschichtsforschung 
4973 Vlotho/Weser 

Konten des Verlags: 
Stadtsparkasse Vlotho 2535 
Postscheck Essen 1161 62-433 

Telefon 05733 / 2157 

—- Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte 

Voreinzahlung — 

Sieger-Tribunal 

Nürnberg 1945/46 

Die Siegerjustiz von Nürnberg ist weder 
eine Quelle des Rechts noch der Wahrheit, 
sie war ein gewaltsamer Kriegsverlänge- 
rungsakt gegen Deutschland und sollte 
Raub, Mord, Vertreibung, Zerstückelungs- 
maßnahmen gegen Deutschland „legali- 
sieren“. 

128 $., Coburg 1976 

Einzelpreis: DM 4,80 

ab 10 Expl. je DM 4,00 

ab 25 Expl. je DM 3,50 

Erich Kern 

Verbrechen am deutschen Volk 
Eine Dokumentation alliierter Grausamkeiten. 5. Auflage - 
Großf. - 336 $. - 16 Bilds. - Ln. - Shutzumshl. DM 28,— 
Erich Kern erbringt den Nachweis, daß die Alliierten im 
Zweiten Weltkrieg und danach mehr Kriegsverbrechen auf sich 
luden, als man Deutschland je anlasten kann. Kern hat an- 
hand von authentischen Unterlagen den Beweis erbracht, daß 
von den Alliierten gegen wehrlose Deutsche Kriegsverbrechen 
in größtem Ausmaße begangen wurden. 

Peter Kleist Die europäische Tragödie 
Das Nachkriegsschicksal Deutschlands wurde zur Tragödie Eu- 
ropas. — 324 S. - 16 Bilds. - farb. Coverluxu. DM 16,80 

Dr. Peter Kleist, Leiter der gesamten Ostabteilung bei Rib- 
bentrop. Der Flug nach Moskau - Sprung in den Krieg - Ost- 
feldzug - Die politische Kriegführung - Schilderung der sowj. 
Friedensfühler über Stockholm 1943/44. Gefährliches Spiel 
zwischen Himmler und den jüdischen Weltorganisationen. 

Erich Kern Meineid gegen Deutschland 
Eine Dokumentation über den politischen Betrug 
318 $. - 16 Bilds. - farb. Coverluxumsdl. DM 16,80 
In diesem Dokumentarwerk ist der Autor den zahlreichen Brennecke, Gerhard 

Spuren des politischen Betruges nachgegangen, der die Vergan- R “ 
IEDOKUMENTENON USER genheitsbewältigung überwuchert und mit seiner Legenden- Die Nürnberger 

bildung noch immer den politischen Alltag beherrscht. Geschichtsentstellung* 

Professor Dr. Friedrich Grimm Politische Justiz 
Die Krankheit unserer Zeit — Erlebnis und Erkenntnis 
ISBN 3 87725 074 - 2 — 192 5. - farb. Coverluxu. DM 22,80 
Der Verfasser — er war 40 Jahre in Essen und seit dem Zwei- 
ten Weltkrieg in Freiburg/Br. als Rechtsanwalt tätig — ist seit 
1918 in den bedeutendsten Prozessen des In- und Auslandes 
als Verteidiger hervorgetreten, in Prozessen, die ihn weit über 
die deutschen Grenzen hinaus bekannt machten und die über- 
wiegend politische Tatbestände zur Grundlage hatten. 

Quellen zur Vorgeschichte und Ge- 

schichte des 2. Weltkrieges aus den 

Akten der deutschen Verteidigung 

FUSNZ 
428 S. mit zahlreichen Abb., Lite- 

ratur-,Sach- und Personenverzeich- 

nis, Ln. DM 28,— 
DE STENRT UNERERIDIT 



„Für den Marxismus-Leninismus kann es vor erfolgtem Endsieg der Arbeiterklasse eigentlich nur Kampfpausen und 
Waffenstillstände und für den Sieg nichts als Vernichtung und unbedingte Übergabe des letzten Gegners geben. Hieran 
hält etwa die von Marschall Bulganin im Herbst 1945 der Sowjetkriegsakademie vorgelegte These fest, die unter dem 
Beifall Stalins verlesen wurde und Bulganin für den Marschallstab qualifizierte. Darin erklärte er, daß die Herstellung 
des Friedens nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nur auf der Grundlage der unbedingten Kapitulation des Dritten 
Reiches, der gerichtlichen Verfolgung der Führer des Krieges, deren Hinrichtung und der Beseitigung des bestehenden 
Regimes habe stattfinden können. Die russische Beteiligung habe jede anderweitige Lösung ganz und gar ausgeschlossen. 
Sollte ein neuer Krieg kommen, so würden die gleichen Bedingungen aufgestellt werden, nur noch unerbittlicher. An 
die Stelle der liquidierten Regierung würde eine neue treten, den Bevölkerungsschichten entnommen, die dem Sieger 
genehm wäre. Neutrale werde es im künftigen Kriege nicht mehr geben, sie würden das gleiche Schicksal erfahren wie 
die Besiegten.“ (Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Juli 1959, S. 307) 

Udo Walendy 

Bild- „dokumente“ 
für die Geschichtsschreibung? 

Diese Standarddoku- 

Bild mentation über die 

Bd. I: Sachverständigenberichte von „Nation „dokumente“ werden 

mit sicherer und über- 

- —_ - Udo Walondy „Dokumente“ modernen Bildfälschun- 

TION RUR Europa in Flammen 1939-1945 PRRFEHHE Sen der Umerzicher ist ie = r 
= 5 einmalig auf dem Buch- 

2 Bände, Leinen, 448, 449 Seiten, Register, schreibung? markt Nachkriegs- 
je 32, — DM deutschlands! 52 Bild. 

Europa" mit Beiträgen von Prof. Barnes, 
Generaladmiral a.D. Boehm, Arthur Ehrhardt, 

Prof. Dr. Friedrich Grimm, Hans Grimm, Erich 
Kern, Peter Kleist, Helmut Sündermann u.a. 

Bd. Il: Udo Waiendy — Kurzgefaßte Analysen 
aller wesentlichen historischen Probleme 

des Zweiten Weltkrieges. 

Demjenigen, der mit sauberer Geschichts- 
forschung Kontakt gehalten hat, wird ein 
Nachschlagwerk geboten, das in prägnanter 

Übersicht die wesentlichen politischen Zu- 

sammenhänge des Zweiten Weltkrieges sowie 
die Methoden der späteren Umerziehung mit 
Sach- und Personenregister darstellt und für 

jede Diskussion beweiskräftig vorlegt: 

ÄRIMUDOERIRABRRAKATOBGBANNDTESEBNNTEEBRDAAESLHANSERTDEHBRAIDSANAKIHAONABSTDBSAKEDERDNARHSBNAHNEHAAADEAAAGBEAAKAESANATERBAAIDISNAANN 

Macht und Recht 

IIdo Walendy zeugender Beweisfüh- 
rung als Fälschungen 
entlarvt. Anatomie- 

vergleiche, Ausschnitts- 
vergrößerungen, Vergleichsbilder, echte 

Fotoschablonen, die in die Fotomontagen 
eingebaut wurden — mit dieser Fülle exakter 

Nachweise wird ein politisch dogmatisier- 
tes Weltbild zerstört, das auf deutsche 
Schuld und deutsche Verbrechen projiziert 
ist, um die Kriegsziele der alliierten Sieger 
dauerhaft zu legalisieren. Zu diesen Kriegs- 
zielen gehörte bekanntlich die Zerstücke- 
lung und Entmachtung Deutschlands, der 
Raub des deutschen Ostens und die Diffa- 
mierung der deutschen Geschichte — 
Freiheit setzt Kenntnis der Wahrheit voraus! 

Helft aufklären! 
80 Seiten, 95 fotografische Abbildungen, 
zahlreiche Illustrationen, vergleichende 

Texte, 12,80 DM 

Ihr habt die Macht 
und wißt sie zu gebrauchen 
mit Bann und Acht: 
die Scheiterhaufen rauchen! 
Ihr habt die Macht, 
die Ehre uns zu nehmen: 

bei Tag und Nacht 
als Ketzer zu verfemen! 
Ihr habt die Macht — 
und doch das Spiel verloren: 
das Volk erwacht! 
Ihr predigt tauben Ohren, 
denn unser ist das Recht! 
Für Wahrheit laßt uns streiten — 

niemandes Knecht — 
zu allen Zeiten! 

Starben wirklich 
sechs Millionen Juden? 

Diese Schrift eines englischen Wissen- 
schaftlers verursachte in Großbritannien 
bereits heftige Wirbel. Unter Verwertung 
fast aller wichtigen inzwischen bekannt- 
gewordenen Tatsachen und mit kühler Logik 
wird der Legende von den 6 Millionen auf 
den Leib gerückt. 

Von dieser Schrift sollten Sie mindestens 
100 Stück bestellen und verteilen. 

38 Seiten, illustriert, propagandistisch 
hervorragend gestaltet, 2,— DM 

100 Stück = 150,— DM 

Verkaufspreis 2,50 DM 

Richard Harwood 

Werner Schriefer 
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aktik nach dem |. Weltkrieg 

1923: französische Truppen im Ruhrt 

1930: Franzosen räumen Worms 

Scho 

in O 

in Nürnberg 1935 

je Unter den Linden 

Wien 14. 3. 1938 

Hitler am 28. : 

ei an rauchenden Trümmern 

blikationen der Ume 

zeichnung d 
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